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Finanzausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
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Sachverhalt:
Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für den Doppel-
haushalt 2021/2022 der Gemeinde Hohenkirchen aufgestellt.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt gemäß der Kommunalver-
fassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenkirchen für die Haus-
haltsjahre 2021/2022 einschließlich der Anlagen. 
Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 90.492 € werden eingesetzt für folgende 
Maßnahme:

-

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Vorbericht

Anlagen:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Hohenkirchen für die Haushaltsjahre 
2021/2022.
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Inhaltsverzeichnis gem. § 46 KV MV i. V. m. § 1 GemHVO-Doppik 

 
******************************************************************** 
1.  Haushaltssatzung 

 

2.  Vorbericht zum Haushaltsplan 
  mit den Anlagen 

  Übersicht Ermächtigungsvorträge 

  Muster 5b 

  Muster 6a 

  Investitionsübersicht 

  Muster 4a 

  Muster 4b 

  Produkte und Teilhaushalte 

  Deckungsvermerke/ Deckungskreise 

   

3.  Gesamtplan 

3.1.  Ergebnishaushalt 

3.2.  Finanzhaushalt 

3.3.  Übersicht Teilergebnishaushalte 

3.4.  Übersicht Teilfinanzhaushalte 

 

4.  Stellenplan  

 

5.  Anlagen gemäß § 1 GemHVO - Doppik 

5.1.  Investitionsprogramm  

5.2.  Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik (Auswer-

tung aus Rubikon)  

5.3. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt   

5.4. Jahresabschluss, Finanzplan und Lagebericht der Wohnungsgesellschaft Gägelow 

 

Die Muster 

 

• Muster 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haus-

haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

• Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende 

des Haushaltsjahres 

• Muster 4b - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des 

Haushaltsjahres 

• Muster 5b – Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liqui-

den Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum  

• Muster 6a – Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 

 

sind in den Vorbericht (§ 5) eingebunden bzw. als Anlage dem Vorbericht beigefügt. Eine geson-

derte Darstellung als Anlage zum Haushaltsplan kann somit entfallen. 

 

Von den weiteren nach § 1 GemHVO – Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind 

für die Gemeinde Zierow mehrere nicht zutreffend und entfallen damit ebenso.  
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Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenkirchen 
für die Haushaltsjahre 2021/2022 

 
Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird 
nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.xxxx und nach Bekanntgabe der 
rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird 
 
 
  in 2021 in 2022  
1. im Ergebnishaushalt auf    

 einen Gesamtbetrag der Erträge von 2.516.500 2.461.200 EUR 
 einen Gesamtbetrag der Aufwendungen 

von 2.908.800 2.624.000 EUR 
 ein Jahresergebnis nach Veränderung 

der Rücklagen von -392.300 -162.800 EUR 
     
     
2. im Finanzhaushalt auf    
a) einen Gesamtbetrag der laufenden 

Einzahlungen von 
 2.290.000 2.218.800 EUR 

 einen Gesamtbetrag der laufenden 
Auszahlungen1  von 
 2.821.400 2.531.900 EUR 

 einen jahresbezogenen Saldo der 
laufenden Ein- und Auszahlungen von -531.400 -313.100 EUR 

     
     
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus der Investitionstätigkeit von 1.619.700 1.201.000 EUR 
  

einen Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit von 3.114.000 1.837.200 EUR 

  
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit von - 1.494.300 - 636.200 EUR 

     
festgesetzt. 
 

 
1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

 
 in 2021 in 2022  
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 

 
1.942.100 

 
 

636.200 EUR 
 
 
 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 
 
 in 2021 in 2022  
Der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen 
wird festgesetzt auf 

 
0 

 
0 

 
EUR 

 
 
 
 

§ 4 Kassenkredite 
 
 

  in 2021  in 2022  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf 500.000 500.000 

 
EUR 

 
 
 
 

§ 5 Hebesätze 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
  in 2021 in 2022  
1. Grundsteuer    
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen  

(Grundsteuer A) auf 
 490 490 v. H. 

 b) für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf 370 370 v. H. 

     
2. Gewerbesteuer auf 380 380 v. H. 
 
 
 

§ 6  
Stellen gemäß Stellenplan 

 
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 7,375 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 
2021 und in 2022. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine 
Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 0,5 Stellen nicht übersteigt. 
 

 
§ 7  

Weitere Vorschriften 
 
Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen 
wird auf 5.000 EUR festgesetzt. 
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Nachrichtliche Angaben:                                                       2020                                      2021 
 
1. Zum Ergebnishaushalt 
Das Ergebnis zum 31. Dezember des  
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich  -392.300 EUR                             -162.800 EUR. 
 
2. Zum Finanzhaushalt 
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des  
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich               980.124 EUR                              667.024 EUR. 
 
3. Zum Eigenkapital 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  
beträgt voraussichtlich                                     9.967.137 EUR                            9.894.337 EUR. 
 
 
 
 
 
_____________________       
 __________________ 
Ort, Datum         Bürgermeister 

 
Siegel 

 
 
Hinweis: 

 

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Landrätin des 

Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen für das Jahr 2021 

sind am xx.xx.xxxx wie folgt bekanntgegeben worden: 

 

I. Entscheidungen 

A. Rechtsaufsichtliche Anordnungen 

B. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 und die hierzu ergangenen 

rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung 

an für sieben Werktage während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Klützer Winkel, Zur Alten 

Schmiede 12, 23948 Damshagen, zu jedermann Einsichtnahme öffentlich aus. 

Die Corona bedingten Einschränkungen sind zu beachten. 

 
_____________________                                    
J.-v. Leeuwen 
Bürgermeister 
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1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde 
 

Die zum 01.01.2005 aus den Gemeinden Groß Walmstorf und Gramkow neu gebildete Gemeinde 

trägt den amtlichen Gemeindenamen Hohenkirchen. Die aus den Ortschaften Alt und Neu Jasse-

witz, Beckerwitz, Gramkow, Groß Walmstorf, Hohenkirchen, Hohen Wieschendorf, Manderow, 

Niendorf, Wahrstorf und Wohlenhagen bestehende Gemeinde liegt im Norden des Landkreises 

Nordwestmecklenburg nordwestlich der Hansestadt Wismar und grenzt direkt an die Wismar 

Bucht. Die Gemeinde Hohenkirchen ist eine eigenständige amtsangehörige Gemeinde.  

 

Sie bildet zusammen mit der Stadt Klütz und den Gemeinden Damshagen, Kalkhorst, Zierow 

und der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen das Amt Klützer Winkel mit Sitz in Klütz. 

 

 

Entwicklung der Einwohnerzahl im Gemeindebereich (Stand 31.12. des Jahres) 

 

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Einwohner 1.314 1.390 1.388 1.299 1.264 1.257 

 

 

Gemeindegröße 41,11 km2 

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke 509 

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen  

24 WE Groß Walmstorf 
(Verwalter WG Gägelow) 

 

    davon Leerstand 4 

Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche 

Immobilien 

keine 

Gemeindliche Straßenkilometer 36,83 

 

Die Gemeinde Hohenkirchen ist ländlich strukturiert. Sie bedeckt eine Fläche von 4.111 Hektar. 

 

Bisher war die Landwirtschaft die Haupteinkommensquelle für die Einwohner der Gemeinde. Als 

wichtiger Wirtschaftsfaktor wird sie ihre Bedeutung auch zukünftig behalten. Heute ist aber be-

reits ein Großteil der Arbeitsplätze im Fremdenverkehr und in angrenzenden Dienstleistungsbe-

reichen angesiedelt. Ziel der Gemeinde ist es, den Fremdenverkehr unter Ausnutzung der natür-

lichen Gegebenheiten zu einem strukturbestimmenden Faktor zu entwickeln. Der Großteil der 

Bevölkerung geht jedoch Tätigkeiten im Umland nach. 

Die Gemeinde ist bestrebt, Voraussetzungen für eine Entwicklung von Gewerbebetrieben und 

für den Fremdenverkehr zu schaffen. Sie möchte einen maßvollen landschaftsgebundenen Tou-

rismus fördern. Hierfür wird auch auf langfristige Sicht die Anerkennung als Erholungsort ange-

strebt. 

Die Gemeinde Hohenkirchen grenzt direkt an die Wismar Bucht und hat demzufolge in den 

Sommermonaten ein verstärktes Aufkommen an Touristen, Urlaubern und Tagesgästen beson-

ders an der Wohlenberger Wiek zu verzeichnen. 
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Die verkehrsmäßige Anbindung ist günstig. Parallel zur Wohlenberger Wiek verläuft die Landes-

straße 01. Sie verbindet die Gemeinde mit der Stadt Klütz und der Hansestadt Wismar.  Über 

die L 02 ist Hohenkirchen mit der Stadt Grevesmühlen verbunden. Über die Städte ist der An-

schluss an das Bundesfernstraßennetz (A1, A 20, A14, A 24, B 105, B 106) gewährleistet. 

Mit der touristischen Nutzung sind für die Gemeinde  besondere Probleme und erhöhte Ausga-

ben verbunden speziell in den Bereichen Strandbewirtschaftung und Müllentsorgung. Die Be-

treibung der 3 Campingplätze im Gemeindegebiet wurde in private Hände gegeben. 

Seit Anfang des Jahres 2018 hat Hohenkirchen wieder einen Kinder- und Jugendtreff. Der neue 

Kinder- und Jugendtreff-Leiter heißt Mirko Knobloch.  

Die Gemeinde Hohenkirchen wird den Kinder- und Jugendtreff regelmäßig mit Kostenbeteiligun-

gen und Sondervereinbarungen mit Anbietern unterstützen. Des Weiteren stellt die Gemeinde 

für die Jugendarbeit, zu der natürlich auch die bereits sehr erfolgreiche Arbeit der Jugendfeuer-

wehr gehört, zwei Busse zur Verfügung, mit denen insgesamt bis zu 15 Kinder und Jugendliche 

gleichzeitig zusammen unterwegs sein können.  

 

Im Jahr 2020 wurden die Grundlagen geschaffen, dass die Jugendarbeit zukünftig in eigenen 

Räumlichkeiten im ehemaligen Versorgungsgebäude der Jugendherberge in Beckerwitz Ausbau 

stattfinden kann. Das Gebäude bietet dafür optimale Bedingungen, da es direkt vom Schulbus 

abgefahren wird, durch die Lage keine störenden Einflüsse auf die Nachbarn erfolgen und die 

Natur insbesondere durch die direkte Strandlage genutzt werden kann.  

 

Am 2. Mai 2018 enterten Mädchen und Jungen erstmals die neu errichtete Kindertagesstätte 

„Die Landpiraten“. Am Tag darauf wurde das Gebäude – ein Ersatz für die marode Kita in Be-

ckerwitz – offiziell eröffnet.  

Der moderne Neubau mit einer Nutzfläche von 455 Quadratmetern, den ersten Spatenstich gab 

es am 28. April 2017, kostete 880 000 Euro. 500 000 Euro gab es als Fördermittel aus dem 

ILERL MV-Programm, 380 000 Euro hat die Gemeinde getragen. 

Betreiber der Kita „Die Landpiraten“ ist, wie auch schon in Beckerwitz, der DRK-Kreisverband 

Nordwestmecklenburg. 30 Kita- und neun Krippen-Kinder werden derzeit von vier Erzieherinnen 

betreut. Eine Hauswirtschaftskraft verstärkt das Team. 

Im teilweise mit Holz verkleideten eingeschossigen Haus gibt es unterschiedliche Gruppenräu-

me, zum Beispiel einen Kreativ- und einen Bewegungsraum. Viele neue Spielsachen stehen zur 

Verfügung.  

Bereits jetzt wird deutlich, dass die Kapazitäten nicht ausreichend sind, so dass sich die Ge-

meinde bereits mit der Erweiterung der Kita beschäftigt. Bereits in der Planung des ersten Bau-

es war diese Option mit einbezogen worden, so dass hieran jetzt angeknüpft werden kann. Erste 

Gespräche zu diesem Vorhaben wurden 2020 bereits mit dem Landkreis und dem Träger ge-

führt. 

Es wurde eine moderne Heizanlage installiert, deren Strom künftig über eine Solaranlage ge-

wonnen werden könnte. 

 

Im Zuge der 2020 in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie zur Ermittlung von Potentialen zur 

Nutzung regenerativer Energie wird unter vielen anderen Möglichkeiten auch die Realisierung 

von Solaranlagen auf den gemeindlichen Gebäuden untersucht um sinnvolle Vorhaben dann in 

die kurz- und mittelfristige Planung der Gemeinde einfließen zu lassen. 

 

Am 22. August 2018 wurde nach fast drei Jahren harter und intensiver Arbeit endlich der Sat-

zungsbeschluss für den B-Plan 27 „Marina Hohen Wieschendorf“ gefasst.  
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Neben dem Baurecht, welches daraus entstand, hat die Gemeinde aber auch viele offene Fra-

gen des Naturschutzes und des Umgangs mit dem Managementplan und den damit im Zusam-

menhang stehenden Schutzgebieten klären können. Ergebnis dieses gesamten Prozesses ist 

auch, dass an der Ferienhausanlage ein neues, von Störungen weitgehend freies, Feuchtbiotop 

entstehen wird, sowie die Härrwisch für die Natur durchgängig und ungestört, vom Wasser bis in 

die Salzwiesen, eine ökologische Aufwertung erfährt. 

Für die Zukunft gilt es jetzt diese Naturschätze ohne Störungen zu erzeugen erlebbar zu ma-

chen, wozu Aussichtspunkte geplant sind, aber auch geführte Touren in die sensiblen Bereiche 

zusammen mit sachkundigen Führern.  

 

Die Gemeinde Hohenkirchen ist bestrebt, neue Projekte und Ideen zu entwickeln die helfen Na-

tur und Tourismus miteinander zu verbinden und Verständnis durch Wissen zu erreichen. 

 

Im September 2018 überreichte die Landrätin Kerstin Weiß die Genehmigung des B-Plans für 

die Marina Hohen Wieschendorf mit der Ferienhausanlage und dem Bereich des nicht realisier-

ten Parkhauses.  

 

Das ehemalige Parkhausprojekt wurde im Zuge der Planung in einen Parkplatz umgewandelt, 

welcher 2020 weitgehend fertiggestellt wurde und an dessen Ende voraussichtlich 2021 das 

Rezeptions- und Versorgungsgebäude für die Ferienanlage „Bades Huk“, entstehen wird. An der 

ehemaligen Investruine wurden in 2020 die wesentlichen Maßnahmen zur Transformation in die 

Ferienhausanlage „Bades Huk“ verwirklicht. Zu Ostern 2021 ist der Start des Betriebes der An-

lage vorgesehen. 

 

Die Firma, die in den vergangenen Jahren für den Golfclub die Pflege des Platzes übernommen 

hatte, hat im Jahr 2018 den Vertrag gekündigt, da der langjährige Mitarbeiter aus gesundheitli-

chen Gründen die Aufgabe nicht mehr leisten konnte und ein Ersatz nicht in Sicht war. 

Schnell wurde sich darauf geeinigt, dass die Gemeinde die Lücke schließt und sich um Personal 

kümmert. Auf diese Weise konnte zumindest trotz der schlechten Bedingungen durch die Tro-

ckenheit der Spielbetrieb weitergeführt werden.  

Zusammen mit der Marina sollte der Golfplatz – als wichtiger Baustein im touristischen Konzept 

– wieder ein bedeutender Anziehungspunkt in der Gemeinde werden. In der zweiten Hälfe 2020 

konnte ein neuer Pächter für den Golfplatz gefunden werden. Umgehend wurde mit den Arbei-

ten am Platz begonnen und erhebliches Geld investiert. Ziel ist es, sofern das Wetter es zuläßt, 

zum Frühjahr 2021 die ersten 9 Bahnen in modernem Design vollbespielbar zu haben. Die wei-

teren 9 Bahnen sollen im Laufe des Sommers dann dazu kommen. Auch der Bau einer neuen 

Drivingrange ist geplant. 

 

Wie in den Vorjahren wurde auch 2020 an der Umstellung der Buswartehäuschen gearbeitet. 

Sofern die Förderung bestätigt wird, werden 2021weitere 7 Bushäuschen erneuert. Für eine 

weitere in Groß Walmstorf wurde für den Bereich an der ehemaligen Feuerwehr ein Antrag ge-

stellt, in dessen Zuge dieser Bereich dann mit einer Buswendeschleife ausgebaut wird und so 

ein kleiner Dorfplatz entstehen kann. Damit sollte dann der Austausch in der Gemeinde Ho-

henkirchen spätestens im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Wenn dies geschehen ist, werden 

insgesamt 21 Bushäuschen einheitlich ersetzt oder neu gebaut sein.  

Die frei gewordenen alten Häuschen werden bzw. wurden, soweit sie noch nutzbar sind, an 

Wanderwegen als Unterstände wieder aufgestellt. So wurde z.B. kürzlich die Hütte auf dem 

Mühlenberg ersetzt und auch am Manderower Weg und am Stadtweg befindet sich jetzt ordent-
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liche Hütte. Eine weitere soll am Hohenkirchener Weg zwischen Niendorf und Wahrstorf aufge-

stellt werden. 

 

2019 konnte unter Federführung der Gemeinde Hohenkirchen der Landeswettbewerb „Smart tau 

Hus“ gewonnen werden. In diesem Zusammenhang wurde 2020 zusammen mit dem Frauen-

hofer Institut ein digitales Informationssystem entwickelt, über welches zukünftig Regionale In-

formationen aber auch öffentliche Bekanntmachungen dargestellt werden sollen. Diese Informa-

tionsbildschirme werden perspektivisch in jedem Ortsteil zentral an einer Bushaltestelle, sowie 

an den Strandaufgängen und weiteren markanten Punkten aufgestellt werden. Die Ersten Gerä-

te werden Ihren Betrieb voraussichtlich Mitte 2021 aufnehmen können. Dies ist ein weiterer 

Baustein, um in jedem Ortsteil einen zentralen Ort zu schaffen, wo Information, Kommunikation, 

ÖPNV und individual Verkehr miteinander verknüpft werden. 

Als nächsten Schritt wird es die Installation von ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 

und an besonderen Punkten auch Autos in Kombination mit der entsprechenden Ladeinfrastruk-

tur geben. An den Standorten der Infobildschirme ist auch angedacht zukünftig freies W-Lan 

anzubieten. 

 

Beginnend im Jahr 2019 wurde 2020 der Radweg von Gramkow bis nach Beckerwitz realisiert. 

Dank der Unterstützung des Landes MV wurde auch der fehlende Teil von der Kreuzung Gram-

kow bis nach Hohenkirchen 2020 realisiert. Für die an der Kreuzung geplante Ampel kam es 

immer wieder zu Verzögerungen, da die Stromversorgung nicht hergestellt werden konnte. Dies 

ist inzwischen erfolgt, so dass nichts mehr dagegenspricht, dass die Ampelanlage zur Saison 

2021 in Betrieb sein wird, was zu erheblich mehr Sicherheit in diesem Bereich beitragen wird. 

 

Das nächste große Infrastrukturprojekt der Gemeinde wird beginnend 2020 mit der wesentlichen 

Umsetzung in 2021 der Radweg von der Ostsee bis zum ehemaligen Fielmannhof durch die 

gesamte Ortslage Niendorf sein. In diesem Rahmen wurde auch die Verlegung der Bushaltestel-

le am Strand kombiniert mit einer sicheren Straßenquerung über die Landestraße geplant. 

 

Die Planungen am gesamten Strandbereich wurden 2019 und 2020 im Wesentlichen im Rah-

men eines LEADER geförderten Projektes erarbeitet und umfassen den gesamten Bereich von 

Niendorf bis zur Liebeslaube. In diesem Rahmen wurde sich mit der Parkplatzsituation, barriere-

freien Zugängen, Strandtoiletten und Duschen, bewachten Strandabschnitten, Strandversorgung 

und der Strandbewirtschaftung im Allgemeinen beschäftigt. Die Vorstellung des Konzeptes wird 

im Frühjahr 2021 erfolgen.  

 

Ebenso wird im Frühjahr 2021 das Wegekonzept der Gemeinde zur besseren Besucherlenkung 

aber insbesondere zur Verbindung der 11 Ortsteile der Gemeinde umgesetzt werden. Sicher 

bedarf es in den kommenden Jahren noch erheblicher Anstrengungen um die vorhandenen We-

ge instand zu setzen und ständig an der Qualität zu arbeiten. Ebenso sollen die Wege perspek-

tivisch mit Rast und Ruhepunkten an besonders schönen Aussichtsplätzen ergänzt werden, so-

wie Kultur und Geschichte in der Landschaft beschrieben und kenntlich gemacht werden.  

 

Erwähnt sei hier auch, dass die Gemeinde Hohenkirchen die einzige ländliche Gemeinde ist, die 

sich 2020 als Gründungsmitglied dem, unter der Schirmherrschaft des Infrastrukturministers 

Herrn Pegel stehenden Verein AGFK (Arbeitsgemeinschaft Fußgänger und Fahrrad freundlicher 

Komunen), angeschlossen hat. Neben Hohenkirchen sind in dem Verein die Städte Wismar, 

Rostock, Stralsund, Greifswald, Anklam, Neustrelitz und das Ostseebad Heringsdorf Mitglied. 
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Nach dem Ausbau des Breitbandnetzes der Telekom 2019 wird nun 2021 mit etwas Verspätung 

auch der Breitbandausbau der WEMAG vollendet werden. Gerade in der ländlich geprägten 

Gemeinde Hohenkirchen ist ein schnelles Internet in allen Haushalten von großer Bedeutung 

und sichert die Attraktivität der der Gemeinde als Wohnstandort aber auch der Tourismus ist 

ohne schnelles Internet nicht mehr denkbar. Die Projekte „Smart tau Hus“, die Parkapp über die 

zukünftig auch die Strandkarten zu erwerben sein werden, Hotspots an Bushaltestellen und am 

Strand sind nur einige Beispiele dafür, wie Hohenkirchen sich dieses Themas annimmt. 

 

Auch der geplante Ankauf der Jugendherberge in Beckerwitz soll diese Entwicklung in den 

nächsten Jahren unterstützen, in dem dort hoffentlich eine kreativer Co-Working Arbeitsplatz für 

Reisende, Freiberufler und Projektgruppen entsteht. Dass dieser Gedanke auf gutem Boden 

steht beweist auch, dass im Herbst 2020 vom Landtag die besondere Förderung solcher Projek-

te beschlossen wurde. 

 

Im Rahmen des Neubaus der Radwege wird bereits an der Umstellung der Straßen- und Wege-

beleuchtung auf LED gearbeitet. Zukünftig soll aber auch in allen anderen Ortsteilen diese Um-

stellung erfolgen. Hierzu wurden bereits umfangreiche Vorplanungen erstellt, die für die Vergabe 

von Fördergeldern die Grundlage bilden, sofern die Fördergelder zur Verfügung gestellt werden, 

wird die Umrüstung Stück für Stück in allen elf Orten der Gemeinde erfolgen. Sehr bewährt hat 

sich bereits das Nutzen des Systems „Clever Light“, bei dem sich die Beleuchtungsstärke bei 

unbenutzten Wegen selbstständig auf ein frei zu wählendes Niveau herunterfährt und sobald 

Bewegung auf dem Weg ist hoch fährt. 

 

Eine weitere, wichtige Aufgabe wird auch 2021 und in den folgenden Jahren die Schaffung von 

ausreichenden Löschwasserkapazitäten sein. Da der Ausbau und die Nutzung der Oberflächen-

gewässer aufgrund zunehmender Trockenheit immer schwieriger wird, sieht die Gemeinde hier 

die Lösung im vermehrten Bau von Zisternen. Eine erste Zisterne mit einem Fassungsvolumen 

von 100.000 ltr ist für die Versorgung in Alt Jassewitz im Bereich des Dorfplatzes bereits be-

schlossen. 

 

Betriebe gewerblicher Art 

 

Im Rahmen der Aufarbeitung des § 2 b Umsatzsteuergesetz wurde der Betrieb gewerblicher Art 

Hohenkirchen - Parken - erkannt. 

 

Bei der ab dem 01.01.2016 geltenden Rechtslage werden das Körperschaftsteuer- und das Um-

satzsteuerrecht in Bezug auf jPdÖR entkoppelt, d. h. für eine mögliche Umsatzsteuerpflicht ist 

nicht mehr das Vorliegen eines Betrieb gewerblicher Art i. S. d. Körperschaftsteuergesetzes 

notwendig. 

 

Erst durch die neue Gesetzesfassung unterliegt die Gemeinde Hohenkirchen mit den Einnah-

men der Parkgebühren der Umsatzsteuerpflicht (Umsatz > 17.500€) und auch der Körperschaft-

steuerpflicht (Einnahmen > 35.000€). 

 

Die Parkraumbewirtschaftung ist grundsätzlich zu unterscheiden in: 

 

- Betrieb von Parkuhren und Parkscheinautomaten zur Regelung des ruhenden Verkehrs nach 

Straßenverkehrsordnung 

*wird als Ausübung öffentlicher Gewalt angesehen und somit wird ein Hoheitsbetrieb unterstellt 
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* die Gebietskörperschaft handelt somit nicht als Unternehmer i. S. d. Umsatzsteuergesetzes 

→ keine Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerpflicht 

 

 - Außerhalb öffentlicher Straßen befindliche Parkflächen, die durch Auf- und Zufahrten vom 

allgemeinen Straßenverkehr abgetrennt sind 

*eine Behandlung als Hoheitsbetrieb ist auf Grund des potentiellen Wettbewerbs zu privaten 

Wirtschaftsteilnehmern nicht geboten 

*somit wird die jPdÖR einem Unternehmer gleichgestellt 

 

Das heißt, dass eine steuerliche Anmeldung des BgA beim Finanzamt in Wismar zu erfolgen 

hat, da die Unternehmereigenschaft durch die Aufnahme der gewerblichen Tätigkeit (Parkraum-

bewirtschaftung) begründet wird. 

 

In dem Zusammenhang erteilt das Finanzamt dem BgA Steuernummern für die Gewerbe- und 

Körperschaftsteuer sowie der Gemeinde Hohenkirchen eine Umsatzsteuernummer. Die Ge-

meinde Hohenkirchen ist nun verpflichtet die entsprechenden Erklärungen jährlich abzugeben 

und einen entsprechenden steuerlichen Jahresabschluss zu erstellen. 

 

Neu in der Planung 2019 ist auch die Darstellung des BgA Golfplatz. 

Auch hier erfolgt die Anmeldung, aufgrund des Vorliegens einer wirtschaftlichen Betätigung/ 

Unternehmereigenschaft. Erfreulicherweise ist diese wirtschaftliche Betätigung, die nicht in das 

ureigene Geschäft einer Gemeinde zu sehen ist ab 2020 wieder zu privatisieren gewesen, so 

dass die Abmeldung zeitnah wieder erfolgen kann. 

 

 

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 
 

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs 
 

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahres-
ergebnisse im Finanzplanungszeitraum 

 

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung aus-

geglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen 

Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist. 
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Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus 

Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen. 

 

Es wird sowohl im Haushaltsvorjahr (Plan) als auch für die relevanten Haushaltsjahre 2021 und 

2022 ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im 

Haushaltsjahr 2021 beträgt der Jahresfehlbetrag -392.300 Euro. Für das 2. Planjahr 2022 wird 

ebenfalls mit einem Jahresfehlbetrag von -162.800 Euro gerechnet. 

Die Verluste können vollständig über die positiven Ergebnisvorträge kompensiert werden. Eine 

Entnahme aus der zweckgebundene Kapitalrücklage in Höhe der voraussichtlichen 

Nettoabschreibungsbelastung gem. § 18 Abs.  2 GemHVO-Doppik wird daher für die Jahre 

2021/2022 nicht eingeplant. 

Unter Berücksichtigung von positiven Ergebnisvorträgen aus den Haushaltsvorjahren ist sowohl 

in den beiden zu planenden Haushaltsjahren als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 

der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben. 

 

 

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusam-
mensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kre-
dite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 

 

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung 

ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen 

aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen 

zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu 

decken.  
 

Jahresergebnis

je Einw ohner zum 

31.12.2019

1 2 3

1.

1.1. Weitere Haushaltsvorträge in Summe vor 2019 1.282.704 1.020

1.2. 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019 469.837 374

1.3. 1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2020 -77.700 -62

2. Ansatz des Haushaltsjahres 2021 -392.300 -312

2. Ansatz des Haushaltsjahres 2022 -162.800 -130

3. Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 1.119.741 891

4.

4.1. 1. Haushaltsfolgejahr 2023 -88.600 -70

4.2. 2. Haushaltsfolgejahr 2024 -114.600 -91

5.
Summe/Saldo zum Ende des 

Finanzplanungszeitraumes
916.541 729

Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge

Ansätze der Haushaltsfolgejahre

Lfd.    

Nr.
Jahr

in €

Jahres-

ergebnis
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1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit  Vorbericht Ziffer 

2.1.2, Muster 5b, Zeile 6         

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung 

ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7   

      

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 

4), Abstimmung  mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8         
 

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden 

Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung (2011), 

soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu 

berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Hohenkirchen 589.782,45€.  

 

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen mit -169.900 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen 

Kredittilgung von 361.500 Euro nicht gegeben wäre. Der Ausgleich kann aber durch die 

Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden. Gleiches ist für ds 

Planjahr 2022 zutreffend. 

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2021/2022 

insgesamt  gegeben. 

 

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite 

zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beilie-

genden gleichnahmigen Muster 5b zu entnehmen. 

 

Erläuterungen zum Muster 5b: 

 

Lfd. Nr.

Saldo der 

ordenlichen 

und 

außerordent-

lichen Ein- 

und 

Auszahlunge

n

planmäßige 

Tilgung von 

Investitions-

krediten

In Haushalts-

folgejahre 

vorzutragene 

Beträge

je Einw ohner je Einw ohner je Einw ohner 

1 2 3 4 5 6 7

1.

1.1.

Weitere 

Haushaltsvorträge in 

Summe

vor 2019 1.456.115

1.2.
2. Haushaltsvorjahr 

(Ergebnis)
2019 -378.065 -301 158.872 126 919.178 731

1.3.
1. Haushaltsvorjahr 

(Plan)
2020 747.898 595 155.552 124 1.511.524 1.202

2.
Ansatz des 

Haushaltsjahres
2021 -169.900 -135 361.500 288 980.124 780

3.
Ansatz des 

Haushaltsjahres
2022 66.300 53 379.400 302 667.024 531

3.

Summe/Saldo zum 

Ende des 

Haushaltsjahres

66.300 53 379.400 302 667.024 531

4.

4.1. 1. Haushaltsfolgejahr 2023 117.500 93 158.700 126 625.824 498

4.2. 2. Haushaltsfolgejahr 2024 96.200 77 175.900 140 546.124 434

5.

Summe/Saldo zum 

Ende des 

Finanzplanungs-

zeitraumes

96.200 77 175.900 140 546.124 434

Ansätze der Haushaltsfolgejahre

planmäßige 

Tilgung von 

Investitions-

krediten 2

In Haushalts-

folgejahre 

vorzutragene 

Beträge 3

Jahr

Saldo der 

ordenlichen 

und 

außerordent-

lichen Ein- 

und Aus-

zahlungen 1

in €

Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge

16 von 163 in Zusammenstellung



 
 

 
 

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel 

und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im 

Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde 

(Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) von insgesamt 1.299.132 € werden im 

Finanzplanungszeitraum unter Hinzurechnung der eingeplanten Kredite für Investitonen auf fast 

gleichbliebendem Niveau von 1.173.373 € verbleiben. Eine Kassenkreditaufnahme ist bis zum 

Ende des Planjahres 2024 nicht erforderlich. 

 

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der 

liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach  

 

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen),  

- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie 

der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem 

laufenden Bereich zugeordnet ist, 

- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten 

Zahlungsvorgängen. 

 

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und 

der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein 

negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein 

Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein 

Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die 

korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus 

Haushaltsvorjahren immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.  

 

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten 

Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen.  

 

Nach § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik kann, sofern die Finanzrechnung des 

Haushaltsvorvorjahres einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist 

und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsmäßigen 

Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in 

Haushaltsfolgejahren benötigt wird, dieser Saldo zur Finanzierung von Investitionen oder 

Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden. 

Es wurde insofern bereits für das Haushaltsjahr 2019 eine Umbuchung nach § 12 Nr. 4 

GemHVO-Doppik in Höhe von 820.777 € verbucht. 

Für das Vorjahr 2020 wurden nochmals 360.000 € als Umbuchung eingestellt. 

Im Planjahr 2021 wird angesichts der unsicheren Haushaltslage aufgrund der Corona Pandemie 

auf eine weitere Umbuchung nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik verzichtet.  

 

Unter Berücksichtigung von übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren wurde eine 

Kreditaufnahme in 2020 von insgesamt 692.500 € geplant und auch durch die untere 

Rechtsaufsicht genehmigt. Davon wurden 542.500 € noch nicht in Anspruch genommen. 
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Gemäß § 52 Abs. 3 gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr 

folgenden Haushaltsjahres. Diese Ermächtigung wird auch weiter für die Maßnahmen aus 

Vorjahren benötigt und ins Haushaltsjahr 2021 übertragen! 

Die Kreditermächtigung deckt bis auf einen Restbetrag von 29.160 € die möglichen 

Auszahlungen aus Ermächtigungsvorträgen. 

 

Die neu eingeplanten Investitionsvorhaben in 2021 machen weitere Kreditaufnahmen für 

Investionen in Höhe von insgesamt 1.942.100 € erforderlich. Ursächlich ist hier insbesondere, 

dass größere Maßnahmen zu 80 – 100 % eigenfinanziert werden müssen. So ist beispielsweise 

bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED nur noch eine Förderquote von 25 % zu 

erwarten. 

 

Die Kreditaufnahmen für Investionen setzen sich im HHJ 2021 wie folgt zusammen: 

 

945.000 € Erwerb der Jugendherberge in Beckerwitz 

997.100 €  im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzipes lt. Muster 5b 

 

Für das Planjahr 2022 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 636.191 € erforderlich und setzen 

sich zusammen aus: 

 

180.000 € Eigenanteil TLF 4000 

456.191 €  im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzipes lt. Muster 5b 

 

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der 

Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht 

zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen 

Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der 

Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich.  

 

Ermächtigungsübertragungen 

 

Ist der dem Haushalt beiliegenden Übersicht über Ermächtigungsvorträge ins HHJ 2021 zu ent-

nehmen. 

 

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum 
 

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende 

Tabelle:  
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Das Eigenkapital 2019 betrug in der (vorläufigen) Bilanz 10.270 T€. Aufgrund der Einstellung der 

investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage abzüglich 

Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen 

Kapitalrücklage vermindert sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 

auf 9.691.137 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der 

Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach. 

 

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen 
 
 

Lfd.  
Nr. 

 
 

Jahr 

Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen Sonderhilfen des Landes 

Stand 
zum 

Beginn 
des 

Haus-
halts-
jahres 

Zufüh-
rungen im 

Haus-
halts-jahr 

Entnah-
men im 
Haus-

haltsjahr 

Stand 
zum Ende 

des 
haushalts-

jahres 

Stand 
zum 

Beginn 
des 

Haus-
halts-
jahres 

Zufüh-
rungen im 

Haus-
halts-jahr 

Entnah-
men im 
Haus-

haltsjahr 

Stand 
zum Ende 

des 
Haushalts-

jahres 

(in €) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren 

1.1. 
2. Haushaltsvor-
jahr (Ergebnis) 

2019 205.711 15.689 0,00 221.607 0 0 0 0 

1.2. 
1. Haushaltsvor-
jahr 
(vss.Ergebnis) 

2020 221.607 91.600 15.000 298.207 0 0 0 0 

2. 
Entwicklung im 
Haushaltsjahr 
(Planung) 

2021 298.207 90.500 0,00 388.707  0 0 0  0 

2. 
Entwicklung im 
Haushaltsjahr 
(Planung) 

2022 388.707 90.000 0,00 478.707 0 0 0  0 

3. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 388.707  0 

Eigenkapital 

zum Ende 

des 

Haushalts-

jahres

Allgemeine 

Kapital- rücklage 1
Zweck-gebundene 

Kapital-rücklagen         

Zuführung abzgl. 

Entnahme = 

Bestand

Rücklage 

kommunaler 

Finanz-ausgleich

Sonstige zweck-

gebundene 

Ergebnis-

rücklagen

je Einw ohner

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

1.1.
2. Haushaltsvorjahr 

(Ergebnis)
2019 1.752.541 8.295.888 221.607 0 0 10.270.036 8.170,28

1.2.
1. Haushaltsvorjahr 

(Ergebnis)
2020 1.674.841 8.295.888 298.207 0 0 10.268.936 8.169,40

2.
Bestand zum Ende 

des Haushaltsjahres
221 1.282.541 8.295.888 388.707 0 0 9.967.136 7.929,30

2.
Bestand zum Ende 

des Haushaltsjahres
2022 1.119.741 8.295.888 478.707 0 0 9.894.336 7.871,39

3.

3.1. 1. Haushaltsfolgejahr 2023 1.031.141 8.295.888 478.707 0 0 9.805.736 7.800,90

3.2. 2. Haushaltsfolgejahr 2024 916.541 8.295.888 478.707 0 0 9.691.136 7.709,73

4.

Bestand zum Ende 

des Finanzplanungs-

zeitraumes

2024 916.541 8.295.888 478.707 0 0 9.691.136 7.709,73

Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres

Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres

RücklagenLfd.    

Nr.

Eigenkapital 

zum Ende 

des 

Haushalts-

jahres

Jahr Ergebnis-

vortrag ins 

Haushalts-

folgejahr *

in €
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3.1  Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner 309,2   

4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre 

4.1. 
1. Haushaltsfolge-
jahr 

2023 478.707 0,00 0,00 478.707 0 0 0 0 

4.2. 
2. Haushaltsfolge-
jahr 

2024 478.707 0,00 0,00 478.707 0 0 0 0 

5. Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner  380,8    

 

 

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen 

Bis einschließlich 2019 hatte die Gemeinde Hohenkirchen bei einem ausgeglichenen Haushalt 

gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu 

verwenden. Der Prozentsatz reduzierte sich auf 4 % sofern kein Haushaltsausgleich bestand. 

Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung war der zweckgebundenen Kapitalrücklage 

zuzuführen. Ab 2020 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht 

mehr vorgesehen. 

In den Jahren 2020 bis 2022 werden die Zuweisungen für Infrastrukur der zweckgebundenen 

Kapitalrücklage zugeführt, da diese gemäß § 23 FAG M-V als Kapitalzuschüsse gewährt 

werden. 

 

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum 

Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.  

 

Desweiteren wurde mit Orientierungsdatenerlass vom 02. Oktober 2020 darauf hingewiesen, 

dass zur Unterstützung des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes 2021 die pandemiebedingten 

Netto-Aufwendungen nach § 18 Absatz 3 GemHVO-Doppik aus der allgemeinen Kapitalrücklage 

entnommen werden können. Ein Aufwands-/Auszahlungsanstieg im pflichtigen Aufgabenbereich 

ist derzeit nicht erkennbar. 

 

Die Gemeinde Hohenkirchen plant keine Entnahmen für die Haushaltsjahre 2021 sowie 2022. 

 

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich 

Die Gemeinde hat weder in 2021 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den 

kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die 

Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen. 

 

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen 

Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 

GemHVO-Doppik sind nicht geplant. 

 

 

4. Erläuterung der Haushaltsansätze 
 

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen 
 

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die dem 

Vorbericht beigefügte Übersicht Muster 6a – Übersicht über die Erträge und Aufwendungen. 
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Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben 

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahresansatz leicht 
gestiegen.  
 

Im Haushaltsjahr 2021 sind Steuereinzahlungen auf in den Haushaltsvorjahren veranlagte Ge-

werbesteuer in Höhe von 450.000 € zu erwarten.  

                                                                                              

Insgesamt zahlten im Jahr 2020 von 150 Gewerbebetrieben lediglich 29 Unternehmen Gewer-

besteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht: 

 

 
 
2020 und 2021 sollen zusätzlich pauschale Kompensationszahlungen für coronabedingte Ge-
werbesteuermindereinzahlungen vom Land gezahlt werden. 2020 werden hierfür zusätzlich etwa 
56 T€ erwartet. Aufgrund der andauernden Coronapandemie ist 2021 mit einem Gewerbesteuer-
rückgang zu rechnen. Die Erträge aus der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sind stabil. 
Durch die Coronapandemie wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit weniger 
Erträgen als im Vorjahr geplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird laut Steuer-
schätzung etwas steigen.  
 

Hebesatzvergleich 

 

 Grundsteuer A (v.H.) Grundsteuer B (v.H.) Gewerbesteuer (v.H.) 

Hebesatz der Gemeinde  490 370 380 

Landesdurchschnittlicher 

Hebesatz für 

kreisangehörige 

Gemeinden 2019 

332 383 343 

Nivellierungshebesätze 

gemäß FAG  
323 427 381 

 

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden gemäß Hebesatzsatzung vom 02.01.2018 

von 300% auf 490% sowie von 330% auf 370% erhöht. 

 

Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt derzeit noch knapp unter dem Landesdurchschnitt für 

kreisangehörige Gemeinden sowie weit unter dem gesetzlich vorgegebenen 

Nivellierungshebesatz. 

 

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten 

Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der 

Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen 

Steuereinnahmen. Die übersteigenden Beträge aus den tatsächlich höheren IST-Einnahmen 

davon zahlten in %

4 Betriebe Gewerbesteuererstattungen = -1,8 insg. 9.232,45 €-      

117 Betriebe keine Gewerbesteuer = 0,0 insg. -  €              

8 Betriebe bis 1.000 EUR = 0,9 insg. 4.311,17 €      

14 Betriebe von 1.001 - 10.000 EUR = 9,9 insg. 49.734,62 €    

6 Betriebe von 10.001 - 100.000 EUR = 48,2 insg. 240.951,40 €  

1    Betriebe über 100.000 EUR = 42,8 insg. 214.113,80 €  

150 Gesamt zus. 499.878,54 €  

Gewerbebetriebe insgesamt 150
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bleiben bei der Finanzbedarfsberechnung für Schlüsselzuweisungen unberücksichtigt und 

führen folglich nicht zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen. 

 

Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit Hebesätzen unterhalb der festgelegten 

Niveliierungshebesätze bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer 

Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen 

Steuereinnahmen liegt. 

Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits 

unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart (teilweise) ausgleichen oder 

sogar überkompensieren. 

 

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen 

Die Schlüsselzuweisungen 2021 in Höhe vom insgesamt 280.000 € sind gegenüber dem Vorjahr  

aufgrund der gestiegenen Steuerkarf der Gemeinde leicht gesunken.  

 

Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur 

Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes (kurz KiföG MV) übernimmt das Land ab dem 

1. Januar 2020 die Kosten für die vollständige Beitragsfreiheit der Eltern in Mecklenburg-

Vorpommern. Durch die komplette Umstellung des Finanzierungssystems wird der 

Gemeindeanteil der Gemeinde Hohenkirchen in 2021 für jedes Kind 152,76 € betragen. Das 

Land trägt die in der Entgeltverhandlung festgesetzten Betreuungskosten zu 54,5 %, der 

Kreisanteil beträgt 13,5 %. Durch dieses neue Finanzierungssystem ändern sich 

dementsprechend auch die Positionen bei den Zuweisungen im Haushaltsplan der Gemeinde. 

Des Weiteren sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind 

die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, 

welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den 

Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.   

 

Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V 

 

In den Jahren 2020 bis 2022 werden insgesamt 150 Mio. EUR1 für allgemeine Zuweisungen, 

insbesondere für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie 

Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, 

öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler 

Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG M-V bereitgestellt. Diese 

Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt. 

Zuweisungen an die Gemeinden: 

Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Gemeinden bemisst sich in den Jahren 2020 bis 

2022 rechnerisch zu zwei Dritteln (65 Mio. EUR) nach der Einwohnerzahl (§ 31 Abs.1 FAG M-V) 

und zu einem Drittel (32,5 Mio. EUR) nach der Finanzkraft2. 

Die finanzkraftunabhängige Zuweisung beläuft sich im Jahr 2021 auf rund 40,42 Euro je 

Einwohner. 

 

Die finanzkraftabhängige Zuweisung wird bis zu einer Finanzkraft3 je Einwohner von maximal 

von 115% des Durchschnittswertes gewährt. Diese liegt im Jahr 2021 bei rund 1.338,84 Euro je 

 
1 Ab 2023 werden nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) 6,5 % der Finanzausgleichsmasse, mindestens 
jedoch 100 Mio. EUR nach § 23 zugewiesen. 

Ab 2023 werden die Zuweisungen an die Gemeinden je zu 50 % nach dem Anteilsverhältnis der Einwohner 
und zur 50 % nach der Finanzkraft verteilt. 
3 Definition siehe § 16 Abs. 7 FAG M-V. 
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Einwohner (1.164,21 EUR/EW * 1,15). Die Höhe der Zuweisung für die einzelne Gemeinde 

hängt davon ab, wie hoch die Differenz der Finanzkraft der Gemeinde zu dem auf 115% 

erhöhten durchschnittlichen Wert der Finanzkraft ist und wie sich die Werte der anderen 

Gemeinden verteilen (§ 23 Abs. 3 Sätze 4 bis 7 FAG M-V - siehe hierzu auch Berechnungs-

schema in der Gesetzesbegründung zu § 23 FAG M-V). 

 

Entscheidet sich eine Kommune, die Infrastrukturpauschale oder die Übergangszuweisung für 

laufende Zwecke einzusetzen, sind die Beträge vom investiven an den laufenden Bereich 

zuzuführen, haushaltsrechtlich wird § 12 GemHVO-Doppik dementsprechend erweitert werden. 

Diese Zuführung kann bereits im Haushaltsplan 2020 abgebildet werden, sie kann auch in 

Teilbeträgen erfolgen. In Höhe der Zuführung ist die Deckung der aus den Zuweisungen 

finanzierten laufenden Auszahlungen bewirkt. 

Soweit die Zuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen angespart werden sollen, werden 

diese auch jahresübergreifend als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit behandelt. Im 

Haushaltsjahr der Umsetzung erfolgt im Finanzhaushalt die Zuführung an den laufenden 

Bereich. 

 

Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 90.492 € werden eingesetzt für folgende 

Maßnahme: 

 

-  

 

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen 
 

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die 

Tabelle Muster 6a – Übersicht über die Erträge und Aufwendungen unter Punkt 4.1. 

 

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen 

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Arbeitnehmer als 

Gemeindearbeiter berücksichtigt. Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der geplanten 

Einstellung von zwei neuen SEM Kräften für den Bereich Tourismus. Die entsprechende 

Förderung vom Bund in Höhe von 90% wurde entsprechend berücksichtigt und veranschlagt. 

 

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für 

Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.  

 

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes 

 

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die 

gemeindliche Finanzsituation werden nachfolgend nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des 

gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben.  

 

Der gemeindeeigene Wohnungsbestand wird über die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH 

verwaltet. Die Gemeinde Hohenkirchen hält als Gesellschafter 5.112,92 € am Stammkapital. 

 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die daraus folgenden Abwanderungen machen 

die Lage der Wohnungsgesellschaften in M-V nach wie vor schwierig. 
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Lagebeurteilung aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2019: 

Zu den Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf sowie zur 

zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im 

Lagebericht der Geschäftsführung werden folgende Erläuterungen gegeben: 

 

Die Gesellschaft verfügt zum Stichtag über 320 eigene Wohneinheiten (WE), einem Geschäfts-

grundstück, 6 Garagen und 65 Stellplätze sowie über 1.074 Wohneinheiten / Geschäftsräume I 

Garagen bzw. Stellplätze im verwalteten Bestand. 

 

Im Berichtsjahr konnte der Verwaltungsbestand sowie das Wohnungseigentum nahezu konstant 

gehalten werden.  

Der Leerstand konnte zum 31. Dezember 2019 um 8 WE reduziert werden. Dementsprechend 

ist die Leerstandsquote von 7,2 % auf 4,7 % gesunken. 

Wenngleich die Fluktuation mit 31 Kündigungen (davon 9 Umzüge innerhalb der Wohnungsge-

sellschaft) sehr hoch ausfällt, konnten die Umsatzerlöse aus Vermietung und Hausbewirtschaf-

tung gegenüber Vorjahr um TEUR 80 gesteigert werden. Dies resultiert im Wesentlichen aus 

gesteigerten Sollmieten für Wohnungen infolge geringerer Fluktuation sowie gesunkener Leer-

standsquote. 

Die Kosten für Instandhaltung konnten um TEUR 165 gesenkt werden. 

Die Veränderungen im Anlagevermögen sind im Wesentlichen auf die abgeschlossenen Bau-

maßnahmen - Errichtung einer Balkonanlage, Instandsetzung von Baikonen, Fassadensanie-

rungen, Kellerdeckendämmungen, Umschluss und Erneuerungen von Heizungsanlagen in den 

Objekten Amselweg 41,43,44 und 45 in Zierow in Höhe von TEUR 577,2 sowie auf die Ab-

schreibungen im Geschäftsjahr in Höhe von TEUR 317,9 zurückzuführen. 

 

Das Eigenkapital stieg aufgrund des Jahresergebnisses um TEUR 130 und beträgt nunmehr 

55,6 % der Bilanzsumme (2018: 56,4 %). 

Auch in 2019 konnte ein Darlehen vorzeitig getilgt und ein Darlehen zu günstigeren Konditionen 

umgeschuldet werden. 

 

Investitionsprojekte sind für das Wachstum des Unternehmens notwendig, aber auch mit Risiken 

behaftet, denen mit festgelegten Abläufen und Verfahren begegnet wird. Konkrete Risiken aus 

Investitionsprojekten sind derzeit jedoch nicht erkennbar. Aufgrund der derzeitigen Situation in 

der Bau- und Handwerkerbranche wird jedoch mit steigenden Investitionskosten gerechnet. 

 

Wesentliches Risiko stellt die Fluktuation von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen sowie die Per-

sonalbeschaffung dar. Durch Schaffung motivierender Arbeitsbedingungen, intensive Qualifizie-

rungsangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten wird versucht, das Risiko zu minimieren.  

 

Zur Reduzierung des Leerstands werden Wohnungen laufend instandgesetzt und modernisiert. 

Auch findet die Umsetzung von altersgerechtem Wohnen statt. 

Eine Neuvermietung in einzelnen unzureichend erschlossenen Wohngebieten bzw. Gemeinden 

ist jedoch nach wie vor schwierig bis nicht realisierbar. 

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird mit einer Eintrübung der gesamtwirtschaftli-

chen Konjunktur gerechnet. Daraus können sich Risiken aus Mietstundung und Einnahmeaus-

fällen sowie zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen 

ergeben. 

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein positives Jahresergebnis von ca. TEUR 101 erwartet. 
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Langfristig plant die Gemeinde Hohenkirchen das Herauslösen der gemeindeeigenen 

Grundstücke und Wohngebäude. Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden aus diesem Grunde 

bereits Mittel für den Erwerb der 3 Wohnblöcke in Hohenkirchen eingestellt. 

 

Schulumlage 

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an 

andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese 

ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht 

erkennbar:  

 

 
 

Abschreibungen 

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige 

Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlage-

vermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wie-

derspiegeln. 

 

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus 

der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus er-

gebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckge-

bundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, 

sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahreser-

gebnis errechnet. 

 

Kosten 

pro 

Schüler 

in €

Anzahl     

Schüler

Gesamt-

kosten in 

€

Kosten 

pro 

Schüler 

in €

Anzahl     

Schüler

Gesamt-

kosten in 

€

Kosten 

pro 

Schüler 

in €

Anzahl     

Schüler

Gesamt-

kosten in 

€

Kosten 

pro 

Schüler 

in €

Anzahl     

Schüler

Gesamt-

kosten in 

€

Kosten 

pro 

Schüler 

in €

Anzahl     

Schüler

Gesamt-

kosten in 

€

Grundschule "Am Ploggensee", Stadt 

Grevesmühlen
1.200 6 7.200 1.294 8 10.353 1.046 4 4.183 1.050 4 4.200 1.050 4 4.200

Regionale Schule mit Grundschule 

Proseken, Stadt Grevesmühlen
1.300 62 80.600 1.300 60 78.000 1.018 65 66.179 1.050 65 68.250 1.050 65 68.250

Grundschule "Fritz-Reuter", Stadt 

Grevesmühlen
1.000 1 1.000

Ev. Schule Robert Lansemann, Ev. 

Schulstiftung  M-V
1.300 3 1.300 1.300 5 6.500 1.018 3 3.054 1.050 3 3.150 1.050 3 3.150

Brecht-Schule, Hansestadt Wismar
1.810 3 5.430 1.866 1 1.866

Regionale Schule "Am Wasserturm" 

Grevesmühlen, Stadt Grevesmühlen
1.200 6 7.200 1.159 9 10.427

Freie Schule Wismar, AWO
1.018 3 3.054 1.050 3 3.150 1.050 3 3.150

2019

Schule

2015 2016 2017 2018
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Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen 

Zuweisungen zahlt die Gemeinde nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als 

Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die 

Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr erhöhen.  

2019 2020 2021 2022 2023 2024

4 5 6 7 7 7

Abschreibungen 240.400 303.800 356.200 410.800 385.900 374.300

Davon auf

immaterielle 

Vermögensgegenstände
100 400 5.400 5.400 5.300 5.300

unbebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte
0 0 0 0 0 0

bebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte
32.900 31.600 48.800 63.700 54.100 54.000

Infrastrukturvermögen                                                                                                                                                            165.000 205.000 190.800 214.500 208.100 198.500

Bauten auf fremdem Grund und 

Boden
0 0 3.200 3.200 3.200 3.200

Kunstgegenstände, Denkmäler 0 0 0 0 0 0

Maschinen und technische 

Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- 

und Geschäftsausstattung, 

Pflanzen, Tiere

42.400 66.800 108.000 124.000 115.200 113.300

sonstige planmäßige 

Abschreibungen   
0 0 0 0 0 0

Außerplanmäßige 

Abschreibungen                                                                                                                                                                          
0 0 0 0 0 0

Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten
87.000 128.400 135.200 151.100 144.200 127.900

davon aus

Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                                            79.000 120.400 127.300 143.500 137.000 120.700

Sonderposten für Beiträge und 

ähnliche Entgelte                                                                                                                           
8.000 8.000 7.900 7.600 7.200 7.200

Sonderposten für 

Baukostenzuschüsse und 

ähnliche Entgelte                                                                                                                 

0 0 0 0 0 0

sonstigen Sonderposten                                                                                                                                                                                   6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100

Netto Abschreibungsbelastung 153.400 175.400 221.000 259.700 241.700 246.400

Jahresergebnis ohne Entnahme 

aus der zweckgebundenen 

Kapitalrücklage aus investiv 

gebundenen Zuweisungen

Stand der zweckgebundenen 

Kapitalrücklage aus investiv 

gebundenen Zuweisungen nach 

Zuführung 

Zulässige Verrechnung mit der 

zweckgebundenen 

Kapitalrücklage

0 175.400 221.000 259.700 241.700 246.400

Verbleibende 

Abschreibungsbelastung
153.400 0 0 0 0 0

Tatsächtliche geplante Entnahme 

aus der zweckgebundenen 

Kapitalrücklage

0 15.000 0 0 0 0

Tatsächtliche verbleibende 

Abschreibungsbelastung
153.400 160.400 221.000 259.700 241.700 246.400

469.837 -73.600 -99.600

0 0

PLANWERTE

-147.800

0221.600 206.600

-377.300-92.700

221.600
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Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur 

Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes (kurz KiföG MV) übernimmt das Land ab dem 

1. Januar 2020 die Kosten für die vollständige Beitragsfreiheit der Eltern in Mecklenburg-

Vorpommern. Durch die komplette Umstellung des Finanzierungssystems wird der 

Gemeindeanteil der Gemeinde Hohenkirchen in 2021 für jedes Kind 152,76 € betragen. Das 

Land trägt die in der Entgeltverhandlung festgesetzten Betreuungskosten zu 54,5 %, der 

Kreisanteil beträgt 13,5 %. Durch dieses neue Finanzierungssystem ändern sich 

dementsprechend auch die Positionen bei den Zuweisungen im Haushaltsplan der Gemeinde. 

 

Amts- und Kreisumlage 

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 998.700 EUR/ 946.200 EUR veranschlagt. Den größ-

ten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 461.200/ 460.000 EUR (37,8385 %) ein. Die Amts-

umlage beträgt 361.200 EUR (27,57 %) und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 95 TEUR 

erhöht. 

 

Die von der Gemeinde Hohenkirchen zu zahlenden Umlagen ergeben sich als jeweiliger Vom-

Hundert-Satz der Umlagegrundlagen. Die Höhe der Umlagegrundlagen ändert sich entspre-

chend Finanzausgleichsgesetz (FAG) jährlich und wird den Kommunen mit dem Haushaltserlass 

mitgeteilt. 

 

2.1 . Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlagen 2021 nach § 30 FAG M-V 

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2019 und zu 100 

% aus den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 und abzüglich einer zu zahlenden Umlage 

nach § 8 FAG M-V. 

 

Somit ergibt sich für die Gemeinde die Umlagegrundlage für das Jahr 2021 wie folgt: 

    

  

Steuerkraft-messzahl 
vorvergangenes Jahr 
(2019) 

100% der 
Schlüssel-
zuweisungen 
von 2021 

Umlage nach § 8 
FAG M-V 

Umlagegrundlagen 
Amts- u. Kreisumlage 

          

Hohenkirchen 1.029.885,61 280.223,39 0,00 1.310.109,00 

 

 

Jahr Umlagegrundlagen Kreisumlage Amtsumlage 

  in % absolut in % absolut 

2014 918,5 43,67 401,1 21,882 201,0 

2015 903,5 43,67 394,5 24,09 226,1 

2016 983,1 42,50 417,8 24,629 242,1 

2017 1.124,4 42,00 472,3 20,627 232,0 

2018 1.168,7 39,3 459,3 17,00 198,7 

2019 1.164,9 39,85 464,2 19,00 198,0 

2020 1.189,6 37,8385 450,1 20,8 265,9 

2021 1.310,1 37,8385 461,2 27,57 361,2 

Der Amtsausschuss wird auf seiner Sitzung am 07.12.2020 über die Höhe der Amtsumlage be-

schließen.  
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Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen 

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, 

Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und 

Prüfungsgebühren.  

 

Zinsaufwendungen und -auszahlungen: 

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die 

laufenden Kredite für Investitionen.  

 

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen. 

 

 

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentliche n Auswirkun-
gen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre 

 

Das Investitionsprogramm 2021/2022 sieht die dem Vorbericht und Haushalt beigefügten 

Maßnahmen vor. 

 

 

 

4.4. Verpflichtungsermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen in 

folgender Höhe.  

 

 
 

 

4.5. Verbindlichkeiten 
 

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 
Ende des Haushaltsjahres 

 

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushalts-

jahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnahmigen Muster 4a zu entnehmen. 

  

Planungsdaten des 

Haushalts- 

folgejahres

Planungsdaten des 

zw eiten 

Haushaltsfolgejahres

Planungsdaten des 

dritten 

Haushaltsfolgejahres

Planungsdaten der 

w eiteren  

Haushaltsfolgejahres

2022 2023 2024 2024 ff.

in € in € in € in €

1 2 3 4

im Haushaltsjahr 2021 0,00 0,00 0,00 0,00

im Haushaltsjahr 2022 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigungen                  

(gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 

GemHVO-Doppik)
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4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite 
 

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2020 für die  

Gemeinde 1.151.251 EUR. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde 

Hohenkirchen in Höhe von 915,87 EUR/Ew. Näheres ist der dem Vorbericht als Anlage beige-

fügten Kreditübersicht zu entnehmen. 

Unter Berücksichtigung von übertragenden Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren wurde eine 

Kreditaufnahme in 2020 von insgesamt 692.500 € geplant und auch durch die untere 

Rechtsaufsicht genehmigt. Davon wurden 542.500 € noch nicht in Anspruch genomen. Gemäß 

§ 52 Abs. 3 gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden 

Haushaltsjahres. Diese Ermächtigung wird auch weiter für die Maßnahmen aus Vorjahren 

benötigt und ins Haushaltsjahr 2021 übertragen! 

Die Kreditermächtigung deckt bis auf einen Restbetrag von 29.160 € die möglichen 

Auszahlungen aus Ermächtigungsvorträgen. 

 

Die neu eingeplanten Investitionsvorhaben in 2021 machen weitere Kreditaufnahmen für 

Investionen in Höhe von insgesamt 1.942.100 € erforderlich. Ursächlich ist hier insbesondere, 

dass größere Maßnahmen zu 80 – 100 % eigenfinanziert werden müssen. So ist beispielsweise 

bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED nur noch eine Förderquote von 25 % zu 

erwarten. 

 

Diese setzen sich wie folgt zusammen: 

 

945.000 € Erwerb der Jugendherberge in Beckerwitz 

997.100 €  im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzipes lt. Muster 5b 

 

Für das Planjahr 2022 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 636.191 € erforderlich und setzen 

sich zusammen aus: 

 

180.000 € Eigenanteil TLF 4000 

456.191 €  im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzipes lt. Muster 5b 

 

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der 

Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht 

zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen 

Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der 

Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich.  

 

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
 

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2019 nicht erforderlich. 

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veran-

schlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 500.000 EUR veranschlagt. 

Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit übersteigt. 
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4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde  
 

Die Gemeinde hat im Jahr 2018 kreditähnliche Rechtsgeschäfte für den Kauf von diversen Ge-

räten und Maschinen für die Gemeindearbeiter in Form eines Mietkaufes / Leasing vorgenom-

men. Einzelheiten sind der dem Vorbericht als Anlage beigefügten Kreditübersicht zu entneh-

men. 

 

Die Gemeinde Hohenkirchen hat weiter Ausfallbürgschaften für Kredite der 

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen 

Wohnungsbestand (Altschulden) sowie für Modernisierung übernommen.  

 

 

4.7. Entwicklung der Sonderposten 
 

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes 

o.a. ausgewiesen, deren etrtragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht 

ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 

Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital 

der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich 

aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge 

bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die 

Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der 

Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht. 

 

4.8. Entwicklung der Rückstellungen 
 

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können 

der dem Haushalt beigefügten Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen 

werden. (Muster 4b) 

 

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen 
 

Die Städte, Gemeinden und Kreise haben vor allem die Grundversorgung mit Einrichtungen der 

öffentlichen Daseinsvorsorge sicherzustellen. Sie erledigen eine Reihe von Aufgaben, die ihnen 

vom Bund und den Bundesländern auferlegt bzw. übertragen wurden. Letztere gehören zu den 

so genannten Pflichtaufgaben. Hierbei haben die Kommunen kaum Spielräume. Es ist zumeist 

gesetzlich vorgegeben, in welcher Art und welchem Umfang die Aufgabe erledigt werden muss. 

Laut Kommunalverfassung wird bei den Pflichtaufgaben zwischen denen des übertragenen 

Wirkungskreises und denen des eigenen Wirkungskreises unterschieden. Übertragener 

Wirkungskreis: Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die den kommunalen Organen 

(Bürgermeister, Landrat oder Amtsvorsteher) zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden. Im 

Grunde sind es kommunale Aufgaben staatlichen Ursprungs. Dabei kann die Gemeinde in der 

Regel weder das „Ob“ noch das „Wie“ entscheiden. Beispiele: Ordnungsrecht, 

Katastrophenschutz.  

Pflichtige Aufgaben im eigenen Wirkungskreis: Die kommunalen Körperschaften können durch 

Gesetz oder durch Rechtsverordnung zur Erfüllung einzelner Selbstverwaltungsaufgaben 

verpflichtet werden (pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben). Die Gemeinde kann hier in der 

Regel nicht das „Ob“ sondern nur das „Wie“ entscheiden. Beispiele: Brandschutz, 

Kindertagesförderung.  
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Freiwillige Aufgaben sind Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt. Sie bilden das 

Herzstück der Kommunalpolitik. Hier geht es um Lebensqualität: Kultur, Museen, Bibliotheken, 

Jugendeinrichtungen, Sportplätze, Freibäder, Freizeitangebote usw. Diese Leistungen stehen 

bei finanziellen engen Haushalten als erstes auf Prüfstand. 

 

 
 

4.10. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen 

 

Die Gemeinde Hohenkirchen ist an folgendem Unternehmen nach Glättung der Stammkapitalein-

lage auf einen vollen Euro-Betrag im Jahr 2008 mit einem Kapitalanteil von 5.113 EUR beteiligt: 

Unternehmen         Höhe des Gesamtkapitals            Anteil der Gemeinde 

 

Wohnungsgesellschaft      

Gägelow GmbH            25.564,59 EUR    20 % 

 

Zweck des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungs-

bestandes.  

 

 

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 
 

Die Gemeinde Hohenkirchen weist sowohl für die Haushaltsjahre 2021/2022 als auch zum Ende 

des Finanzplanungszeitraumes aufgrund von Ergebnisvorträgen einen Haushaltsausgleich im 

Ergebnishaushalt aus.  

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung 

ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen 

Aufwendungen Erträge Eigenanteil Auszahlungen Einzahlungen Eigenanteil

Produkt Bezeichnung

1 281.01

Förderung von Einrichtungen 

(Heimat- und sonstige Kulturpflege)

18.000 0 18.000 18.000 0 18.000

1 366.02 Jugendarbeit, Jugendclub 53.800 27.700 26.100 52.900 27.700 25.200

1 424.01 Sportplatz 800 0 800 800 0 800

3 551.03 Strände 126.900 92.200 34.700 124.100 91.000 33.100

3 573.04 BgA Parken 16.000 40.000 -24.000 13.400 46.400 -33.000

4 575.01 Tourismus 121.300 108.600 12.700 103.100 99.100 4.000

68.300 48.100

Aufwendungen Erträge Eigenanteil Auszahlungen Einzahlungen Eigenanteil

Produkt Bezeichnung

1 281.01

Förderung von Einrichtungen 

(Heimat- und sonstige Kulturpflege)

18.000 0 18.000 18.000 0 18.000

1 366.02 Jugendarbeit, Jugendclub 54.200 27.700 26.500 52.900 27.700 25.200

1 424.01 Sportplatz 800 0 800 800 0 800

3 551.03 Strände 87.800 56.200 31.600 84.100 55.000 29.100

3 573.04 BgA Parken 16.000 40.000 -24.000 13.400 46.400 -33.000

4 575.01 Tourismus 111.400 109.500 1.900 103.100 99.100 4.000

54.800 44.100

2021

THH

PSK

in € in €

2022

THH

PSK

in € in €
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aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 

Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen 

zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu 

decken.  

Dieser Saldo ist negativ, so dass auch im Finanzhaushalt ein Haushaltsausgleich nicht gegeben 

wäre. Der Ausgleich kann aber durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus 

Haushaltsvorjahren erreicht werden. Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 

im Haushaltsjahr 2021/2022 insgesamt  gegeben. 

 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ 

beeinflussen könnten, bestehen durch die geplanten Aufnahmen von Investitionskrediten. 

 

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hohenkirchen ist laut RUBIKON als einge-

schränkt zu bewerten. 

 

6. Haushaltssicherungskonzept 
 

Die Gemeinde Hohenkirchen musste für die vorangegangenen Haushaltsjahre noch kein Hau-

shaltssicherungskonzept aufstellen. Dies ist auch weiterhin für die Planjahre 2021/2022 nicht 

erforderlich. 

 

7. Fazit und Ausblick 
 

Der Haushalt der Gemeinde Hohenkirchen weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der 

Rücklagen einen Jahresfehlbetrag aus. Dieser setzt sich auch im 2. Planjahr fort.  

 

Die liquiden Mittel der Gemeinde Hohenkirchen reichen aus, um den Finanzhaushalt auszuglei-

chen. Die Aufnahme von Liquidationskrediten ist nicht erforderlich. 

 

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen 

Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 1.173 T€. Die Aufnahme 

von Kassenkrediten ist noch nicht erforderlich. 

 

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern, sind insoweit 

Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu 

einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.  

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.  

 

Anlage (n): 

Übersicht Ermächtigungsvorträge 

Muster 5b 

Muster 6a 

Investitionsübersicht 

Muster 4a 

Übersicht Investitonskredite 

Muster 4b 

Produkte und Teilhaushalte 

Deckungsvermerke/ Deckungskreise 
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GKZ - 05 Hohenkirchen 20.11.2020

Produkt Kontonr. Projekt
Bezeichnung der 

Investition/Maßnahme

HH-Ermächtigung 

(Reste) d. h. nicht 

verbrauchte HH-Mittel 

aus Vj. Gesamt in EUR

Planansatz 2020
IST insgesamt 

2020

neuer möglicher 

HH-Rest
Übernahme 

Ermächti-

gungs-

übertrag; 

ja/nein

Begründung durch 

Fachamt

11401 09600000 2018/02 Neubau Halle Gemeindearbeiter 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € nein

da für den Umbau des 

Gemeindezentrums in 2020 

"verbraucht" im Rahmen der 

Deckungsfähigkeit

12605 07140000
Brand-, Rettungs- und 

Katastophenschutzfahrzeug 
0,00 € 360.000,00 € 4.313,75 € 355.686,25 € nein neu in 2022 einzustellen

12605 23310000 FÖMI TLF 4000 240.000,00 € 0,00 € 0,00 € 240.000,00 € nein neu in 2022 einzustellen

12605 09600000 2018/03 PV Anlage 37.500,00 € 0,00 € 0,00 € 37.500,00 € Ja

12605 23310000 2018/03 PV Anlage 18.700,00 € 0,00 € 0,00 € 18.700,00 € Ja

12605 31523000 2019/009 TLF 4000 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 € nein neu in 2022 einzustellen

36601 07390000 018
Neugestaltung Spielplatz Groß 

Walmsdorf
0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € Ja

36601 23310000 018
FÖMI Neugestaltung 

Spielplatz Groß Walmsdorf
25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 12.500,00 € Ja

36601 07390000 032
Neugestaltung Spielplatz 

Beckerwitz
37.000,00 € 0,00 € 0,00 € 37.000,00 € Ja

36601 23310000 032
FÖMI Neugestaltung 

Spielplatz Beckerwitz
20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € Ja

54101 09600000 035
ländlicher Wegebau LO1-

Wohlenhagen
20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € Ja

54101 09600000 036
ländlicher Wegebau LO1-

Manderow
30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € nein lt. Telko, erst 2022

54101 09600000 2018/05 Radweg K 19 Wohlenberg 27.025,00 € 510.000,00 € 38.614,29 € 498.410,71 € Ja

54101 09600000 2018/12
Neugestaltung Ortszentrum 

HoWieDo
25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € nein lt. Telko v. 20.11.2020

54101 09600000 2018/13
Neugestaltung Beckerwitz 

Ausbau
25.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € nein lt. Telko v. 20.11.2020

54101 09600000 2018/14
Neugestaltung Ortszentrum 

HoWieDo
40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € nein

54101 23320000 2018/14
Kostenbeteiligung Dritter 

Umfahrung Groß Walmsdorf
30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € nein

54101 09600000 2019/005
Neugestaltung Ortszetrum 

Groß Walmsdorf
143.336,00 € 134.100,00 € 0,00 € 277.436,00 € Ja

54101 23310000 2019/005
FÖMI Neugestaltung 

Ortszentrum Groß Walmsdorf
97.500,00 € 110.500,00 € 0,00 € 208.000,00 € Ja

54101 09600000 2019/006
Ortsumfahrung Hohen 

Wieschendorf
0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € Ja

54101 09600000 2019/007 Entwicklung Hohenkirchen 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € Ja
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54101 09600000 2019/008
Hohenkirchen 

Birkenweg/Butscherweg
397.721,86 € 143.000,00 € 0,00 € 540.721,86 € nein lt. Telko v. 20.11.2020

54101 23310000 2019/008
FÖMI Hohenkirchen 

Birkenweg/Butscherweg
250.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 350.000,00 € nein Antrag wird nicht gestellt.

54101 23320000 2019/008
Erschließung Hohenkirchen 

Birkenweg/Butscherweg
135.000,00 € 0,00 € 0,00 € 135.000,00 € nein lt. Telko v. 20.11.2020

54101 09600000 2020/06 Dorfentwicklung Beckerwitz 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Ja

54103 09600000 005 Neubau Buswärtehäuschen 178.900,00 € 64.000,00 € 0,00 € 242.900,00 € Ja

54103 23310000 005
FÖMI Neubau 

Buswärtehäuschen
135.500,00 € 46.000,00 € 0,00 € 181.500,00 € Ja

54201 09600000 006
Neubau Radweg Gramkow-

Beckerwitz
89.981,90 € 420.000,00 € 430.915,63 € 79.066,27 € Ja

54201 23310000 006
FÖMI Neubau Radweg 

Gramkow-Beckerwitz
548.356,44 € 0,00 € 40.000,00 € 508.356,44 € Ja

54201 09600000 031
Umrüstung der 

Straßenbeleuchtung
237.603,21 € 0,00 € 0,00 € 237.603,21 € Ja

57501 09600000 2020/03 Naturerlebnistation 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € Ja

57501 23310000 2020/03 Naturerlebnistation 0,00 € 34.000,00 € 0,00 € 34.000,00 € Ja

57501 09600000 2018/09 Besucherlenkung im 

Gemeindegebiet 

Hohenkirchen

0,00 € 47.500,00 € 0,00 € 47.500,00 € Ja

57501 23310000 2018/09 Besucherlenkung im 

Gemeindegebiet 

Hohenkirchen

0,00 € 42.700,00 € 0,00 € 42.700,00 € Ja

1.597.416,19 €

1.025.756,44 €

571.659,75 €

542.500,00 €         

29.159,75 €-           

Summe | Ausgaben

Summe | Einnahmen

A - E

Kreditermächtigung aus Vj.

tatsächlich übernommene 

Ermächtigung
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Muster 5b

(zu § 1 Nummer 15 GemHVO-Doppik)

Seite 1/2

Gemeinde Hohenkirchen

Ergebnisse 

des 

Haushalts-

vorvorjahres

2019

vorläufige 

Ergebnisse des 

Haushalts-

vorvorjahres

2020

Planansätze 

des 

Haushalts-

jahres

2021

Planansätze 

des 

Haushalts-

jahres

2022

Planansätze 

des 

Haushalts-

jahres

2023

Planansätze 

des 

Haushalts-

jahres

2024

1 2 3 4 5 6

1
1 1.828.703 1.175.883 1.299.132 1.186.373 873.273 1.254.573

2
2 - 0 0 0 0 0 0

3 = 1.828.703 1.175.883 1.299.132 1.186.373 873.273 1.254.573

4 1.456.115 919.178 1.511.524 980.124 667.024 625.824

5 + Korrektur des Vortrages 0 0 0

6 +

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 

und Auszahlungen

(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)
-378.065 747.898 -169.900 66.300 117.500 96.200

7 -

Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)

158.872 155.552 361.500 379.400 158.700 175.900

8 + 919.178 1.511.524 980.124 667.024 625.824 546.124

9 0 0 -418.631 9 9 422.509

10 + Korrektur des Vortrages 0 0 0

11 +

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit

(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)
-250.000 -568.631 -1.494.300 -636.200 422.500 -1.500

11a

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit aus Vorjahren = 

Ermächtigungsvorträge

-29.160

12 +

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(ohne planmäßige Tilgung)

250.000 150.000 1.942.100 636.200

13 + 0 -418.631 9 9 422.509 421.009

14 372.588 256.705 206.239 206.239 206.239 206.239

15 + Korrektur des Vortrages 0 0 0

16 +

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 

Zahlungsvorgänge

(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)
-115.883 -50.466

17 + 256.705 206.239 206.239 206.239 206.239 206.239

18 = 1.175.883 1.299.132 1.186.373 873.273 1.254.573 1.173.373

1

2

Zeile 13 HHJ 2019 auf 0,00 bringen durch Umbuchung gem. § 12 Nr. 4 

GemHVO in Höhe von 820.777 €

für HHJ 2020 wäre eine Umbuchung in Höhe von 360.000 € möglich

benötigt werden voraussichtlich  418.631 €

150.000 € Kreditaufnahme für Ankauf der Flächen Kindermotorland

542.500 €        Kreditaufnahme i. R. des Gesamtdeckungsprinzips

692.500 €

für HHJ 2021 wäre keine Umbuchung mehr möglich

542.500 €       Kreditaufnahme i. R. des Gesamtdeckungsprinzips

aus dem HHVJ gilt weiter fort (in Zeile 11a enthalten)

945.000 € Ankauf der Jugendherberge in Beckerwitz

997.100 € Kreditaufnahme i. R. des Gesamtdeckungsprinzips

HHJ 2021 1.942.100 €

180.000 € Kreditaufnahme Tanklöschfahrzeug

456.191 € Kreditaufnahme i. R. des Gesamtdeckungsprinzips

HHJ 2022 636.191 €

Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres

(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)

A. Haushalt: 2021

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Nr.

in €

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 

Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des 

Haushaltsvorjahres

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum

31. Dezember des Haushaltsvorjahres

Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur 

Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember 

des Haushaltsvorjahres

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31. Dezember des Haushaltsvorjahres

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31. Dezember des Haushaltsjahres

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 

Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des

Haushaltsjahres

Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur 

Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember 

des Haushaltsjahres

Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. 

Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 

und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. 

Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 

14.2.
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1.189.9001.198.6001.067.900Steuern und ähnliche Abgaben 401.190.905,041. + 1.190.900 1.186.200

100.000100.00040110000 Grundsteuer A 104.000 100.00090.065,96 100.000

138.000138.00040120000 Grundsteuer B 137.500 138.000134.537,67 138.000

450.000450.00040130000 Gewerbesteuer 337.500 450.000417.315,41 450.000

385.000385.90040210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 384.100 385.000378.994,84 385.000

53.70061.50040220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 56.000 54.70052.478,71 50.000

3.2003.20040320000 Hundesteuer 3.200 3.2003.176,08 3.200

60.00060.00040340000 Zweitwohnungssteuer 45.600 60.00061.843,37 60.000

0040521000 Familienleistungsausgleich 0 052.493,00 0

556.500602.800667.000Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfererträge

41446.368,252. + 550.000 533.700

280.000280.00041110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 411.400 280.000381.494,70 280.000

99.10099.10041441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

vom Bund

28.000 99.10041.093,19 99.100

10062.60041442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

vom Land

78.900 1001.849,56 100

27.70027.70041443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

22.200 27.70021.930,80 27.700

0041447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

0 00,00 0

143.500127.30041510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuwendungen

120.400 137.0000,00 120.700

6.1006.10041590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten

6.100 6.1000,00 6.100

000Erträge der sozialen Sicherung 420,003. + 0 0

107.100107.40089.500Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43127.146,014. + 106.700 106.700

0043190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich

Erstattung von Auslagen

0 01.050,00 0

0043220000 Entgelte 0 044.824,99 0

2.0002.00043225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 2.000 2.000985,00 2.000

40.00040.00043228000 Parkgebühren 40.000 40.00040.088,84 40.000

57.50057.50043229000 Sonstige Entgelte 39.500 57.50036.707,18 57.500

0043229002 Entgelte für Sondernutzung Strand 0 03.490,00 0

7.6007.90043759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten

Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

8.000 7.2000,00 7.200

477.200477.200532.800Privatrechtliche Leistungsentgelte 441,443,

444,445,

448

308.339,305. + 477.200 477.200

40.30040.30044110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 40.300 40.30038.018,95 40.300

2.5002.50044110001 Mieten und Pacht Gärten 2.500 2.5002.389,94 2.500

10010044110002 Mieten und Pacht Garagen 100 10045,00 100

8.5008.50044110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft 8.500 8.5007.265,05 8.500

25.00025.00044110004 Mieten und Pacht Gewerbe 16.000 25.00029.637,80 25.000

12.10012.10044110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht 12.100 12.10012.073,20 12.100

206.000206.00044110006 Mieten und Pacht Campingplatz 236.000 206.000206.308,84 206.000

182.700182.70044110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung 188.100 182.7000,00 182.700

0044160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche

Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)

29.200 011.472,43 0

0044190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 01.128,09 0

40.70040.70069.900Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442,447,

448

39.059,276. + 40.700 40.700

3.5003.50044243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von

Gemeinden und Gemeindeverbänden

0 3.5000,00 3.500

2.0002.00044251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von

privaten Unternehmen

0 2.0002.871,82 2.000
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35.20035.20044251007 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von

privaten Unternehmen

35.200 35.20035.184,00 35.200

0044259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom

sonstigen privaten Bereich

34.700 01.003,45 0

000Andere aktivierte Eigenleistungen 4520,007. + 0 0

0045210000 Aktivierte Personalkosten 0 00,00 0

34.00034.00032.100Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4755.355,458. + 31.100 34.000

0047143000 Zinserträge von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

1.000 01.287,81 0

10010047200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 100 10013,00 100

32.90032.90047400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte

Unternehmen

30.000 30.00029.588,28 32.900

1.0001.00047920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.000 1.0003.292,00 1.000

0047990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige) 0 021.174,36 0

55.80055.80041.500Sonstige Erträge 46,451,4958.142,959. + 55.800 55.800

0046114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen

Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v.

410 Euro

0 00,00 0

55.70055.70046250001 Konzessionsabgaben Strom 40.000 55.70039.354,47 55.700

10010046250002 Konzessionsabgaben Gas 100 10015,66 100

0046270000 Versicherungserstattungen 1.400 06.981,70 0

0046290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 0 08.175,10 0

0046290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) 0 01.917,93 0

0046290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser) 0 0418,79 0

0046290003 Sonstige laufende Erträge (Gas ) 0 01.279,30 0

0046611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen

von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige

0 00,00 0

0046611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen

von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den

privaten Bereich

0 00,00 0

2.461.2002.516.5002.500.700Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 2.225.316,27=10. 2.452.400 2.434.300

395.300395.100277.300Personalaufwendungen 50246.439,0211. - 358.200 395.300

21.70021.70050110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher 21.700 21.70014.054,75 21.700

10.70010.70050130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und

Ausschussmitglieder

9.000 10.7005.180,00 10.700

8.7008.70050190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige

(ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in

Ausschüssen, u.a.)

8.000 8.7007.130,00 8.700

280.200280.00050221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 185.200 250.900175.369,09 280.200

1.4001.40050222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 1.400 1.4000,00 1.400

10.60010.60050320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehme 7.700 9.5006.448,37 10.600

0050320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse

Arbeitnehmer

0 00,00 0

59.60059.60050420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

Arbeitnehmer

41.900 52.90036.843,95 59.600

2.4002.40050430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für

ehrenamtlich Tätige

2.400 2.4001.412,86 2.400

000Versorgungsaufwendungen 510,0012. - 0 0

641.800711.800757.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52437.242,0513. - 631.800 618.200

0052200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser /

Abfall

0 00,00 0

8.5008.50052210000 Aufwendungen für Abfall 6.300 8.5006.337,46 8.500
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4.5004.50052220000 Aufwendungen für Abwasser 4.500 4.5003.696,88 4.500

11.50011.50052240000 Aufwendungen für Gas 4.200 11.5003.306,90 11.500

45.30045.30052260000 Aufwendungen für Strom 41.200 45.30034.749,11 45.300

5.7005.70052270000 Aufwendungen für Wasser 5.700 5.7003.895,47 5.700

20020052300000 Aufwendungen für Unterhaltung und

Bewirtschaftung

200 20054,94 200

2.0002.00052310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,

Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

47.700 12.000892,91 2.000

1.2001.20052310001 Wasserproben 1.200 1.2001.148,25 1.200

3.0003.00052311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstüc 3.000 3.000911,30 3.000

1.0001.00052312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der

Außenanlagen

2.000 1.000504,16 1.000

6.50046.50052313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen

sind

44.500 6.5009.745,39 6.500

30.00030.00052321001 Strandreinigung 50.000 30.00010.995,12 30.000

70070052323001 Gebäude Reinigung 700 70024,40 700

60060052323002 Wach- und Schließdienst 500 600481,96 600

119.200119.20052323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltu 149.400 119.2000,00 119.200

5.0005.00052331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und

ingenieurtechnische Anlagen

0 00,00 0

34.00064.00052338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und

Verkehrslenkungsanlagen

34.000 19.0004.627,63 19.000

40.00040.00052338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze

(Fremdvergabe)

50.000 40.00070.378,29 40.000

15.00015.00052338002 Baumpflege im Straßenbereich 15.000 15.0007.580,30 15.000

1.5001.50052338003 Heckenpflege im Straßenbereich 1.500 1.5000,00 1.500

16.00016.00052339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermöge 12.000 16.00015.132,51 16.000

10010052341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und

bauliche Anlagen)

0 1000,00 100

18.00018.00052350000 Fahrzeugunterhaltung 17.000 18.00016.187,17 18.000

15.00015.00052352000 Betriebs- und Schmierstoffe 25.000 15.00017.495,92 15.000

15.00015.00052360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen

Anlagen

12.000 15.0008.155,79 15.000

6.4006.40052370000 Unterhaltung der Betriebs- und

Geschäftsausstattung

3.800 6.4009.107,74 2.800

8.5008.50052380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,

Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

7.500 8.50011.661,79 8.500

50050052420000 Essenskosten 500 5000,00 500

1.0001.00052450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,

Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)

1.000 1.0000,00 1.000

8.3008.30052490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und

Verbrauchsmittel

8.100 8.3007.427,04 8.300

14.50014.50052490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste 14.500 14.50010.769,81 14.500

6.0006.00052490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung 6.000 6.0008.665,95 6.000

0052490004 Sonstige Aufwendungen für die Jugendfeuerweh 4.500 00,00 0

122.200122.20052543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

102.600 122.200109.099,86 122.200

48.40048.40052544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände 49.800 48.40048.188,29 48.400

3.0003.00052551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 3.000 3.0002.214,14 3.000

13.00013.00052559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten

Bereich

13.000 13.0004.200,00 13.000

10.50010.50052920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 15.500 10.5009.605,57 10.500

410.800356.200303.800Abschreibungen 5311.290,0814. - 385.900 374.300
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20020053210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen

Rechten und Werten

200 1000,00 100

5.2005.20053230000 Abschreibungen auf geleistete

Investitionszuschüsse

200 5.2000,00 5.200

10.6004.80053400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte

0 1.0000,00 1.000

15.90015.90053420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen

15.800 15.9000,00 15.900

37.20028.10053490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden

15.800 37.2000,00 37.100

8.4002.70053550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen 0 8.4000,00 8.400

1.1001.10053570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und

Abwasserbeseitigungsanlagen

1.100 1.1000,00 1.100

193.300175.10053580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und

Verkehrslenkungsanlagen

191.200 187.1000,00 178.600

11.70011.90053590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des

Infrastrukturvermögens

12.700 11.5000,00 10.400

3.2003.20053690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem

Grund und Boden

0 3.2000,00 3.200

2.4001.30053800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische

Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,

Pflanzen, Tiere

0 2.4000,00 2.400

69.10070.20053810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 41.000 67.1000,00 65.700

6.4005.50053820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische

Anlagen

9.900 6.0000,00 6.000

5.7004.40053830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 800 5.6000,00 5.200

40.40026.60053851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der

Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.100 34.1000,00 34.000

0053942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen

den privaten Bereich

0 0158,88 0

0053942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den

privaten Bereich

0 01,95 0

0053942545 Abschreibungen auf Forderungen aus

Transferleistungen gegen den privaten Bereich

0 00,00 0

0053942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen gegen den privaten Bereich

0 011.129,25 0

0053942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen

sonstigen inländischen Bereich

0 00,00 0

000Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des

Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen

überschreiten (deaktiv ab 2020)

11.290,08- 0 0

0053942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen

den privaten Bereich

0 0158,88 0

0053942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den

privaten Bereich

0 01,95 0

0053942545 Abschreibungen auf Forderungen aus

Transferleistungen gegen den privaten Bereich

0 00,00 0

0053942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen gegen den privaten Bereich

0 011.129,25 0

0053942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen

sonstigen inländischen Bereich

0 00,00 0

946.200998.700887.900Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung 54872.445,7115. - 946.200 946.200

130.000128.00054143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an Gemeinden und Gemeindeverbände

1.800 130.0000,00 130.000

0054148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

0 00,00 0

50050054149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an sonstiger öffentlicher Bereich

500 5000,00 500
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1.5001.50054151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an private Unternehmen

34.000 1.50030.947,62 1.500

0054151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita´s -

Hort

45.000 020.152,68 0

2.8002.80054159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an den sonstigen privaten Bereich

14.700 2.80012.350,05 2.800

0054159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita`s 45.000 073.447,91 0

0054159002 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita`s

(FGA)

0 010.940,80 0

0054159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Tagesmütter - H 1.800 00,00 0

2.0002.00054190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

an Sonstige

2.000 2.0000,00 2.000

41.50041.50054310000 Gewerbesteuerumlage 26.900 41.50039.054,02 41.500

460.000461.20054421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 450.200 460.000464.218,73 460.000

307.900361.20054422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder

geschäftsführende Gemeinde

266.000 307.900221.333,90 307.900

000Aufwendungen der sozialen Sicherung 550,0016. - 0 0

20.40022.80024.300Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 5724.948,6617. - 17.500 13.700

5.0005.00057430000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

5.000 5.0004.667,83 5.000

40050057470000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche

Sonderrechnungen

500 300638,44 200

9.90011.00057511000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer

Geldmarkt)

12.100 8.70012.732,77 5.700

1.9002.50057512000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer

Geldmarkt)

3.900 2.2004.242,25 1.500

30090057519000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute

(inländischer Geldmarkt)

1.500 02.115,92 0

2.5002.50057690000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich

(Sonstige)

900 9000,00 900

20020057910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

200 20086,00 200

20020057932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten 200 200196,32 200

0057990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

(Sonstige)

0 0269,13 0

209.500424.200342.700Sonstige Aufwendungen 56,591163.113,1318. - 201.400 201.200

6.5007.00056120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,

Umschulung

8.000 6.5003.353,26 6.500

1.3001.30056130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für

Dienstreisen und Dienstgänge

1.300 1.300607,00 1.300

1.5001.50056140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der

Bediensteten

1.500 1.500909,07 1.500

12.50013.40056150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,

persönliche Ausrüstungsgegenstände

19.900 12.50039.888,69 12.500

1.0001.00056210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.000 1.0001.287,92 1.000

40040056240000 Datenverarbeitung 700 400600,00 400

0056240001 Schnittstelle für MobiLET (Smart Parken) 0 00,00 0

0056243000 Unterhaltung Software, Updates 0 0393,14 0

10.00010.00056251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an

Sachverständige

10.000 5.0005.547,27 5.000

11.50037.50056253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten

usw.

7.500 7.5007.625,90 7.500

40 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

57Seite :

26.11.2020Datum:

14:01:35Uhrzeit:

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

1

in €

2019

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

5

in €

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

in € in € in €

2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

in €

6

2024

Erläu-

terung

Konto-

nummer

50.000150.00056255000 Aufwendungen für die Erstellung von

Bebauungsplänen

100.000 50.00080.469,23 50.000

24.00099.30056259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Aufwendungen

139.000 24.0000,00 24.000

2.10014.10056290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme

von Rechten und Diensten

8.100 2.10069,96 2.100

80080056310000 Büromaterial 600 80040,16 800

70070056320000 Fachliteratur, Zeitschriften 400 700222,50 700

10010056330000 Porto und Versandkosten 100 10032,69 100

2.3002.30056340000 Telefon, Datenübertragungskosten 3.000 2.5002.393,99 2.300

1.3001.30056342000 Datenübertragungsgebühren 1.700 1.300300,30 1.300

15.50015.50056350000 Öffentliche Bekanntmachungen 500 15.5000,00 15.500

80080056360000 Öffentlichkeitsarbeit 3.000 1.5000,00 1.500

0056370000 Bankgebühren 0 05,30 0

0056390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 01.295,00 0

40040056390001 sonstige Geschäftsaufwendungen 500 400214,36 400

35.20035.20056390027 sonstige Geschäftsaufwendungen ( Verrrechnungen

für Zinsen und Tilgung)

0 35.2000,00 35.200

2.1002.10056410000 Versicherungsbeiträge 1.400 2.1001.040,46 2.100

6.4006.40056411000 Gebäudeversicherungen 6.700 6.4004.718,39 6.400

70070056411001 Inventarversicherung 1.200 700357,66 700

5.0005.00056412000 Kfz-Versicherungen 4.900 5.0002.925,32 5.000

3.0003.00056416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 2.500 3.0002.835,66 3.000

1.5001.50056419000 Sonstige Versicherungen 1.500 1.500545,37 1.500

1.0001.00056420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,

Berufsvertretungen und Vereinen

1.000 1.000883,32 1.000

40040056430000 Sonstige Beiträge 400 400418,00 400

0056551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von

Steuerforderungen gegen den privaten Bereich

0 00,00 0

0056552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den

privaten Bereich

0 00,00 0

0056710000 Gewerbesteuer 0 00,00 0

0056720000 Körperschaftsteuer 0 00,00 0

0056730000 Kapitalertragsteuer 0 00,00 0

7.4007.40056790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom

Einkommen und vom Ertrag

13.000 7.4000,00 7.400

0056810000 Grundsteuer 0 00,00 0

1.8001.80056820000 Kraftfahrzeugsteuer 2.000 1.8001.961,00 1.800

2.1002.10056930000 Repräsentationen 1.100 2.1002.172,21 2.100

0056985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge

und dergleichen

0 00,00 0

0056985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur

gesetzlichen Sozialversicherung

0 00,00 0

20020056990000 Sonstige laufende Aufwendungen der

Verwaltungstätigkeit (Sonstige)

200 2000,00 200

2.624.0002.908.8002.593.400Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis

18)

1.755.478,65=19. 2.541.000 2.548.900

-162.800-392.300-92.700Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor

Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und

19)

469.837,62=20. -88.600 -114.600

000Einstellung in die Kapitalrücklage 5920,0021. - 0 0

0015.000Entnahme aus der Kapitalrücklage 4920,0022. + 0 0

0049220000 Entnahme aus der zweckgebundenen

Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen

15.000 00,00 0
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Hilfsfeld

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

58Seite :

26.11.2020Datum:

14:01:35Uhrzeit:

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

1

in €

2019

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

5

in €

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

in € in € in €

2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

in €

6

2024

Erläu-

terung

Konto-

nummer

000Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem

kommunalen Finanzausgleich

5930,0023. - 0 0

000Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem

kommunalen Finanzausgleich

4930,0024. + 0 0

-162.800-392.300-77.700Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,

Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich

Nummern 21 und 23)

469.837,62=25. -88.600 -114.600

nachrichtlich

1.282.5411.674.8411.752.541Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 1.282.704,1126. 1.119.741 1.031.141

1.119.7411.282.5411.674.841Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des

Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)

1.752.541,7327. 1.031.141 916.541
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GKZ - 05 Gemeinde Hohenkirchen Auflistung (Bau)Maßnahmen/HH-Planung Hohenkirchen 2021/22

lfd. 

Nr.
FB Produkt

Kontonr. Projekt

Bezeichnung
aktuelle 

Bausumme

bisherige 

Zahlungen

verfügbare HH-

Ermächtigung (Reste) 

aus Vorjahren gesamt 

(einschl. 2020)

Planansatz 2021 Planansatz 2022

Begründung u.a.

Ist die Planung beauftragt?

Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein?

Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020 übernommen werden?

(Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten)

Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? 

...           

IB

1 FB IV 11.401 09600000 2020/07 Ausbau Gemeindezentrum 5.600,84 €            -  €                          15.000,00 €             -  €                     ehem. Essenraum der Jugendherberge in Beckerwitz wird zum Gemeindezentrum ausgebaut 2021

2 FB IV 114.01 09600000 2018/02 Neubau Halle Gemeindemitarbeiter 250.000,00 €     -  €                      100.000,00 €             300.000,00 €           -  €                     HH-Übertrag

Derzeit prüft die Gemeinde sowohl den Neubau auf eigenem Grundstück als auch den Flächentausch mit einer Bestandshalle. Der 

Erwerb einer Bestandshalle würde die notwendigen Kosten für Modernisierungen über einen längeren Zeitraum verteilen. Planungs- 

und Baukosten

2021

3 FB IV 11401 09600000 2021/03 Sanierung der Jugendherberge in Beckerwitz -  €                   -  €                      -  €                          100.000,00 €           500.000,00 €        Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - Kosten für Planung und Sanierung

Erwerbskosten werden von Liegenschaften geplant, Ansatz für Planungskosten, Folgekosten für Sanierung

2023

23310000 2021/03 650.000,00 €        

4 FB IV 11401 09600000 2021/04 Sanierung der Blöcke Groß Walmstorf -  €                   -  €                      -  €                          20.000,00 €             50.000,00 €          Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - Kosten für Planung und evtl. Sanierung 2023

5 FB I 11401 02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke 3.900,00 €               -  €                     Ankauf der Teilfläche Grundstück in Hohenkirchen ca. 80 m² Flst. 28/1 Vermessung Baumaßnahme

6 FB I 11401 02960000 Bauland 106.100,00 €           Verkauf des Baugrundstücks in Niendorf Hohenkirchen Weg (BVL 14845 KP 68.100 €                                                + Verkauf 

Mittelhausteil Niendorf 38.000 €

7 FB I 11401 02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte

2.750,00 €            Ankauf einer Teilfläche zur ERschließung B-28 HOWIEDO (Vermessungskosten+Notarkosten

8 FB I 11401 03110000 Einfamilienhäuser 23.500,00 €             Erwerb bebautes Objekt "Stadtweg 2" ET Erwerb im Rahmen der ZV-offen ist hier noch die Ablösung der im 

Grundschuld/Sicherungshypothek i. H. v. ca. 23.500 €

9 FB I 11401 03120000 Mehrfamilienhäuser 150.000,00 €        Grunderwerb Grundstücke von Wohnungsgesellschaft Gägelow (3 Blöcke Hohenkirchen)

10 FB I 11401 03480000 Historische Gebäude und Einrichtungen 944.100,00 €           Ankauf Jugendherberge Beckerwitz (LK NWM BVL 14706- Kaufpreis 885.000 €, Notarkosten 6.000 €, Grunderwerbskosten 53.100 €

11 FB I 11401 03540100 Grund und Boden von Sportplätzen 2.800,00 €            Tauschvertrag Gemeinde/Glantz - Umsetzung Bauerlaubnisvertrag Vermessungskosten 2.500 €,  Notarkosten 250 €

12 FB I 11401 03992000 Campingplätze 55.200,00 €             42.228,51 € Zahlung Schmutzwasserbeitrag Campingplatz Liebeslaube - Veranlagung durch ZV Wismar 2013 - Laufendes 

Widerspruchsverfahren

12.934,44 € Zahlung Schmutzwasserbeitrag Campingplatz Beckerwitz (Pertenbreiter)  - Veranlagung durch ZV Wismar 2013 - 

Laufendes Widerspruchsverfahren

13 FB I 11401 04832000 Gehwege 560,00 €               Baumaßnahme : Ausbau Gehweg in Hohenkirchen u. Verlegung RWL(Umsetzung des BEV- Zahlung KP ca. 124m² zu 3 €/m² an 

Lange, FS 28/7 Hoki KP 400 € Notarkosten 160 €

14 FB I 11401 04834000 Radwege 35.000,00 €             30.000,00 €          2021-Auszahlugen; durchgeführt Baumaßnahme Neubau  Radweg Gramkow-Beckerwitz, Umsetzung der Bauerlaubnisverträge 

Ankauf der Radwegeflächen (KP ca. 30.000€, Notarkosten 3000€, Grundsteuer 2000€)

2022 künftige Baumaßnahme Radweg Ortslage Niendorf - Umsetzung der Bauerlaubnisverträge, Ankauf der Radwegeflächen (KP ca. 

25.000€, Notar 3000€, Grundsteuer 2000€)
15 FB I 11401 04834000 Radwege 20.550,00 €             2021- Einzahlungen; Verkauf der Radewegeflächen an der L01 Klütz-Proseken an das Land MV /SBA (Kaufpreis ca. 19400 €, 

Nebenstschädigung 1.150 €)

16 FB I 11402 08270000 Geringwertige Gegenstände 2.000,00 €               2.000,00 €            Werkzeuge 2021/

2022

17 FB I 11402 07130000 Baumaschinen, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge 30.000,00 €             -  €                     Anschaffung Bagger für Straßenbau 2021

18 FB III 11402 08224000 2020/08 Hardware und EDV-technsiche Ausstattung 20.000,00 €             40.000,00 €          Beschaffung von 5 Display (digitale Schautafeln) a´6.000 € 12.000 € 2021

19 FB III 11402 23310000 2020/08 FÖMI Digitale Schautafeln 12.000,00 €             Förderung von max. 2 je Gemeinde a` 6.000 € 2021

20 FB III 12605 08214000 Brand- und Katastrophenschutzgeräte 22.000,00 €             40.000,00 €          2021- Tragkraftspritze 18.000 €   Stabilisierungsystem Stab Fast Alu 3000,00 €, Rettungsdeckenset 600,00 €, Rettungsscheibe 

Motorflex 800,00 €, Überlebensanzug Eisrettung und Boot 4000,00 €,  Gemeindetraktor BOS fähig machen 2000,00 €  

2022 2 Sirenen je 30.000 €  1 EX geschütztes Funkgerät mit Zubehör 2500,00 €, Nebelgerät  1000,00 €, Atemschutzgeräte nach 

Stand der Technik 4 Stück + Zubehör 10.000,00 € 

(Beschaffung Dienst u. Schutzkleidung 18.000 € kein Ansatz in 2020 da nicht FA vom 04.12.2018 beschlossen, Rücksprache mit dem 

Bürgermeister)

2021/

2022

21 FB III 12605 07140000 2019/009 TLF Feuerlöschfahrzeug -  €                      355.686,25 €             420.000,00 €        HH - Übertrag Lieferung vorraussichtlich 2021 2021

22 FB III 12605 23310000 2019/009 Zuschuss TLF Feuerlöschfahrzeug 240.000,00 €             240.000,00 €        HH - Übertrag Lieferung vorraussichtlich 2022 2021

23 FB III
12605 31523000 2019/009 Kreditauszahlung TLF 4000               120.000,00 €         180.000,00 € 

Genhemigung uRaB mit HH 2019/2020 - gemäß § 52 (3) KV M-V gilt die Kreditermächtigung fort 2022

24 FB IV 12605 09600000 2021/02 Sicherstellung der Löschwasserversorgung in anderen 

Bereichen

-  €                      -  €                          100.000,00 €           100.000,00 €        lt. Brandschutzbedarfsplanung fehlen 6 Zisternen in der Gemeinde Hohenkirchen, Pro Zisterne werden ca. 50.000 € eingeplant. 2021 

wird geplant 3 Zisterne = 150.000 € zu errichten. 2022 = 3  Zisterne = 150.000 €

25 FB IV 126.05 09600000 2018/01 Zisterne Alt Jassewitz 60.000,00 €       -  €                      60.000,00 €             -  €                     Leitungsbau und Entnahmestelle,

in der Ortslage Alt Jassewitz ist aktuell die Löschwasserversorgung zu 2/3 nicht gesichtert. Folglich ist zur Sicherstellung des 

Brandschutzes der Leitungsbau und das Erstellen einer Entnahmestelle zwingend notwendig. 

2021

26 FB IV 126.05 09600000 2018/03 PV Anlagen Feuerwehr und Kita 37.500,00 €       -  €                      37.500,00 €               -  €                        -  €                     HH-Übertrag

Herstellung einer PV Anlage auf dem Dach eines Feuerwehrgebäudes.  Die nachträgliche Aufstellung dient der Senkung der eigenen 

Energiekosten der Feuerwehr ggf. auch als Energielieferant für die Straßenbeleuchtung in der Ortslage Hohenkirchen. Die Anlage hat 

eine Größe von etwa 10KWP und ist mit einem Speicher vorgesehen. Die Energiegewinnung ist ausschließlich für die 

Eigenversorgung geplant. Der Ertrag entspricht am Standort knapp 10.000 Kwh x 0,25 Euro = 2.500 Euro/a. Die Wirtschaftlichkeit 

wäre nach 7,5 Jahren ohne Zinseffkte und Energiekostensteigerung erreicht. Die Anlagengröße ist durch den Fördermittelgeber 

begrenzt.

2022
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GKZ - 05 Gemeinde Hohenkirchen Auflistung (Bau)Maßnahmen/HH-Planung Hohenkirchen 2021/22

lfd. 

Nr.
FB Produkt

Kontonr. Projekt

Bezeichnung
aktuelle 

Bausumme

bisherige 

Zahlungen

verfügbare HH-

Ermächtigung (Reste) 

aus Vorjahren gesamt 

(einschl. 2020)

Planansatz 2021 Planansatz 2022

Begründung u.a.

Ist die Planung beauftragt?

Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein?

Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020 übernommen werden?

(Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten)

Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? 

...           

IB

27 FB IV 126.05 23310000 2018/03 Fördermittel PV Anlagen Feuerwehr 18.700,00 €       -  €                      18.700,00 €               -  €                        -  €                     KEIN FöMi-Antrag gestellt,

HH-Übertrag

2021

28 FB IV 12605 09600000 2020/05 Anbau Fahrzeughalle, Stellplatz TLF 4000 150.000,00 €        lt. Ansatzplanung Herr Buckow 

29 FB IV 366.01 07390000 018 Spielgeräte - Spielplatz Groß Walmstorf 25.000,00 €       -  €                      25.000,00 €               -  €                        -  €                     HH-Übertrag von 25.000 Euro 2021

30 FB IV 366.01 23310000 018 FöMI Spielplatz Groß Walmstorf 12.500,00 €       -  €                      12.500,00 €               -  €                        -  €                     50% Förderung möglich

HH Übertrag von 12.500 Euro
31 FB IV 366.01 07390000 032 Neugestaltung Spielplatz Beckerwitz 40.000,00 €       -  €                      37.000,00 €               -  €                        -  €                     HH-Übertrag 2021

32 FB IV 366.01 23310000 032 FÖMI Neugestaltung Spielplatz Beckerwitz 20.000,00 €       -  €                      20.000,00 €               -  €                        -  €                     50% Förderung möglich

HH Übertrag

33 I 36602 08270000 Geringwertige Gegenstände 200,00 €                  200,00 €               Ersatzbeschaffung Werkzeuge, Leitern 2021/

2022

34 I 36602 08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000,00 €               500,00 €               Anschaffung Hüpfburg(Angebote liegen dem Sozialausschussmitgliedern vor (2500€), Ersatzbeschaffung Werkzeuge (500€)2021 u 

2022

2021/

2022

35 FB IV 541.01 09600000 035 LWB L01-Wohlenhagen 20.000,00 €       -  €                      20.000,00 €               -  €                        -  €                     Keine Angaben zur Planung

HH-Übertrag

2022

36 FB IV 541.01 09600000 036 LWB L01-Manderow 30.000,00 €       -  €                      30.000,00 €               -  €                        30.000,00 €          2017-2019 Planungskosten Umfang der Bauleistung noch unklar,

Festlegung vom 19.12.2018 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - Ansatz auf 30.000 € absenken

HH-Übertragung

Die vorhandenen kurvenreiche Anbindung von der L01 nach Manderow ist für den vorhanden Fahrzeugverkehr (Busverkehr, 

Schülerbeförderung, landwirtschaftlicher Verkehr) zu schmal ausgebaut. Kurvenradien sehr steil. Ausweichmöglichkeiten nicht 

gegeben. Die Straßenränder sind bereits abgängig und es befinden sich zahlreiche Fehlstellen im Asphaltbelag. Ebenfalls ist 

mindestens ein Durchlasse defekt. Die Straße überströmt großflächig bereits bei geringen Niederschlagsereignissen. Im Winter 

entstehen große Eisflächen; Verkehrssicherheit des gesamten Abschnittes (ca. 1.300 m) ist auf absehbare Zeit gefährdet. Es sollen 

vorab Alternativrouten bzw. ggf. nur einer Anbindung an die L01 Jassewitz/Manderow untersucht werden. 

2022

37 FB IV 541.01 09600000 2018/05 UMBENENNEN! Radweg K19 Niendorf 1.104.170,51 €  3.984,66 €            498.410,71 €             660.000,00 €           -  €                     2020 Planungskosten,  2020/21 Baumaßnahme

Festlegung vom 19.12.2018 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - Planansatz in 2020 halbieren und Planansatz 2021 um 

diesen Wert erhöhen

HH-Übertragung, Vermessungskosten 50.000€

Die gesamte Ortslage Niendorf einschl. der angeschlossenen Straßen und Wege (ca. 1.400m) sollen in einem Zusammenhang vom 

Strand bis zum Abzweig hinter dem landwirtschaftlichen Betrieb beplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende 

Wegebeziehung für Rad- und Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate und 

veraltete Beleuchtungsanlage, die fehlende Befestigung der gemeindeeigenen Straßen sowie die Herstellung fehlender 

Entwässerungsanlagen.  Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und ggf. Möglichkeiten für weitere Bauflächen zu ermöglichen. 

Verkehrssicherheit ist für die vielen Saisonbesucher und Einheimische nicht gegeben. Das B-Plan Gebiet Meerleben mit neuer 

Bushaltestelle (Wohlenhagener Weg) und die Straße an der Vosskaul haben keine sichere Anbindung an die K12, die durch den Ort 

führt. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben. Ebenso die Erreichbarkeit des Ostseestrandes ist 

barrierefrei nicht möglich. Im Kreuzungspunkt Strand treffen sowohl die zahlreichen Rad- und Fussgänger und die Teilnehmer des 

motorisierten Verkehrs ungeregelt aufeinander. Hier soll mit den Beteiligten LK, SBA und Gemeinde eine Lösung erarbeitet werden. 

Die Bereiche zwischen Strand und jetzigem Ortseingang (ca. 450 m) und Ortsausgang bis zum landwirtschaftlichen Weg (ca. 250 m) 

sollen als Radweg ausgebaut werden. Damit wäre ein weitverzweigender Lückenschluss ins Inland hergestellt. Dafür (450 + 250 m) ist 

eine Fördervormerkung bei der Landesregierung beantragt. Planungskosten 2018 zur Beantragung Fördermittel 2018 (Radwege) und 

2019 (ILERL)

2021

38 FB IV 541.01 23310000 2018/05 UMBENENNEN! Radweg K19 Niendorf 767.000,00 €     -  €                      -  €                          767.000,00 €           -  €                     Antragstellung 2020 für 2020/21,

mögliche Förderung ca. 75%

39 FB IV 541.01 52338000 2018/06 LWB Wohlenhagen Richtung Bössow 20.000,00 €             -  €                     Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - 20.000 Euro für Ausbesserungen z.B. mit Schotter

HH-Übetrag von 20.000 Euro

2021

40 FB IV 541.01 23310000 2018/06 LWB Wohlenhagen Richtung Bössow -  €                       -  €                          -  €                                  -  €                               -  €                           FöMi ILERL - Antrag gestellt für 2020

41 FB IV 541.01 52338000 2018/07 Weg nach Zierow -  €                      5.000,00 €               15.000,00 €          Neuanlage Weg parallel zum Strand; 

Ausgleichsmaßnahme zum B-Plan 27

Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - 30.000 Euro für Ausbesserungen am vorhandenen Weg

HH-Übertrag von 30.000 Euro

naturschutzrechtlich Anforderung den vorhandenen Küstenstreifen zwischen Zierow und Hohen Wieschendorf stillzulegen. 

Herrstellung eines neuen Weges ausserhalb des Schutzgebietes; für die Gemeinde kostenneutral, da vertragliche Regelung als 

Ausgleichsmaßnahme zum B-Plan 27; erweitertes und verbessertes touristisches Angebot als gut ausgebauter Rad- und Wanderweg.

2021

42 FB IV 541.01 23310000 2018/07 Weg nach Zierow -  €                       -  €                          -  €                                  -  €                               -  €                           FöMi Antrag noch nicht gestellt 2021

43 FB IV 541.01 23310000 2018/07 Beteiligung/Zuschuss Dritter -  €                       -  €                          -  €                                  -  €                               -  €                           Kostenbeteiligung B-Plan 27 aus Vertrag

0004 FB IV\05 Hohenkirchen\05.01 Allgemeines\Haushalt \2020 1.Nachtrag (2019/2020)

\HH-Planung Nachtrag für Baumaßnahmen und investive Anschaffungen Hohenkirchen 2020 (Rusch) Seite 2/4 Stand: 04.12.201944 von 163 in Zusammenstellung



GKZ - 05 Gemeinde Hohenkirchen Auflistung (Bau)Maßnahmen/HH-Planung Hohenkirchen 2021/22

lfd. 

Nr.
FB Produkt

Kontonr. Projekt

Bezeichnung
aktuelle 

Bausumme

bisherige 

Zahlungen

verfügbare HH-

Ermächtigung (Reste) 

aus Vorjahren gesamt 

(einschl. 2020)

Planansatz 2021 Planansatz 2022

Begründung u.a.

Ist die Planung beauftragt?

Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein?

Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020 übernommen werden?

(Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten)

Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? 

...           

IB

44 FB IV 541.01 09600000 2018/12 Neugestaltung Ortszentrum HoWieDo -  €                   -  €                      25.000,00 €               5.000,00 €               5.000,00 €            Vergrößerung des aufzunehmenden Regenwasservolumens, Sicherung der angrenzenden abgängigen Straßen

HH-Übertrag

Die einzelnen Ortsteile in der Gemeinde sollen in den nächsten Jahren beplant werden (ausschließlich Planungskosten). Der Bestand 

ist aufzunehmen und die bestehenden Defizite insbesonder bezüglich der Verkehrssicherheit,  der fehlenden Entwässerungsanlagen 

bzw. ungünstiger  Löschwasserbereitstellung sollen erfaßt und bewertet werden. Aufgrund des augenscheinlichen Zustandes und der 

geplanten Entwicklungen entstand die nachfolgenden Dringlichkeiten. Mit den Planungen sollen später Förderungsmittel eingeworben 

werden. Der Umfang der Einzelmaßnahmen kann derzeit nicht ermittelt werden. 

2023

45 FB IV 541.01 09600000 2018/13 Neugestaltung Beckerwitz Ausbau -  €                   -  €                      35.000,00 €               10.000,00 €             -  €                     Verkehrssicherheit und Entnahme Löschwasser nicht gegeben; Sicherung ÖPNV notwendig, Gehwege, Sicherung Flächen für 

Buswende, Straßenentwässerung nicht gegeben

HH-Übertrag

2023

46 FB IV 541.01 09600000 2018/14 Umfahrungen Groß Walmsdorf (Häuserumfahrung) -  €                   -  €                      40.000,00 €               -  €                        -  €                     Klärung die öffentlichen Flächen in nichtöffentliche Flächen umzuändern

KEIN HH-Übertrag

Planung und Ausführung ausschließlich einer Anliegerstraße; erstmalige Befestigung der Fahrbahn; Maßnahme gemeinsam mit dem 47 FB IV 541.01 23320000 2018/14 Kostenbeteiligung Anliegerbeiträge/Umfahrungen Groß 

Walmsdorf

-  €                   -  €                      30.000,00 €               -  €                        -  €                     KEIN HH-Übertragung

48 FB IV 541.01 09600000 2019/005 Neugestaltung Ortszentrum Groß Walmsdorf - 

Buswendeschleife

277.376,74 €     -  €                      277.436,00 €             -  €                        -  €                     Teilrückbau Gerätehaus/ Garagen, Gartenanlage, Wiederherstellung Entwässerung

Festlegung FA v. 04.12.2018 - Erhöhung Planansatz von 25 T€ auf 150 T€,

HH - Übertrag

2021

49 FB IV 541.01 23310000 2019/05 Neugestaltung Ortszentrum Groß Walmsdorf - 

Buswendeschleife

208.000,00 €     -  €                      208.000,00 €             -  €                        -  €                     Festlegung FA v. 04.12.2018 -  Planansatz 65% FöMi

KEIN FöMi- Antrag gestellt

HH - Übertrag

50 FB IV 541.01 09600000 2019/06 Ortsumfahrung Hohen Wieschendorf -  €                   -  €                      25.000,00 €               -  €                        -  €                     Festlegung vom 19.12.2018 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - Planansätze halbieren

HH - Übertrag

2022

51 FB IV 541.01 09600000 2019/07 Entwicklung Hohenkirchen -  €                   -  €                      10.000,00 €               -  €                        -  €                     Festlegung vom 19.12.2018 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - Planansätze halbieren

HH - Übertrag

2022

52 FB IV 541.01 09600000 2019/008 Hohenkirchen Birken-/Butscherweg 890.754,94 €     -  €                      540.721,86 €             100.000,00 €           50.000,00 €          es liegt noch keine Planung vor, Maßnahme ist noch nicht ausgeschrieben, 

HH-Übertrag

Die Straße Butscherweg ist unbefestigt und befindet sich in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die öffentliche Erschließung 

ist nicht gesichert. (Rettungswege, Niederschlagsentwässerung, Ver- und Entsorgung der Grundstücke).  Ein sicheres Radfahren und 

der Fußgängerverkehr ist nicht sichergestellt. Durch die Maßnahme wird das Regenwasser der Straße und der angrenzenden 

Bebauung kontrolliert aufgefangen und wegen der Lage im Trinkwasserschutzzone aufbereitet abgeleitet. Im Birkenweg drängt der 

Zweckverband auf eine Umverlängung von Leitungen aus dem privaten in den öffentlichen Bereich. Davon ist eine weitere 

Entwicklung von Baugrundstücken im angrenzenden Gebietes (B6) abhängig. Die Leistung ist Voraussetzung für eine private 

Maßnahme. Gleichzeitig ist die LED Umrüstung der Straßenbeleuchtung geplant.

2022

53 FB IV 541.01 23310000 2019/008 Hohenkirchen Birken-/Butscherweg 350.540,67 €     -  €                      250.000,00 €             -  €                        -  €                     KEIN HH-Übertrag, Förderung entfällt, ein neuer Antrag wird nicht gestellt

54 FB IV 541.01 23320000 2019/008 Beteiligung Dritter -  €                   -  €                      135.000,00 €             -  €                        -  €                     Erschließungsbeiträge für Butscherweg, HH-Übertragung

55 FB IV 541.01 09600000 2020/05 Groß Walmsdorf Dorfentwicklung (Neugestaltung Dorfplatz) -  €                   -  €                      20.000,00 €               -  €                        -  €                     Vorhaben bereits vorhanden unter Punkt 25

KEIN HH-Übertrag

56 FB IV 541.01 09600000 2020/06 Beckerwitz Dorfentwicklung (Abriss alte Kita und Baracke, 

Neugestaltung)

65.592,80 €       -  €                      20.000,00 €               100.000,00 €           -  €                     Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - Geld für Abrisskosten und ein wenig für Neugestaltung 

einplanen

HH-Übertrag

2023

57 FB IV 541.01 09600000 034 Neugestaltung Wohlenberger Wiek, Platz vor Liebeslaube 340.000,00 €     3.019,41 €            40.000,00 €             300.000,00 €        2017-2019 Planungskosten,  2020 Baumaßnahme

(noch immer in Planung) Studie wird im März abgeschlossen

kein HH-Übertrag da im Vorjahr kein ERM

Die Massnahme dient der Neuordnung und Neugestaltung des wichtigen und stark frequentierten Anschlusses an die L01. Die 

Zuwegung ist für den vorhandenen Fahrzeugverkehr zu schmal und nicht ausreichen ausgebaut. Sichtdreiecke zur Hauptstraße und 

eine Verzögerungsspur in der Kurve sind nicht gegeben. Eine Fussgängerführung ist nicht vorhanden. Es besteht Hochwassergefahr 

vom Binnenland und der Ostsee. Die vorhandenen Vorflut in die Ostsee ist versandet und die vorgelagerten Anlagen müssen 

nachgerüstet werden (WBV, Gewässer II. Ordnung). Der Zweckverband Wismar unterhält ein Abwasserpumpwerk für die 

vorhandenen genutzten Anlagen.  Die Nutzung des Strandbereiches muss geregelt werden. Neugestaltung Strandzugänge und 

barrierefreie Zugang ermöglichen einschl. Stellplätze und Anbindung Bushaltestellen (ÖPNV). Aufwertung und Vorbereitung der 

angrenzenden ungenutzten Flächen (Vorbereitung zur Verpachtung für touristische Angebote).  Maßnahmen dienen dem Erhalt und 

Ausbau Strandgebühr. Aufgrund der vielen Beteiligten umfangreiche Vorplanung erforderlich 2017-2019 Planungskosten  FöMi Antrag 

2020, Bauzeit evtl. 2021 mögliche Förderung ca. 65%

2023

58 FB IV 541.01 23310000 034 Neugestaltung Wohlenberger Wiek, Platz vor Liebeslaube 221.000,00 €     -  €                      -  €                          -  €                        221.000,00 €        FöMi Antrag noch nicht gestellt,

mögliche Förderung 65%

59 FB IV 54101 23320000 Pauschaler Zuschuss für  Straßenausbeiträge 32.000,00 €             32.000,00 €          Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Abs. 7 KAG MV

laut Bescheid Ministerium für Inneres und Europa vom 25.06.2020

60 FB IV 541.03 09600000 005 Neubau Buswartehäuschen 178.900,00 €     -  €                      242.900,00 €             -  €                        -  €                     HH-Übertrag

Bis zum 01.01.2022 ist die barrierefreie Herstellung der Haltestellen des ÖPNV festgeschrieben (§ 8 Abs. 3 PBefG). Derzeit werden 

durch das Land Förderungsmittel für die Herrichtung ausgereicht. Die Gemeinde plant hier vorausschauend und hat bereits mehrere 

Haltestellen umgerüstet. Die verbliebenen Standpunkte sollen mit diesem und dem kommenden Haushalt nachgerüstet werden. 

2022

61 FB IV 541.03 23310000 005 FöMi Neubau Buswartehäuschen 134.500,00 €     -  €                      181.500,00 €             -  €                        -  €                     HH-Übertrag

62 FB III 54103 08270000 Ortsteinggangsschilder erneuern 5.000,00 €               5.000,00 €            

63 FB III 54103 04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen 3.000,00 €               3.000,00 €            5 3 weitere Geschwindigkeitsanzeigen sollen beschafft werden. 2021/

2022
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lfd. 
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Kontonr. Projekt

Bezeichnung
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Bausumme

bisherige 

Zahlungen

verfügbare HH-

Ermächtigung (Reste) 

aus Vorjahren gesamt 
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Planansatz 2021 Planansatz 2022

Begründung u.a.

Ist die Planung beauftragt?

Wann wird die Maßnahme abgeschlossen sein?

Sollen mögliche Ermächtigungen (Reste) aus 2019 in den HHJ 2020 übernommen werden?

(Prüfung durch FB Finanzen vorbehalten)

Wie ist der Stand i.S. Fördermittel? 

...           

IB

64 FB IV 542.01 09600000 006 Neubau Radweg Gramkow Beckerwitz 1.180.669,37 €  1.135.916,12 €     79.066,27 €               100.000,00 €           -  €                     Maßnahme ist im Frühjahr 2020 abgeschlossen, abgerechnet wird zum Ende 2020

HH-Übertrag

Planansatz für Entschädigungszahlungen an Eigentümer

2020

65 FB IV 542.01 23310000 006 Fömi Neubau Radweg Gramkow Beckerwitz 939.692,16 €     169.343,56 €        508.356,44 €             303.000,00 €           -  €                     EFRE-Mittel Fördersatz 75%

HH-Übertrag

66 FB IV 542.01 23310000 006 Kofi Neubau Radweg Gramkow Beckerwitz 129.343,59 €     -  €                      -  €                        -  €                     Kofianteil abgerufen, in 2019 erhalten

67 FB IV # # # Beteiligung Dritter 18.783,82 €       -  €                      -  €                        -  €                     ??

68 FB IV 542.01 09600000 031 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik 650.000,00 €     -  €                      237.603,21 €             420.000,00 €           -  €                     Festlegung vom 19.12.2018 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - Projekt vollständig nach 2021 schieben; FöMi Antrag noch 

nicht gestellt

HH-Übertrag

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung dient neben der Einsparung von Energie der Modernisierung/Erneuerung der Gesamtanlage. 

Somit werden die Kosten der Unterhaltung und der Ersatzleuchten der teilweise völlig veralteten Anlage eingespart. Während in 

einigen Leuchten nur die Leuchtmittel getauscht werden, sind an einigen Straßenzügen die gesamten Masten und Erdkabel zu 

tauschen. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Gemeinde sollen weitere Mittel eingeworben werden (KOFI/SBZ). Die Gemeinde geht 

durch die Erneuerungsmaßnahmen von einer Energieeinsparung in Höhe von 80% aus. Aufgrund der derzeitigen Beleuchtungskosten 

(etwa 30 TEuro/a) würden etwa 24 TEuro Einsparungen erziehlt werden. Eine Wirtschaftlichkeit würde ohne Zinseffekt, ohne 

Energiepreissteigerung und bei der jetzt angesetzten Förderung nach 13,5 Jahren eintreten. Die Bilanz wird durch die eingesparte 

Unterhaltung deutlich verbessert. Die Planung erfolgt über mehrere Jahre. Die Grundzüge der Planung liegen vor und können zudem 

bei künftigen Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt werden. Förderanträge gestellt.

2023

69 FB IV 542.01 23310000 031 FöMi Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik 163.000,00 €     -  €                      -  €                          163.000,00 €           -  €                     Fömi 25%

kein HH-Übertrag

2023

70 FB IV 543.01 09600000 2018/08 Neubau Radweg L02 - Hohenkirchen -  €                   -  €                      60.000,00 €               -  €                        -  €                     Ausführung über SBA, keine Übertragung, abgeschlossen

71 FB IV 543.01 23310000 2018/08 Kostenbeteiligung Land Neubau Radweg L02 - Hohenkirchen -  €                   -  €                      60.000,00 €               -  €                        -  €                     Ausführung nur bei Kostenteilung Land MV

72 FB IV 543.01 09600000 2018/11 Errichtung einer Ampel L01/L02/K44 50.000,00 €       -  €                      50.000,00 €               -  €                        -  €                     Ausführung über SBA, keine Übertragung

73 FB IV 543.01 23310000 2018/11 Fömi Errichtung einer Ampel L01/L02/K44 -  €                   -  €                      50.000,00 €               -  €                        -  €                     keine FÖMI

74 FB IV 543.01 23310000 2018/11 Kostenbeteiligung Land Errichtung einer Ampel L01/L02/K44 37.500,00 €       -  €                      37.500,00 €               -  €                        -  €                     kein Übertrag Ausführung nur bei Kostenteilung Land MV

75 FB IV 543.01 23310000 2018/11 Kostenbeteiligung Kreis Errichtung einer Ampel L01/L02/K44 12.500,00 €       -  €                      12.500,00 €               -  €                        -  €                     kein Übertrag Ausführung mit Kostenteilung LK NWM

76 FB IV 551.03 09600000 2018/04 Neubau Strandhütten         20.000,00 €                          -   € -  €                          -  €                        -  €                     kein HH-Übertrag, ist im Projekt 54101.09600000.034 enthalten
Im Hohenkirchener Strandbereich an der Wohlenberger Wiek befinden sich drei abgängige gemeindeeigene Strandhütten. Diese werden saisonal 

vermietet für touristische Strandangebote. Diese Hütten sollen  mit barrierefreier Zuwegung an der Wohlenberger Wiek neugestalten; Fömi 

Antrag geplant 2018 für 2019; Sicherung und Ausbau der Strandqualität und der Strandgebühr; gezielte Vermarktung der gemeindeeigenen 

Angebote. (Planung drei Strandhütten an der Wohlenberger Wiek neugestalten)

77 FB Iii 55103 07291000 Überwachungs und Kontrollanlagen 10.000,00 €             10.000,00 €          Beschaffung neuer Strandautomaten 2021/

2022

78 FB Iii 55103 08224000 Hardware und EDV-technsiche Ausstattung 1.300,00 €               Beschaffung Technik Strandläufer, Drucken und Abrechnen von Strandgebühren 2021

79 FB Iii 55103 08270000 Geringwertige Gegenstände 500,00 €                  500,00 €               u. a. Beschilderung Strand 2021/

2022

80 FB IV 55201 09600000 2021/06 Neubau Brücke Fahrenkamp 10.000,00 € 40.000,00 € Rad- und Wanderwegverbindung Hohenkirchen- Niendorf (Liebeslaube) ggf. Planungskosten (technische Planung, 

Attenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Naturschutzfachplanung inkl. Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung)

2022

81 FB IV 57501 09600000 2018/09 Besucherlenkung im Gemeindegebiet Hohenkirchen 47.500,00 €               2.000,00 €               HH Übertragung

Plaung beauftragt und durchgeführt, noch keine Rechnung: 24.500,00 € 

Liefer- und Bauleistungen beauftragt, befindet sich in Umsetzung: Auftragssumme 24.720,00 €

Fördermittel Leader 90 %: 42.625,80 €

Eigenanteil lt. Zuwendungsbescheid: 4.736,20 €

2021

82 FB IV 57501 23310000 2018/09 FÖMI Besucherlenkung im Gemeindegebiet Hohenkirchen 42.700,00 €               -  €                        -  €                     Plaung beauftragt und durchgeführt, noch keine Rechnung: 24.500,00 € 

Liefer- und Bauleistungen beauftragt, befindet sich in Umsetzung: Auftragssumme 24.720,00 €

Fördermittel Leader 90 %: 42.625,80 €

Eigenanteil lt. Zuwendungsbescheid: 4.736,20 €

2021

83 FB IV 57501 09600000 2020/03 Natur- und Erlebnisstation 40.000,00 €               -  €                        -  €                     2021

84 FB IV 57501 23310000 2020/04 FÖMI Natur- und Erlebnisstation 34.000,00 €               2021

85 FB IV 57501 09600000 2021/01 Reit- und Wanderwege -  €                   -  €                      -  €                          10.000,00 €             20.000,00 €          Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - suksessive Planung und Umsetzung

noch keine Kosten, ggf. Planung für 2021

2023

NEU FB IV 54101 52338000 2021/08 Beckerwitz-Beckerwitz Ausbau -  €                   -  €                      -  €                          20.000,00 €             -  €                      nach Telefonat mit M. Rusch v. 24.11.2020 2024

NEU FB IV 11401 0960000 2021/029 Ausbau Kita Hohenkirchen 15.000,00 €             für Lph. 1+2 nach Telefonat mit M. Rusch v. 24.11.2020
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

zum Ende des Haushaltsjahres 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

1Seite :

26.11.2020Datum:

15:10:56Uhrzeit:

Voraussicht-
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Haushalts-

jahres

Haushaltsjahr 2021

lfd.

Nr.

Erläuterungen

1

in €

Konto-
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Art

(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

30

315-318, 325-328

(315-318)3.182.797

3.182.797

00

- - - - -

a)   1.942.100

b)           0b)           0

a)     361.500

- - - - -

0

1.597.397

1.597.397Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:

Anleihen 0

2.1
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a) planmäßig

b) Umschuldung

c) außerplanmäßig
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jahres

Kreditaufnahmen

a) Neuaufnahme

b) Umschuldung

1

2

32 4
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- - - - -c)           0

(325-328)0- - - - -- - - - -0Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit

2.2

(33)-6.677- - - - -- - - - --6.677Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

3

(331, 332, 335, 33-6.677a)           0a)           0-6.677darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

3.1

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

(338)0- - - - -- - - - -0darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur

Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen

3.2

345, 3490- - - - -- - - - -0Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen4

355, 35987.399- - - - -- - - - -87.399Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen5

365, 3694.199- - - - -- - - - -4.199Verbindlichkeiten aus Transferleistungen6

311,321,341, 351,

361,371

0- - - - -- - - - -0Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen7

(311)0a)           0a)           00darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

7.1

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

(321)0- - - - -- - - - -0darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit

7.2

312,322, 342,352,

362,372

0- - - - -- - - - -0Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht

8

(312)0a)           0a)           00darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

8.1

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

(322)0- - - - -- - - - -0darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit

8.2

313,3144-3146,

323,3244-3246,343,

353,3544-

3547,363,3644-

3647,373,3744-3747

2.305- - - - -- - - - -2.305Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung,

Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen

kommunalen Stiftungen

9

(313, 3144-3146)0a)           0a)           00darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

9.1

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

(323, 3244-3246)0- - - - -- - - - -0darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit

9.2

314 ohne 3144-3146,

319,324 ohne 3244-

3246,329, 344,354

ohne 3544-3547, 364

ohne 3644-3647, 374

ohne 3744-3747, 3798

385.256- - - - -- - - - -220.456Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich10

(37431)339.200- - - - -- - - - -169.600Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand10.1
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

zum Ende des Haushaltsjahres 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

2Seite :

26.11.2020Datum:

15:10:56Uhrzeit:

Haushaltsjahr 2021

Erläuterungen

0

Konto-

nummer

1

in €

Voraussicht-

licher Stand zu

Beginn des

Haushalts-

jahres

- - - - -

(3140-3143, 3149,

319, 3240-3243, 3249,

329, 344, 354 ohne

3544-3547,364 ohne

3644-3647, 374 ohne

37431 und 3744-3747,

3798)

46.056- - - - -- - - - -50.856Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen

Bereich

10.2

(3140-3143, 3149,

319)

19.562a)           0a)           024.362darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

10.2.

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

(323, 3244-3246)0- - - - -- - - - -darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit

10.2.

376-378, 379 ohne

3798

278.651- - - - -- - - - -272.251Sonstige Verbindlichkeiten11

3.933.933- - - - -- - - - -2.177.333Summe der Verbindlichkeiten12

nachrichtlich:

3.202.360a)   1.942.100a)     361.5001.621.760Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die

diesen wirtschaftlich gleichkommen

13.1

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

3.195.683a)   1.942.100a)     361.5001.615.083Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich

Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

13.2

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

339.200- - - - -- - - - -169.600Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen

wirtschaftlich gleichkommen

14.1

339.200- - - - -169.600Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen

wirtschaftlich gleichkommen

14.2

Art

(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Tilgung

a) planmäßig

b) Umschuldung

c) außerplanmäßig

Voraussicht-

licher Stand

zum Ende des

Haushalts-

jahres

Kreditaufnahmen

a) Neuaufnahme

b) Umschuldunglfd.

Nr.

32 4

in €in € in €
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

zum Ende des Haushaltsjahres 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

3Seite :

26.11.2020Datum:

15:10:56Uhrzeit:

1

in €

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2022

Konto-

nummer

Art

(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

30

315-318, 325-328

(315-318)3.444.497

3.444.497

00

- - - - -

a)     636.200

b)           0b)           0

a)     379.400

- - - - -

0

3.182.797

3.182.797Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:

Anleihen 0

2.1

Tilgung

a) planmäßig

b) Umschuldung

c) außerplanmäßig

Voraussicht-

licher Stand

zum Ende des

Haushalts-

jahres

Kreditaufnahmen

a) Neuaufnahme

b) Umschuldung

Voraussicht-

licher Stand zu

Beginn des

Haushalts-

jahres

lfd.

Nr.

1

2

32 4

in €in € in €

- - - - -c)           0

(325-328)0- - - - -- - - - -0Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit

2.2

(33)-6.677- - - - -- - - - --6.677Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

3

(331, 332, 335, 33-6.677a)           0a)           0-6.677darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

3.1

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

(338)0- - - - -- - - - -0darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur

Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen

3.2

345, 3490- - - - -- - - - -0Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen4

355, 35987.399- - - - -- - - - -87.399Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen5

365, 3694.199- - - - -- - - - -4.199Verbindlichkeiten aus Transferleistungen6

311,321,341, 351,

361,371

0- - - - -- - - - -0Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen7

(311)0a)           0a)           00darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

7.1

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

(321)0- - - - -- - - - -0darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit

7.2

312,322, 342,352,

362,372

0- - - - -- - - - -0Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht

8

(312)0a)           0a)           00darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

8.1

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

(322)0- - - - -- - - - -0darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit

8.2

313,3144-3146,

323,3244-3246,343,

353,3544-

3547,363,3644-

3647,373,3744-3747

2.305- - - - -- - - - -2.305Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung,

Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen

kommunalen Stiftungen

9

(313, 3144-3146)0a)           0a)           00darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

9.1

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

(323, 3244-3246)0- - - - -- - - - -0darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit

9.2

314 ohne 3144-3146,

319,324 ohne 3244-

3246,329, 344,354

ohne 3544-3547, 364

ohne 3644-3647, 374

ohne 3744-3747, 3798

549.956- - - - -- - - - -385.256Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich10

(37431)508.800- - - - -- - - - -339.200Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand10.1
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

zum Ende des Haushaltsjahres 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

4Seite :

26.11.2020Datum:

15:10:56Uhrzeit:

1

in €

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2022

- - - - -

(3140-3143, 3149,

319, 3240-3243, 3249,

329, 344, 354 ohne

3544-3547,364 ohne

3644-3647, 374 ohne

37431 und 3744-3747,

3798)

41.156- - - - -- - - - -46.056Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen

Bereich

10.2

(3140-3143, 3149,

319)

14.662a)           0a)           019.562darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

10.2.

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

(323, 3244-3246)0- - - - -- - - - -0darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit

10.2.

376-378, 379 ohne

3798

285.051- - - - -- - - - -278.651Sonstige Verbindlichkeiten11

4.366.733- - - - -- - - - -3.933.933Summe der Verbindlichkeiten12

nachrichtlich:

3.459.160a)     636.200a)     379.4003.202.360Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die

diesen wirtschaftlich gleichkommen

13.1

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

3.452.483a)     636.200a)     379.4003.195.683Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich

Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

13.2

b)           0b)           0

- - - - -c)           0

508.800- - - - -- - - - -339.200Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen

wirtschaftlich gleichkommen

14.1

508.800- - - - -339.200Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der

Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen

wirtschaftlich gleichkommen

14.2

Art

(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)

Tilgung

a) planmäßig

b) Umschuldung

c) außerplanmäßig

Voraussicht-

licher Stand

zum Ende des

Haushalts-

jahres

Kreditaufnahmen

a) Neuaufnahme

b) Umschuldung

Voraussicht-

licher Stand zu

Beginn des

Haushalts-

jahres

lfd.

Nr.

32 4

in €in € in €

Konto-

nummer
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

zum Ende des Haushaltsjahres 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

59Seite :

26.11.2020Datum:

14:01:35Uhrzeit:

Haushaltsjahr 2021

Art

(gemäß § 47 Absatz 5

Nummer 3 GemHVO-Doppik)

lfd.

Nr.

54

2

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche

Verpflichtungen

Steuerrückstellungen

Sonstige Rückstellungen

in €

Voraussicht-

licher Stand zu

Beginn des

Haushalts-

jahres

Erläuterungen

Konto-

nummer

27-29

14.366

0

0

0

0

0

3 14.366

24

25

Inanspruch-

nahme

Auflösung

Voraussicht-

licher Stand

zum Ende des

Haushalts-

jahres

Zuführung

0 0 0

0 0 0

0 0 14.366

Summe 0 0 0 14.366

1

4

321

in €in € in €in €

Haushaltsjahr 2022

2

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche

Verpflichtungen

Steuerrückstellungen

Sonstige Rückstellungen 27-29

14.366

0

0

0

0

0

3 14.366

24

25

0 0 0

0 0 0

0 0 14.366

Summe 0 0 0 14.366

1

4
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THH und Produkte Gemeinde Hohenkirchen

(* wesentliches Produkt)

THH 1

11104 Gremien

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement *

11402 Zentrale Dienste 

11408 Gemeindliche Wohnungen (Fremdverwaltung)

21102 Schulkostenbeitrag Grundschule

21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

28101 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

36601 Öffentliche Spielplätze u.ä. 

36602 Jugendarbeit, Jugendclub

42401 Sportplatz

55301 Friedhofswesen (Kriegsgräber)

57305 BgA Golfplatz

THH 2 Fachbereich 2

Finanzen/ Abgaben

53801 Abwasserbeseitigung/ Kleineinleiterpauschale

55203 Wasser- und Bodenverband

54001 Konzessionsabgaben

THH 3 Fachbereich 3

Bürgerdienste/ Ordnungsamt

12301 Verkehrsangelegenheiten -kw

12605 Feuerwehr *

54102 Straßenreinigung, Winterdienst

55103 Strände

57304 BgA Parken *

THH 4 Fachbereich 4

Stadt- und Gemeindeentwicklung

42400 Golfplatz

51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

54101 Gemeindestraßen *

54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

55101 Öffentliches Grün 

55201 Gewässerunterhaltung

57501 Tourismus *

THH 5 Fachbereich 2

Zentrale Finanzleistungen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen *

61103 allgemeine Zuweisungen

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

62601 kommunaler Anteilseignerverband der EON edis

61999 VV Konten

Teilhaushalt

Fachbereich 1

Zentrale Dienste, Liegenschaften, Schule, Kultur, 
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Deckungskreise Gemeinde Hohenkirchen

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Deckungskreise als verbindlich erklärt:

Ergebnis-

haushalt

Finanz-

haushalt Erläuterung zum Deckungskreis

11 11

Aufwendungen/ Auszahlungen des Teilhaushaltes 1 werden 

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

12 12

Aufwendungen/ Auszahlungen des Teilhaushaltes 2 werden 

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

13 13

Aufwendungen/ Auszahlungen des Teilhaushaltes 3 werden 

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

14 14

Aufwendungen/ Auszahlungen des Teilhaushaltes 4 werden 

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

15 15

Aufwendungen/ Auszahlungen des Teilhaushaltes 5 werden 

für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden 

werden Aufwendungen/ Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt

und sind damit explizit von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgenommen: 

01 01

Personal- und Versorgungsaufwendungen/- 

auszahlungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen 

hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

02

Aufwendungen für Abschreibungen werden über die 

Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig 

erklärt

03 03

Aufwendungen/- auszahlungen der Feuerwehr - Produkt 

126.05 werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für 

gegenseitig deckungsfähig erklärt.

04 04 unbesetzt

05 05

Aufwendungen/- auszahlungen des BgA Golfplatz - 

Produkt 573.05  werden über die Teilhaushaltsgrenzen 

hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

06 06

Aufwendungen/- auszahlungen des BgA Parken  - Produkt 

573.04  werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für 

gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines THH für gegenseitig deckungsfähig erklärt

und sind damit explizit von der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgenommen: 

71

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des THH 1 werden für 

gegenseitig deckungsfähig erklärt.

72

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des THH 2 werden für 

gegenseitig deckungsfähig erklärt.

73

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des THH 3 werden für 

gegenseitig deckungsfähig erklärt.

74

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des THH 4 werden für 

gegenseitig deckungsfähig erklärt.

75

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des THH 5 werden für 

gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungskreis
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Hilfsfeld

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

1Seite :

26.11.2020Datum:

14:01:35Uhrzeit:

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

1

in €

2019

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

5

in €

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

in € in € in €

2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

in €

6

2024

Erläu-

terung

Konto-

nummer

1.189.9001.198.6001.067.900Steuern und ähnliche Abgaben 401.190.905,041. + 1.190.900 1.186.200

556.500602.800667.000Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfererträge

41446.368,252. + 550.000 533.700

000Erträge der sozialen Sicherung 420,003. + 0 0

107.100107.40089.500Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43127.146,014. + 106.700 106.700

477.200477.200532.800Privatrechtliche Leistungsentgelte 441,443,

444,445,

448

308.339,305. + 477.200 477.200

40.70040.70069.900Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442,447,

448

39.059,276. + 40.700 40.700

000Andere aktivierte Eigenleistungen 4520,007. + 0 0

34.00034.00032.100Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4755.355,458. + 31.100 34.000

55.80055.80041.500Sonstige Erträge 46,451,4958.142,959. + 55.800 55.800

2.461.2002.516.5002.500.700Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 2.225.316,27=10. 2.452.400 2.434.300

395.300395.100277.300Personalaufwendungen 50246.439,0211. - 358.200 395.300

000Versorgungsaufwendungen 510,0012. - 0 0

641.800711.800757.400Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52437.242,0513. - 631.800 618.200

410.800356.200303.800Abschreibungen 5311.290,0814. - 385.900 374.300

000Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des

Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen

überschreiten (deaktiv ab 2020)

11.290,08- 0 0

946.200998.700887.900Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung 54872.445,7115. - 946.200 946.200

000Aufwendungen der sozialen Sicherung 550,0016. - 0 0

20.40022.80024.300Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 5724.948,6617. - 17.500 13.700

209.500424.200342.700Sonstige Aufwendungen 56,591163.113,1318. - 201.400 201.200

2.624.0002.908.8002.593.400Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis

18)

1.755.478,65=19. 2.541.000 2.548.900

-162.800-392.300-92.700Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor

Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und

19)

469.837,62=20. -88.600 -114.600

000Einstellung in die Kapitalrücklage 5920,0021. - 0 0

0015.000Entnahme aus der Kapitalrücklage 4920,0022. + 0 0

000Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem

kommunalen Finanzausgleich

5930,0023. - 0 0

000Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem

kommunalen Finanzausgleich

4930,0024. + 0 0

-162.800-392.300-77.700Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,

Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich

Nummern 21 und 23)

469.837,62=25. -88.600 -114.600

nachrichtlich

1.282.5411.674.8411.752.541Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 1.282.704,1126. 1.119.741 1.031.141

1.119.7411.282.5411.674.841Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des

Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)

1.752.541,7327. 1.031.141 916.541
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Hilfsfeld

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

2Seite :

26.11.2020Datum:

14:01:35Uhrzeit:

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

1

in €

2019

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

5

in €

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

in € in € in €

2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

in €

6

2024

Erläu-

terung

Konto-

nummer

1.189.9001.198.6001.067.900Steuern und ähnliche Abgaben 601.197.469,441. + 1.190.900 1.186.200

406.900469.400540.500Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen

61444.065,142. + 406.900 406.900

000Einzahlungen der sozialen Sicherung 620,003. + 0 0

99.50099.50081.500Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63123.567,554. + 99.500 99.500

385.600385.600435.800Privatrechtliche Leistungsentgelte 641,648305.179,065. + 385.600 385.600

40.70040.70069.900Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642,647,

648

62.876,736. + 40.700 40.700

34.00034.00032.100Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 6754.632,457. + 31.100 34.000

62.20062.20041.500Sonstige laufende Einzahlungen 651,6677.906,868. + 62.200 62.200

2.218.8002.290.0002.269.200Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der

Nummern 1 bis 8)

2.265.697,23=9. 2.216.900 2.215.100

395.300395.100277.300Personalauszahlungen 70247.427,8210. - 358.200 395.300

000Versorgungsauszahlungen 710,0011. - 0 0

580.300630.300670.700Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72510.100,7512. - 575.300 561.700

946.200998.700887.900Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung 74878.326,0413. - 946.200 946.200

000Auszahlungen der sozialen Sicherung 750,0014. - 0 0

20.40022.80024.300Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 7724.964,6015. - 17.500 13.700

210.300413.000702.700Sonstige laufende Auszahlungen 76162.165,6816. - 202.200 202.000

2.152.5002.459.9002.562.900Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der

Nummern 10 bis 16)

1.822.984,89=17. 2.099.400 2.118.900

66.300-169.900-293.700Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und

Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der

Nummern 9 und 17)

442.712,34=18. 117.500 96.200

1.201.0001.493.0001.437.800Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681,683241.725,3519. + 425.000 0

0060.000Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682,6831.900,0020. + 0 0

0126.7000Einzahlungen aus Anlagevermögen 684-68620.700,0021. + 0 0

000Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und

Kreditgewährungen

6870,0022. + 0 0

00360.000Sonstige Investitionseinzahlungen 688,6890,0023. + 0 0

1.201.0001.619.7001.857.800Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

(Summe der Nummern 19 bis 23)

264.325,35=24. 425.000 0

1.837.2003.114.0002.283.000Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781,784-

786

1.335.102,3325. - 2.500 1.500

000Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und

Kreditgewährungen

7870,0026. - 0 0

000Sonstige Investitionsauszahlungen 788,7890,0027. - 0 0

1.837.2003.114.0002.283.000Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Summe der Nummern 25 bis 27)

1.335.102,33=28. 2.500 1.500

-636.200-1.494.300-425.200Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)

-1.070.776,98=29. 422.500 -1.500

-569.900-1.664.200-718.900Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe

der Nummern 18 und 29)

-628.064,64=30. 540.000 94.700

636.2001.942.100692.500Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

691 + 692250.000,0031. + 0 0

379.400361.500252.300Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

791 + 792158.871,8732. - 158.700 175.900

000Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

791 + 7920,0033. - 0 0

256.8001.580.600440.200Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)

91.128,13=34. -158.700 -175.900

000Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten

Zahlungsvorgänge

699 ./. 799-115.883,00=35. 0 0

-313.100-83.600-278.700Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus

Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber

dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)

-652.819,51=36. 381.300 -81.200
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Hilfsfeld

Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

3Seite :

26.11.2020Datum:

14:01:35Uhrzeit:

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

1

in €

2019

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

5

in €

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

in € in € in €

2 3 4

Nr.

2020 2021 2022 2023

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

in €

6

2024

Erläu-

terung

Konto-

nummer

-313.100-531.400-546.000Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und

Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)

283.840,4737. -41.200 -79.700

nachrichtlich:

662.5551.193.9551.739.955Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.

Dezember des Vorjahres

1.456.115,0038. 349.455 308.255

349.455662.5551.193.955Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.

Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und

38)

1.739.955,4739. 308.255 228.555

darunter:

00360.000Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo

der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des

Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige

Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16

(Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)

820.777,00 0 0

000Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden

Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des

Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in

Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung

in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)

0,00 0 0
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Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

4Seite :

26.11.2020Datum:

14:01:35Uhrzeit:

Zentrale

Finanzleistungen

Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)
Stadt- und

Gemeindeentwicklung,

Tourismus

Bürgerdienste,

Sicherheit und Ordnung

AbgabenZentrale Dienste,

Liegenschaften,

Bildung, Kultur, Jugend

und Sport

Nr.

Summe aller

Teilhaushalte

Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt

1 2 3 4 5

in € in € in € in € in € in €

654321

1.198.6000Steuern und ähnliche Abgaben1. + 01.198.600 0 0

280.00036.800Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträ2. + 0602.800 54.500 231.500

02.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4. + 0107.400 97.500 7.900

0442.700Privatrechtliche Leistungsentgelte5. + 0442.700 0 0

040.700Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 040.700 0 0

34.0000Zinserträge und sonstige Finanzerträge9. + 034.000 0 0

00Sonstige laufende Erträge10. + 55.80055.800 0 0

1.512.600=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis

10)

522.200 55.8002.482.000 152.000 239.400

0248.000Personalaufwendungen12. - 0395.100 48.000 99.100

0384.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 48.200698.300 108.000 158.000

080.100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der

Verwaltung

15. - 0356.200 72.600 203.500

00Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des

Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen

überschreiten

16. - 00 0 0

863.900130.300Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen17. - 0998.700 4.500 0

12.2008.200Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen19. - 022.800 2.400 0

0108.600Sonstige laufenden Aufwendungen20. - 0423.900 76.500 238.800

876.100=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der

Nummern 12 bis 20)

959.300 48.2002.895.000 312.000 699.400

636.500=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -437.100 7.600-413.000 -160.000 -460.000

636.500=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der

Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich

Nummer 24)

-437.100 7.600-413.000 -160.000 -460.000

636.500=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der

Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich

Nummer 27)

-437.100 7.600-413.000 -160.000 -460.000
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Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

5Seite :

26.11.2020Datum:

14:01:35Uhrzeit:

Zentrale

Finanzleistungen

Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)
Stadt- und

Gemeindeentwicklung,

Tourismus

Bürgerdienste,

Sicherheit und Ordnung

AbgabenZentrale Dienste,

Liegenschaften,

Bildung, Kultur, Jugend

und Sport

Nr.

Summe aller

Teilhaushalte

Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt

1 2 3 4 5

in € in € in € in € in € in €

654321

1.189.9000Steuern und ähnliche Abgaben1. + 01.189.900 0 0

280.00038.700Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträ2. + 0556.500 17.900 219.900

02.000Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte4. + 0107.100 97.500 7.600

0442.700Privatrechtliche Leistungsentgelte5. + 0442.700 0 0

040.700Kostenerstattungen und Kostenumlagen6. + 040.700 0 0

34.0000Zinserträge und sonstige Finanzerträge9. + 034.000 0 0

00Sonstige laufende Erträge10. + 55.80055.800 0 0

1.503.900=11. Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis

10)

524.100 55.8002.426.700 115.400 227.500

0248.200Personalaufwendungen12. - 0395.300 48.000 99.100

0344.100Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen14. - 48.200628.300 108.000 128.000

0100.600Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der

Verwaltung

15. - 0410.800 85.300 224.900

00Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des

Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen

überschreiten

16. - 00 0 0

809.400132.300Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen17. - 0946.200 4.500 0

10.8007.200Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen19. - 020.400 2.400 0

081.200Sonstige laufenden Aufwendungen20. - 0209.200 36.500 91.500

820.200=21. Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der

Nummern 12 bis 20)

913.600 48.2002.610.200 284.700 543.500

683.700=22. Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) -389.500 7.600-183.500 -169.300 -316.000

683.700=25. Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der

Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich

Nummer 24)

-389.500 7.600-183.500 -169.300 -316.000

683.700=28. Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der

internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der

Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich

Nummer 27)

-389.500 7.600-183.500 -169.300 -316.000
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Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

6Seite :

26.11.2020Datum:

14:01:35Uhrzeit:

Zentrale

Finanzleistungen

Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten

(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Stadt- und

Gemeindeentwicklung,

Tourismus

Bürgerdienste,

Sicherheit und Ordnung

AbgabenZentrale Dienste,

Liegenschaften,

Bildung, Kultur, Jugend

und Sport

Nr.

Summe aller

Teilhaushalte

Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt

1 2 3 4 5

in € in € in € in € in € in €

654321

1.512.600421.600Einzahlungen1. + 55.8002.255.500 139.900 125.600

876.100822.700Auszahlungen2. - 48.2002.446.100 240.200 458.900

636.500=3. Liquiditätssaldo -401.100 7.600-190.600 -100.300 -333.300
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Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

7Seite :

26.11.2020Datum:

14:01:35Uhrzeit:

Zentrale

Finanzleistungen

Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten

(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
Stadt- und

Gemeindeentwicklung,

Tourismus

Bürgerdienste,

Sicherheit und Ordnung

AbgabenZentrale Dienste,

Liegenschaften,

Bildung, Kultur, Jugend

und Sport

Nr.

Summe aller

Teilhaushalte

Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt

1 2 3 4 5

in € in € in € in € in € in €

654321

1.503.900421.600Einzahlungen1. + 55.8002.184.300 103.900 99.100

820.200756.500Auszahlungen2. - 48.2002.138.700 200.200 313.600

683.700=3. Liquiditätssaldo -334.900 7.60045.600 -96.300 -214.500
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Gemeinde Hohenkirchen

Stellenplan 2021

Lfd. Nr. Bezeichnung der Stelle tatsächliche Stellenvermerke/Bemerkungen

Amts-/Funktionsbezeichnung Besetzung am  

VbE EG 30.06. d. Vorj. VbE EG

01. Gemeindearbeiter 1,00 3 1,00 1,00 3

02. Gemeindearbeiter 1,00 3 1,00 1,00 0 Festgehalt

03. Gemeindearbeiter 1,00 5 1,00 1,00 5

04. Gemeindearbeiter 1,00 1 1,00 1,00 1

05. Gemeindearbeiter 0,50 1 0,50 0,50 1

06. Jugendarbeit 0,875 8 0,875 0,875 8

07. Strand gf vom 15.05.2020-15.10.2020

08. SEM- Stelle 1,00 8

1,00 8

SUMME BESCHÄFTIGTE 5,375 5,375 7,375

 =======  ============  =======

Anzahl & Bewertung

im Vorjahr

Anzahl & Bewertung

im lfd. Haushaltsjahr
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrale Dienste114

11401

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

1Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0025 Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse 00 0 0 0 0 00,00

0126.70026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 19.900 146.60019.900,00

0068510233 Einzahlungen für Öd- und Unland 00 0 0 0 19.900 19.90019.900,00

0068510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke 00 0 0 0 0 00,00

Ankauf Teilflächen Flst. Hohenkirchen, Griebenkamp ( ca. 80 qm  Gemarkung Hohenkirchen Fl.

1 FS 28/1 - Vermessung Baumaßnahmen

0106.10068510296 Einzahlungen für Bauland 00 0 0 0 0 106.1000,00

Verkauf des Baugrundstücks in Niendorf Hohenkirchen Weg (BVL 14845 KP 68.100 €

+ 38 T€ lt. Telko v. 20.11.2020 für Verkauf Mittelhausteil Niendorf

0068510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstig 00 0 0 0 0 00,00

Ankauf einer Teilfläche zur ERschließung B-28 HOWIEDO (Vermessungskosten+Notarkost

0068520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser 00 0 0 0 0 00,00

Erwerb bebautes Objekt "Stadtweg 2" ET Erwerb im Rahmen der ZV-offen ist hier noch die

Ablösung der im Grundschuld/Sicherungshypothek i. H. v. ca. 23.500 €

0068520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser 00 0 0 0 0 00,00

Grunderwerb Grundstücke von Wohnungsgesellschaft Gägelow (3 Blöcke Hohenkirchen)

0068520348 Einzahlungen für Historische Gebäude und Einrichtungen 00 0 0 0 0 00,00

Ankauf Jugendherberge Beckerwitz (LK NWM BVL 14706- Kaufpreis 885.000 €, Notarkosten

6.000 €, Grunderwerbskosten 53.100 €

0068520354 Einzahlungen für Sportplätze 00 0 0 0 0 00,00

Tauschvertrag Gemeinde/Glantz - Umsetzung Bauerlaubnisvertrag Vermessungskosten 2.500 €, 

Notarkosten 250 €

0068520391 Einzahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen 00 0 0 0 0 00,00

0068520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten 00 0 0 0 0 00,0042.228,51 € Zahlung Schmutzwasserbeitrag Campingplatz Liebeslaube - Veranlagung durc
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrale Dienste114

11401

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

2Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022
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h ZV Wismar 2013 - Laufendes Widerspruchsverfahren

12.934,44 € Zahlung Schmutzwasserbeitrag Campingplatz Beckerwitz (Pertenbreiter)  -

Veranlagung durch ZV Wismar 2013 - Laufendes Widerspruchsverfahren

0068530482 Einzahlungen für Straßen 00 0 0 0 0 00,00

Verkauf der Umfahrungsgrundstücke in Groß Walmstorf an private Anlieger Gespräche mit

Anliegern wurde noch nicht geführt. evtl. 5000 € Einnahmen

020.60068530483 Einzahlungen für Wege 00 0 0 0 0 20.6000,00

Baumaßnahme : Ausbau Gehweg in Hohenkirchen u. Verlegung RWL(Umsetzung des BEV-

Zahlung KP ca. 124m² zu 3 €/m² an Lange, FS 28/7 Hoki KP 400 € Notarkosten 160 €

2021-Auszahlugen; durchgeführt Baumaßnahme Neubau  Radweg Gramkow-Beckerwitz,

Umsetzung der Bauerlaubnisverträge Ankauf der Radwegeflächen (KP ca. 30.000€, Notarkosten

3000€, Grundsteuer 2000€)

2021- Einzahlungen; Verkauf der Radewegeflächen an der L01 Klütz-Proseken an das Land MV

/SBA (Kaufpreis ca. 19400 €, Nebenstschädigung 1.150 €)

2022 künftige Baumaßnahme Radweg Ortslage Niendorf - Umsetzung der Bauerlaubnisverträge,

Ankauf der Radwegeflächen (KP ca. 25.000€, Notar 3000€, Grundsteuer 2000€)

0126.700=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 19.900 146.60019.900,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 50.000 50.0000,00

0078400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00 0 0 0 50.000 50.0000,00

186.2001.061.70033 Auszahlungen für Sachanlagen 060.000- 0 0 0 355.000 1.602.900295.000,00

0078510233 Auszahlungen für Öd- und Unland 00 0 0 0 0 00,00

03.90078510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke 00 0 0 0 0 3.9000,00

Ankauf Teilflächen Flst. Hohenkirchen, Griebenkamp ( ca. 80 qm  Gemarkung Hohenkirchen Fl.

1 FS 28/1 - Vermessung Baumaßnahmen

0078510296 Auszahlungen für Bauland 00 0 0 0 0 00,00

Verkauf des Baugrundstücks in Niendorf Hohenkirchen Weg (BVL 14845 KP 68.100 €

+ 38 T€ lt. Telko v. 20.11.2020 für Verkauf Mittelhausteil Niendorf

2.800078510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonsti 00 0 0 0 0 2.8000,00
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Ankauf einer Teilfläche zur ERschließung B-28 HOWIEDO (Vermessungskosten+Notarkost

023.50078520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser 00 0 0 0 0 23.5000,00

Erwerb bebautes Objekt "Stadtweg 2" ET Erwerb im Rahmen der ZV-offen ist hier noch die

Ablösung der im Grundschuld/Sicherungshypothek i. H. v. ca. 23.500 €

150.000078520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser 04.400 0 0 0 76.400 226.40072.000,00

Grunderwerb Grundstücke von Wohnungsgesellschaft Gägelow (3 Blöcke Hohenkirchen)

0944.10078520348 Auszahlungen für Historische Bauten und Einrichtungen 00 0 0 0 0 944.1000,00

Ankauf Jugendherberge Beckerwitz (LK NWM BVL 14706- Kaufpreis 885.000 €, Notarkosten

6.000 €, Grunderwerbskosten 53.100 €

0078520391 Auszahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen 00 0 0 0 223.000 223.000223.000,00

055.20078520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten 055.200 0 0 0 55.200 110.4000,00

42.228,51 € Zahlung Schmutzwasserbeitrag Campingplatz Liebeslaube - Veranlagung durch ZV

Wismar 2013 - Laufendes Widerspruchsverfahren

12.934,44 € Zahlung Schmutzwasserbeitrag Campingplatz Beckerwitz (Pertenbreiter)  -

Veranlagung durch ZV Wismar 2013 - Laufendes Widerspruchsverfahren

2.800078521354 Auszahlungen für Grund und Boden von Sportplätzen 00 0 0 0 0 2.8000,00

Tauschvertrag Gemeinde/Glantz - Umsetzung Bauerlaubnisvertrag Vermessungskosten 2.500 €, 

Notarkosten 250 €

0078532482 Auszahlungen für Straßen 00 0 0 0 0 00,00

Verkauf der Umfahrungsgrundstücke in Groß Walmstorf an private Anlieger Gespräche mit

Anliegern wurde noch nicht geführt. evtl. 5000 € Einnahmen

30.60035.00078532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen 0400 0 0 0 400 66.0000,00

Baumaßnahme : Ausbau Gehweg in Hohenkirchen u. Verlegung RWL(Umsetzung des BEV-

Zahlung KP ca. 124m² zu 3 €/m² an Lange, FS 28/7 Hoki KP 400 € Notarkosten 160 €

2021-Auszahlugen; durchgeführt Baumaßnahme Neubau  Radweg Gramkow-Beckerwitz,

Umsetzung der Bauerlaubnisverträge Ankauf der Radwegeflächen (KP ca. 30.000€, Notarkosten

3000€, Grundsteuer 2000€)

2021- Einzahlungen; Verkauf der Radewegeflächen an der L01 Klütz-Proseken an das Land MV

/SBA (Kaufpreis ca. 19400 €, Nebenstschädigung 1.150 €)
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2022 künftige Baumaßnahme Radweg Ortslage Niendorf - Umsetzung der Bauerlaubnisverträge,

Ankauf der Radwegeflächen (KP ca. 25.000€, Notar 3000€, Grundsteuer 2000€)

186.2001.061.700=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 060.000 0 0 0 405.000 1.652.900295.000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Ankauf Teilflächen Flst. Hohenkirchen, Griebenkamp ( ca. 80 qm  Gemarkung Hohenkirchen Fl.

1 FS 28/1 - Vermessung Baumaßnahmen

0- - - - -78510296 Auszahlungen für Bauland - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Verkauf des Baugrundstücks in Niendorf Hohenkirchen Weg (BVL 14845 KP 68.100 €

+ 38 T€ lt. Telko v. 20.11.2020 für Verkauf Mittelhausteil Niendorf

0- - - - -78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonsti - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Ankauf einer Teilfläche zur ERschließung B-28 HOWIEDO (Vermessungskosten+Notarkost

0- - - - -78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Erwerb bebautes Objekt "Stadtweg 2" ET Erwerb im Rahmen der ZV-offen ist hier noch die

Ablösung der im Grundschuld/Sicherungshypothek i. H. v. ca. 23.500 €

0- - - - -78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Grunderwerb Grundstücke von Wohnungsgesellschaft Gägelow (3 Blöcke Hohenkirchen)

0- - - - -78520348 Auszahlungen für Historische Bauten und Einrichtungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Ankauf Jugendherberge Beckerwitz (LK NWM BVL 14706- Kaufpreis 885.000 €, Notarkosten

6.000 €, Grunderwerbskosten 53.100 €

0- - - - -78520391 Auszahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -
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42.228,51 € Zahlung Schmutzwasserbeitrag Campingplatz Liebeslaube - Veranlagung durch ZV

Wismar 2013 - Laufendes Widerspruchsverfahren

12.934,44 € Zahlung Schmutzwasserbeitrag Campingplatz Beckerwitz (Pertenbreiter)  -

Veranlagung durch ZV Wismar 2013 - Laufendes Widerspruchsverfahren

0- - - - -78521354 Auszahlungen für Grund und Boden von Sportplätzen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Tauschvertrag Gemeinde/Glantz - Umsetzung Bauerlaubnisvertrag Vermessungskosten 2.500 €, 

Notarkosten 250 €

0- - - - -78532482 Auszahlungen für Straßen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Verkauf der Umfahrungsgrundstücke in Groß Walmstorf an private Anlieger Gespräche mit

Anliegern wurde noch nicht geführt. evtl. 5000 € Einnahmen

0- - - - -78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Baumaßnahme : Ausbau Gehweg in Hohenkirchen u. Verlegung RWL(Umsetzung des BEV-

Zahlung KP ca. 124m² zu 3 €/m² an Lange, FS 28/7 Hoki KP 400 € Notarkosten 160 €

2021-Auszahlugen; durchgeführt Baumaßnahme Neubau  Radweg Gramkow-Beckerwitz,

Umsetzung der Bauerlaubnisverträge Ankauf der Radwegeflächen (KP ca. 30.000€, Notarkosten

3000€, Grundsteuer 2000€)

2021- Einzahlungen; Verkauf der Radewegeflächen an der L01 Klütz-Proseken an das Land MV

/SBA (Kaufpreis ca. 19400 €, Nebenstschädigung 1.150 €)

2022 künftige Baumaßnahme Radweg Ortslage Niendorf - Umsetzung der Bauerlaubnisverträge,

Ankauf der Radwegeflächen (KP ca. 25.000€, Notar 3000€, Grundsteuer 2000€)

-186.200-935.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-60.000 0 0 0 -385.100 -1.506.300-275.100,00
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0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

Nachtrag für die Herstellung einer PV Anlage (37.500 Euro) Das bestehende Flachdach eignet

sich aufgrund der annähernd verschattungsfreien Lage ausgezeichnet für die Errichtung einer PV

ANlage. Die nachträgliche Aufstellung dient der Senkung der Energiekosten der Kita ggf. auch

als Einsatz für die Straßenbeleuchtung in der Ortslage Hohenkirchen. Die Anlage hat eine Größe

von etwa 10KWP und ist mit einem Speicher vorgesehen. Die Energiegewinnung ist

ausschließlich für die Eigenversorgung geplant. Der Ertrag entspricht am Standort knapp 10.000

Kwh x 0,25 Euro = 2.500 Euro/a. Die Wirtschaftlichkeit wäre nach 7,5 Jahren ohne Zinseffekte

und Energiekostensteigerung erreicht. Die Anlagengröße ist durch den Fördermittelgeber

begrenzt.

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 969.409 969.4098.488,85

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 969.409 969.4098.488,85

Nachtrag für die Herstellung einer PV Anlage (37.500 Euro) Das bestehende Flachdach eignet

sich aufgrund der annähernd verschattungsfreien Lage ausgezeichnet für die Errichtung einer PV

ANlage. Die nachträgliche Aufstellung dient der Senkung der Energiekosten der Kita ggf. auch

als Einsatz für die Straßenbeleuchtung in der Ortslage Hohenkirchen. Die Anlage hat eine Größe

von etwa 10KWP und ist mit einem Speicher vorgesehen. Die Energiegewinnung ist

ausschließlich für die Eigenversorgung geplant. Der Ertrag entspricht am Standort knapp 10.000

Kwh x 0,25 Euro = 2.500 Euro/a. Die Wirtschaftlichkeit wäre nach 7,5 Jahren ohne Zinseffekte

und Energiekostensteigerung erreicht. Die Anlagengröße ist durch den Fördermittelgeber

begrenzt.

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 969.409 969.4098.488,85

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Nachtrag für die Herstellung einer PV Anlage (37.500 Euro) Das bestehende Flachdach eignet

sich aufgrund der annähernd verschattungsfreien Lage ausgezeichnet für die Errichtung einer PV

ANlage. Die nachträgliche Aufstellung dient der Senkung der Energiekosten der Kita ggf. auch

als Einsatz für die Straßenbeleuchtung in der Ortslage Hohenkirchen. Die Anlage hat eine Größe

von etwa 10KWP und ist mit einem Speicher vorg
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esehen. Die Energiegewinnung ist ausschließlich für die Eigenversorgung geplant. Der Ertrag

entspricht am Standort knapp 10.000 Kwh x 0,25 Euro = 2.500 Euro/a. Die Wirtschaftlichkeit

wäre nach 7,5 Jahren ohne Zinseffekte und Energiekostensteigerung erreicht. Die Anlagengröße

ist durch den Fördermittelgeber begrenzt.

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 -969.409 -969.409-8.488,85
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0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige 00 0 0 0 0 00,00

0068510231 Einzahlungen für Ackerland 00 0 0 0 0 00,00

125.000€ Konzept Parkplatz Liebeslaube (Erwerb Grdst. von Augustat o. Glantz o.a.)

5000 € Pauschale BOV Hoki Anordnung 2020? (vorbereitende Maßnahmen, Anmietung

Räumlichkeiten)

20.000€ Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach Vorverkaufsrechtsatzung HoWido,

Sonstiges

0068510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke 00 0 0 0 0 00,00

Ankauf Flächen "Kindermotorenland" an der Wohlenberger Wiek vom Bund

0068520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser 00 0 0 0 0 00,00

35.000 € Ankauf bebautes Objekt "Stadtweg2" neben ehem. Kita in Beckerwitz von Ehel. Wolf

223.000 € Grunderwerb Jugendherberge Beckerwitz (Teilbereich)

Senkung des Planansatzes auf 150 T€ lt. Rü mit Bgm. vom 19.12.2018

0068530482 Einzahlungen für Straßen 00 0 0 0 0 00,00

Ankauf FS in Niendorf Strandstraße (FS 18/27 Flur 2 Gem. Niendorf,

Haugwitz-Grundstücksbereinigung)

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 0156.500- 0 0 0 161.341 161.3410,00

0078510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige 00 0 0 0 233 2330,00

0078510231 Auszahlungen für Ackerland 06.500 0 0 0 6.500 6.5000,00

125.000€ Konzept Parkplatz Liebeslaube (Erwerb Grdst. von Augustat o. Glantz o.a.)

5000 € Pauschale BOV Hoki Anordnung 2020? (vorbereitende Maßnahmen, Anmietung

Räumlichkeiten)

20.000€ Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach Vorverkaufsrechtsatzung HoWido,

Sonstiges

0078510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke 0150.000 0 0 0 150.199 150.1990,00

Ankauf Flächen "Kindermotorenland" an der Wohlenberger Wiek vom Bund
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrale Dienste114

11401

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ankauf von allgemeinem Grundvermögen114.01-02Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

9Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0078520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser 00 0 0 0 0 00,00

35.000 € Ankauf bebautes Objekt "Stadtweg2" neben ehem. Kita in Beckerwitz von Ehel. Wolf

223.000 € Grunderwerb Jugendherberge Beckerwitz (Teilbereich)

Senkung des Planansatzes auf 150 T€ lt. Rü mit Bgm. vom 19.12.2018

0078532482 Auszahlungen für Straßen 00 0 0 0 4.409 4.4090,00

Ankauf FS in Niendorf Strandstraße (FS 18/27 Flur 2 Gem. Niendorf,

Haugwitz-Grundstücksbereinigung)

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0156.500 0 0 0 161.341 161.3410,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78510231 Auszahlungen für Ackerland - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

125.000€ Konzept Parkplatz Liebeslaube (Erwerb Grdst. von Augustat o. Glantz o.a.)

5000 € Pauschale BOV Hoki Anordnung 2020? (vorbereitende Maßnahmen, Anmietung

Räumlichkeiten)

20.000€ Pauschale für Ausübung Vorkaufsrecht nach Vorverkaufsrechtsatzung HoWido,

Sonstiges

0- - - - -78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Ankauf Flächen "Kindermotorenland" an der Wohlenberger Wiek vom Bund

0- - - - -78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

35.000 € Ankauf bebautes Objekt "Stadtweg2" neben ehem. Kita in Beckerwitz von Ehel. Wolf

223.000 € Grunderwerb Jugendherberge Beckerwitz (Teilbereich)

Senkung des Planansatzes auf 150 T€ lt. Rü mit Bgm. vom 19.12.2018

0- - - - -78532482 Auszahlungen für Straßen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Ankauf FS in Niendorf Strandstraße (FS 18/27 Flur 2 Gem. Niendorf,

Haugwitz-Grundstücksbereinigung)
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrale Dienste114

11401

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ankauf von allgemeinem Grundvermögen114.01-02Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

10Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-156.500 0 0 0 -161.341 -161.3410,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrale Dienste114

11401

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neubau Halle Gemeindemitarbeiter2018/02Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

11Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

Kein HH Übertragung 100.000 € - 

Derzeit haben die Gemeindearbeiter die Technik und Materialien auf verschiedene Standorte

(Altimmobilien) im Gemeindebereich verteilt. Ein zentraler Ort würde die Arbeitsprozesse und die

Logistik vereinfachen. Derzeit prüft die Gemeinde sowohl den Neubau auf eigenem Grundstück

als auch den Flächentausch mit einer Bestandshalle. Der Erwerb einer Bestandshalle würde die

notwendigen Kosten für Modernisierungen über einen längeren Zeitraum verteilen. Planungs-

und Baukosten

0300.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 300.0000,00

0300.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 300.0000,00

Kein HH Übertragung 100.000 € - 

Derzeit haben die Gemeindearbeiter die Technik und Materialien auf verschiedene Standorte

(Altimmobilien) im Gemeindebereich verteilt. Ein zentraler Ort würde die Arbeitsprozesse und die

Logistik vereinfachen. Derzeit prüft die Gemeinde sowohl den Neubau auf eigenem Grundstück

als auch den Flächentausch mit einer Bestandshalle. Der Erwerb einer Bestandshalle würde die

notwendigen Kosten für Modernisierungen über einen längeren Zeitraum verteilen. Planungs-

und Baukosten

0300.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 300.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Kein HH Übertragung 100.000 € - 

Derzeit haben die Gemeindearbeiter die Technik und Materialien auf verschiedene Standorte

(Altimmobilien) im Gemeindebereich verteilt. Ein zentraler Ort würde die Arbeitsprozesse und die

Logistik vereinfachen. Derzeit prüft die Gemeinde sowohl den Neubau auf eigenem Grundstück

als auch den Flächentausch mit einer Bestandshalle. Der Erwerb einer Bestandshalle würde die

notwendigen Kosten für Modernisierungen über einen längeren Zeitraum verteilen. Planungs-

und Baukosten

0-300.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 -300.0000,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrale Dienste114

11401

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neubau Halle Gemeindemitarbeiter2018/02Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

12Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrale Dienste114

11401

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ausbau Gemeindezentrum2020/07Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

13Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

Ehemaliger Essenraum der Jugendherberge in Beckerwitz wird zum Gemeindezentrum

ausgebaut.

015.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 15.0000,00

0078570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

015.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 15.0000,00

Ehemaliger Essenraum der Jugendherberge in Beckerwitz wird zum Gemeindezentrum

ausgebaut.

015.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 15.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Ehemaliger Essenraum der Jugendherberge in Beckerwitz wird zum Gemeindezentrum

ausgebaut.

0-15.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 -15.0000,00

74 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrale Dienste114

11401

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Anbau Kita - Erweiterung (Projekt 029)2021/029Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

14Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

015.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 15.0000,00

015.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 15.0000,00

015.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 15.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0-15.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 -15.0000,00

75 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrale Dienste114

11401

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Sanierung der Jugendhergerge2021/03Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

15Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

650.000023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 00+ 0 0 0 0 650.0000,00

650.000068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 00 0 0 0 0 650.0000,00

65 % FöMi Land oder EU

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

2020-Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und Finanzausschuss - Kosten für

Planung und Sanierung

650.0000=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 650.0000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

65 % FöMi Land oder EU

500.000100.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 600.0000,00

500.000100.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 600.0000,00

2020-Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und Finanzausschuss - Kosten für

Planung und Sanierung

500.000100.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 600.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

65 % FöMi Land oder EU

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2020-Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und Finanzausschuss - Kosten für

Planung und Sanierung

150.000-100.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 50.0000,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zentrale Dienste114

11401

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Sanierung Blöcke Groß Walmstorf2021/04Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

16Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

Festlegung vom 15.10.2020 durch FA und Bürgermeister - Kosten für Planung und evt.

Sanierung

50.00020.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 70.0000,00

50.00020.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 70.0000,00

Festlegung vom 15.10.2020 durch FA und Bürgermeister - Kosten für Planung und evt.

Sanierung

50.00020.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 70.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Festlegung vom 15.10.2020 durch FA und Bürgermeister - Kosten für Planung und evt.

Sanierung

-50.000-20.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 -70.0000,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrale Dienste

Zentrale Dienste114

11402

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung
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17Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 00+ 0 0 0 3.029 3.0293.029,79

0068142000 Investitionszuwendungen vom Land 00 0 0 0 3.029 3.0293.029,79

0068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 00 0 0 0 0 00,00

Fördermittelbescheid für Defibrillator

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 5.800 5.8000,00

0068560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge 00 0 0 0 0 00,00

Anschaffung Bagger Straßenbau

0068560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger 00 0 0 0 1.300 1.3000,00

Bankettmähwerk

Zusatzgeräte für neue Maschinenanschaffung

0068560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge 00 0 0 0 0 00,00

Ansatz 30T€

zzgl. 20 T€ für Fahrzeuge für Gemeindearbeiter lt. Festlegung FA vom 04.12.2018

0068560721 Einzahlungen für Energieversorgung 00 0 0 0 0 00,00

Stromerzeuger

0068560722 Einzahlungen für Betriebstechnik 00 0 0 0 0 00,00

0068560728 Einzahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen 00 0 0 0 0 00,00

Kompressor

0068562000 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der

Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro

00 0 0 0 0 00,00

0068570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

Erdbohrer 1800€, Rüttelplatte 4000 €, Astsäge 500 €, Rasenmäher 2000€, Häcksler

Holzschrederer 6000€

0068570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstge 00 0 0 0 0 00,00

Defrifbrilator 3800 € Fördermittelzuwendung
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrale Dienste

Zentrale Dienste114

11402

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0068570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 00 0 0 0 0 00,00

0068570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

Leiter, Stabheckenschere, Schleifbock, Kompressor

0068580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 00 0 0 0 4.500 4.5000,00

Ackerschlepper, Radlader, Rasenmäher Traktor Mietkauf

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 8.829 8.8293.029,79

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

Fördermittelbescheid für Defibrillator

0078142000 Investitionszuwendungen für das Land 00 0 0 0 0 00,00

2.00032.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 059.700- 2.000 1.000 1.000 325.391 363.39126.352,59

030.00078560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge 00 0 0 0 66.116 96.1160,00

Anschaffung Bagger Straßenbau

0078560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger 06.700 0 0 0 130.245 130.2453.090,36

Bankettmähwerk

Zusatzgeräte für neue Maschinenanschaffung

0078560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge 030.000 0 0 0 61.449 61.44917.136,00

Ansatz 30T€

zzgl. 20 T€ für Fahrzeuge für Gemeindearbeiter lt. Festlegung FA vom 04.12.2018

0078560721 Auszahlungen für Energieversorgung 04.000 0 0 0 4.000 4.0000,00

Stromerzeuger

0078560722 Auszahlungen für Betriebstechnik 00 0 0 0 0 00,00

0078560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen 0700 0 0 0 700 7000,00

Kompressor

0078570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 016.300 0 0 0 17.731 17.731740,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrale Dienste

Zentrale Dienste114

11402

Produktgruppe

Produkt
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

Erdbohrer 1800€, Rüttelplatte 4000 €, Astsäge 500 €, Rasenmäher 2000€, Häcksler

Holzschrederer 6000€

0078570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstg 00 0 0 0 3.029 3.0293.029,79

Defrifbrilator 3800 € Fördermittelzuwendung

2.0002.00078570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 02.000 2.000 1.000 1.000 4.745 12.7451.856,46

0078570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 00 0 0 0 14.749 14.749499,98

Leiter, Stabheckenschere, Schleifbock, Kompressor

0078590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 00 0 0 0 22.623 22.6230,00

Ackerschlepper, Radlader, Rasenmäher Traktor Mietkauf

2.00032.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 059.700 2.000 1.000 1.000 325.391 363.39126.352,59

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Fördermittelbescheid für Defibrillator

0- - - - -78142000 Investitionszuwendungen für das Land - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Anschaffung Bagger Straßenbau

0- - - - -78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Bankettmähwerk

Zusatzgeräte für neue Maschinenanschaffung

0- - - - -78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Ansatz 30T€

zzgl. 20 T€ für Fahrzeuge für Gemeindearbeiter lt. Festlegung FA vom 04.12.2018

0- - - - -78560721 Auszahlungen für Energieversorgung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Stromerzeuger
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrale Dienste

Zentrale Dienste114

11402

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0- - - - -78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Kompressor

0- - - - -78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Erdbohrer 1800€, Rüttelplatte 4000 €, Astsäge 500 €, Rasenmäher 2000€, Häcksler

Holzschrederer 6000€

0- - - - -78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstg - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Defrifbrilator 3800 € Fördermittelzuwendung

0- - - - -78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Leiter, Stabheckenschere, Schleifbock, Kompressor

0- - - - -78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Ackerschlepper, Radlader, Rasenmäher Traktor Mietkauf

-2.000-32.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-59.700 -2.000 -1.000 -1.000 -316.561 -354.561-23.322,80
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Zentrale Dienste

Zentrale Dienste114

11402

Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltung1

11

Hauptproduktberei

Produktbereich

Modellvorhaben Digitales Landleben M-V "Smart tau Hus"2020/08Projekt
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

012.00023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 00+ 0 0 0 0 12.0000,00

012.00068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 00 0 0 0 0 12.0000,00

Förderung von max. 2 je Gemeinde a 6.000 €

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

Beschaffung von 5 Displays ( Digitale Schautafeln)

012.000=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 12.0000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

Förderung von max. 2 je Gemeinde a 6.000 €

40.00020.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 60.0000,00

40.00020.00078570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 60.0000,00

Beschaffung von 5 Displays ( Digitale Schautafeln)

40.00020.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 60.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Förderung von max. 2 je Gemeinde a 6.000 €

0- - - - -78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Beschaffung von 5 Displays ( Digitale Schautafeln)

-40.000-8.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 -48.0000,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Feuerwehr

Brandschutz126

12605

Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Zentrale Verwaltung1

12

Hauptproduktberei

Produktbereich
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0025 Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software 00 0 0 0 0 00,00

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068510262 Einzahlungen für Seen und Teiche 00 0 0 0 0 00,00

0068520395 Einzahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 00 0 0 0 0 00,00

Die vier Container sind aufgestellt; Gasanschluss hergestellt; Dach, Heizung, Elektro und Maler

noch nicht fertig bzw. funktionstüchtig.

0068560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 00 0 0 0 0 00,00

Umrüsten des MTW aud ein Kdow, TSF-W auf stand der Technik bringen für die nächsten 10

Jahre (in Eigenleistung) Defekte Halterungen und Transportkisten Tauschen. Eine

Außenbeleuchtung ( Umfeldbeleuchtung ) anbringen. Veraltete Technik wie z.B. Die

Arbeitsscheinwerfer gegen LED Scheinwerfer tauschen. Lose gelagerte Technik mit Original

Halterungen versehen z.B. Korbtrage und Krankentrage, Halterung für Motortrennschleifer.

Halterung für Roll-Schläuche anstatt Schlauchtragekorb. TS- Schlitten begradigen so das die

Pumpe nicht mehr vom Fahrzeug gehoben werden muss.

0068560725 Einzahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes 00 0 0 0 0 00,00

Seilwinde 8,5 t mit Umlenkrolle und 100 m Seil

0068570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

2021- Tragkraftspritze 18.000 €   Stabilisierungsystem Stab Fast Alu 3000,00 €,

Rettungsdeckenset 600,00 €, Rettungsscheibe Motorflex 800,00 €, Überlebensanzug Eisrettung

und Boot 4000,00 €,  Gemeindetraktor BOS fähig machen 2000,00 €  

2022 2 Sirenen je 30.000 €  1 EX geschütztes Funkgerät mit Zubehör 2500,00 €, Nebelgerät 

1000,00 €, Atemschutzgeräte nach Stand der Technik 4 Stück + Zubehör 10.000,00 € 

(Beschaffung Dienst u. Schutzkleidung 18.000 € kein Ansatz in 2020 da nicht FA vom

04.12.2018 beschlossen, Rücksprache mit dem Bürgermeister)

0068570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

Tablet

0068570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 00 0 0 0 0 00,00
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Hilfsfeld

Feuerwehr

Brandschutz126

12605

Produktgruppe
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 00 0 0 0 0 00,00

40.00022.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 020.500- 0 0 0 96.907 158.9072.740,76

0078510262 Auszahlungen für Seen und Teiche 00 0 0 0 6.304 6.3040,00

0078522395 Auszahlungen für Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 00 0 0 0 0 00,00

Die vier Container sind aufgestellt; Gasanschluss hergestellt; Dach, Heizung, Elektro und Maler

noch nicht fertig bzw. funktionstüchtig.

0078560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 07.000 0 0 0 7.000 7.0000,00

Umrüsten des MTW aud ein Kdow, TSF-W auf stand der Technik bringen für die nächsten 10

Jahre (in Eigenleistung) Defekte Halterungen und Transportkisten Tauschen. Eine

Außenbeleuchtung ( Umfeldbeleuchtung ) anbringen. Veraltete Technik wie z.B. Die

Arbeitsscheinwerfer gegen LED Scheinwerfer tauschen. Lose gelagerte Technik mit Original

Halterungen versehen z.B. Korbtrage und Krankentrage, Halterung für Motortrennschleifer.

Halterung für Roll-Schläuche anstatt Schlauchtragekorb. TS- Schlitten begradigen so das die

Pumpe nicht mehr vom Fahrzeug gehoben werden muss.

0078560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes 00 0 0 0 2.628 2.6280,00

Seilwinde 8,5 t mit Umlenkrolle und 100 m Seil

40.00022.00078570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 013.500 0 0 0 46.758 108.7580,00

2021- Tragkraftspritze 18.000 €   Stabilisierungsystem Stab Fast Alu 3000,00 €,

Rettungsdeckenset 600,00 €, Rettungsscheibe Motorflex 800,00 €, Überlebensanzug Eisrettung

und Boot 4000,00 €,  Gemeindetraktor BOS fähig machen 2000,00 €  

2022 2 Sirenen je 30.000 €  1 EX geschütztes Funkgerät mit Zubehör 2500,00 €, Nebelgerät 

1000,00 €, Atemschutzgeräte nach Stand der Technik 4 Stück + Zubehör 10.000,00 € 

(Beschaffung Dienst u. Schutzkleidung 18.000 € kein Ansatz in 2020 da nicht FA vom

04.12.2018 beschlossen, Rücksprache mit dem Bürgermeister)

0078570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 00 0 0 0 1.003 1.0031.003,96

Tablet

0078570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 00 0 0 0 33.212 33.2121.736,80 40.00022.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 020.500 0 0 0 96.907 158.9072.740,76

84 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Feuerwehr

Brandschutz126

12605

Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Zentrale Verwaltung1

12

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

24Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78522395 Auszahlungen für Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Die vier Container sind aufgestellt; Gasanschluss hergestellt; Dach, Heizung, Elektro und Maler

noch nicht fertig bzw. funktionstüchtig.

0- - - - -78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Umrüsten des MTW aud ein Kdow, TSF-W auf stand der Technik bringen für die nächsten 10

Jahre (in Eigenleistung) Defekte Halterungen und Transportkisten Tauschen. Eine

Außenbeleuchtung ( Umfeldbeleuchtung ) anbringen. Veraltete Technik wie z.B. Die

Arbeitsscheinwerfer gegen LED Scheinwerfer tauschen. Lose gelagerte Technik mit Original

Halterungen versehen z.B. Korbtrage und Krankentrage, Halterung für Motortrennschleifer.

Halterung für Roll-Schläuche anstatt Schlauchtragekorb. TS- Schlitten begradigen so das die

Pumpe nicht mehr vom Fahrzeug gehoben werden muss.

0- - - - -78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Seilwinde 8,5 t mit Umlenkrolle und 100 m Seil

0- - - - -78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2021- Tragkraftspritze 18.000 €   Stabilisierungsystem Stab Fast Alu 3000,00 €,

Rettungsdeckenset 600,00 €, Rettungsscheibe Motorflex 800,00 €, Überlebensanzug Eisrettung

und Boot 4000,00 €,  Gemeindetraktor BOS fähig machen 2000,00 €  

2022 2 Sirenen je 30.000 €  1 EX geschütztes Funkgerät mit Zubehör 2500,00 €, Nebelgerät 

1000,00 €, Atemschutzgeräte nach Stand der Technik 4 Stück + Zubehör 10.000,00 € 

(Beschaffung Dienst u. Schutzkleidung 18.000 € kein Ansatz in 2020 da nicht FA vom

04.12.2018 beschlossen, Rücksprache mit dem Bürgermeister)

0- - - - -78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Tablet

0- - - - -78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - - -40.000-22.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-20.500 0 0 0 -96.907 -158.907-2.740,76

85 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Feuerwehr

Brandschutz126

12605

Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Zentrale Verwaltung1

12

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

25Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Feuerwehr

Brandschutz126

12605

Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Zentrale Verwaltung1

12

Hauptproduktberei

Produktbereich

Container Jugendfeuerwehr028Projekt
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068520395 Einzahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 00 0 0 0 0 00,00

Die vier Container sind aufgestellt; Gasanschluss hergestellt; Dach, Heizung, Elektro und Maler

noch nicht fertig bzw. funktionstüchtig.

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 47.311 47.31111.698,64

0078522395 Auszahlungen für Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 00 0 0 0 20.113 20.1130,00

Die vier Container sind aufgestellt; Gasanschluss hergestellt; Dach, Heizung, Elektro und Maler

noch nicht fertig bzw. funktionstüchtig.

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 27.198 27.19811.698,64

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 47.311 47.31111.698,64

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78522395 Auszahlungen für Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Die vier Container sind aufgestellt; Gasanschluss hergestellt; Dach, Heizung, Elektro und Maler

noch nicht fertig bzw. funktionstüchtig.

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 -47.311 -47.311-11.698,64

87 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Feuerwehr

Brandschutz126

12605

Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Zentrale Verwaltung1

12

Hauptproduktberei

Produktbereich

TLF 40002019/009Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

27Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

240.000023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 00+ 0 0 0 0 240.0000,00

240.000068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 00 0 0 0 0 240.0000,00

1/3 Förderung Land

1/3 Förderung Landkreis

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 00 0 0 0 0 00,00

ERM 355.686,25 €

ERM FöMI 240.000 €

240.0000=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 240.0000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

1/3 Förderung Land

1/3 Förderung Landkreis

420.000033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 4.313 424.3134.313,75

420.000078560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 00 0 0 0 4.313 424.3134.313,75

ERM 355.686,25 €

ERM FöMI 240.000 €

420.0000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 4.313 424.3134.313,75

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

1/3 Förderung Land

1/3 Förderung Landkreis

0- - - - -78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

ERM 355.686,25 €

ERM FöMI 240.000 €

-180.0000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 -4.313 -184.313-4.313,75

88 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Feuerwehr

Brandschutz126

12605

Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Zentrale Verwaltung1

12

Hauptproduktberei

Produktbereich

TLF 40002019/009Projekt
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Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-
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Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Feuerwehr

Brandschutz126

12605

Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung

Zentrale Verwaltung1

12

Hauptproduktberei

Produktbereich

Sicherstellung Löschwasserversorgung lt Brandschutzbedarfsplan (Zisternen)2021/02Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

lt. Brandschutzbedarfsplanung fehlen 6 Zisternen in der Gemeinde Hohenkirchen, Pro Zisterne

sind 50.000 € veranschlagt

2021- 3 Zisternen=150.000 €

2022- 3 Zisternen=150.000 €

lt. Telko v. 20.11.2020: 32.000 € pro Zisterne; Änderung aus 100T€ sowie Zisterne Alt Jassewitz

(2018/01) ist hier mit inkludiert

100.000100.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 200.0000,00

100.000100.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 200.0000,00

lt. Brandschutzbedarfsplanung fehlen 6 Zisternen in der Gemeinde Hohenkirchen, Pro Zisterne

sind 50.000 € veranschlagt

2021- 3 Zisternen=150.000 €

2022- 3 Zisternen=150.000 €

lt. Telko v. 20.11.2020: 32.000 € pro Zisterne; Änderung aus 100T€ sowie Zisterne Alt Jassewitz

(2018/01) ist hier mit inkludiert

100.000100.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 200.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

lt. Brandschutzbedarfsplanung fehlen 6 Zisternen in der Gemeinde Hohenkirchen, Pro Zisterne

sind 50.000 € veranschlagt

2021- 3 Zisternen=150.000 €

2022- 3 Zisternen=150.000 €

lt. Telko v. 20.11.2020: 32.000 € pro Zisterne; Änderung aus 100T€ sowie Zisterne Alt Jassewitz

(2018/01) ist hier mit inkludiert

-100.000-100.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 -200.0000,00

90 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Öffentliche Spielplätze u.ä.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit366

36601

Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Soziales und Jugend3

36

Hauptproduktberei

Produktbereich

Spielgeräte- Spielplatz Groß Walmstorf018Projekt
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 025.000+ 0 0 0 25.000 25.0000,00

0068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 025.000 0 0 0 25.000 25.0000,00

50% Förderung möglich

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 00 0 0 0 0 00,00

lt. Beschluss SA/ Umverlegung Spielplatz

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 025.000 0 0 0 25.000 25.0000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

50% Förderung möglich

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 2.908 2.9080,00

0078560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 00 0 0 0 2.908 2.9080,00

lt. Beschluss SA/ Umverlegung Spielplatz

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 2.908 2.9080,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

50% Förderung möglich

0- - - - -78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

lt. Beschluss SA/ Umverlegung Spielplatz

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 025.000 0 0 0 22.091 22.0910,00

91 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Öffentliche Spielplätze u.ä.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit366

36601

Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Soziales und Jugend3

36

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neugestaltung Spielplatz Beckerwitz032Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

31Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 00 0 0 0 0 00,00

50% Förderung möglich 

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 00 0 0 0 0 00,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 020.000- 0 0 0 20.000 20.0000,00

0078100000 Investitionszuwendungen 020.000 0 0 0 20.000 20.0000,00

50% Förderung möglich 

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 037.000- 0 0 0 37.000 37.0000,00

0078560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen 037.000 0 0 0 37.000 37.0000,00

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 057.000 0 0 0 57.000 57.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

50% Förderung möglich 

0- - - - -78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-57.000 0 0 0 -57.000 -57.0000,00

92 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Jugendarbeit, Jugendclub

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit366

36602

Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Soziales und Jugend3

36

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

Handy & Drucker

0068570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 00 0 0 0 0 00,00

Ersatzbeschaffung Handwerkzeug

0068570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

Anschaffung einer gemeindeeigenen Hüpfburg; Angebote liegen den Sozialausschussmitgliedern

vor (max. 2.500€) Ersatzbeschaffung Werkzeuge 500€  

7003.20033 Auszahlungen für Sachanlagen 02.500- 0 0 0 4.633 8.5330,00

0078570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 00 0 0 0 1.924 1.9240,00

Handy & Drucker

20020078570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 00 0 0 0 0 4000,00

Ersatzbeschaffung Handwerkzeug

5003.00078570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 02.500 0 0 0 2.708 6.2080,00

Anschaffung einer gemeindeeigenen Hüpfburg; Angebote liegen den Sozialausschussmitgliedern

vor (max. 2.500€) Ersatzbeschaffung Werkzeuge 500€  

7003.200=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 02.500 0 0 0 4.633 8.5330,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Handy & Drucker

0- - - - -78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Ersatzbeschaffung Handwerkzeug

0- - - - -78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Anschaffung einer gemeindeeigenen Hüpfburg; Angebote liegen den Sozialausschussmitgliedern

vor (max. 2.500€) Ersatzbeschaffung Werkzeuge 500€  
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Jugendarbeit, Jugendclub

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit366

36602

Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Soziales und Jugend3

36

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

33Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

-700-3.200=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-2.500 0 0 0 -4.633 -8.5330,00

94 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

34Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0024 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 00+ 0 0 0 0 00,00

0068260000 Anzahlungen für Beiträge 00 0 0 0 0 00,00

Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8a Abs. 7

KAG MV. lt. Bescheid v.26.06.2020

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068530482 Einzahlungen für Straßen 00 0 0 0 0 00,00

0068570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

31.30031.30032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 62.6000,00

31.30031.30078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 62.6000,00

Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8a Abs. 7

KAG MV. lt. Bescheid v.26.06.2020

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 21.692 21.69218.419,72

0078532482 Auszahlungen für Straßen 00 0 0 0 18.419 18.41918.419,72

0078570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 00 0 0 0 3.272 3.2720,00

31.30031.300=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 21.692 84.29218.419,72

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8a Abs. 7

KAG MV. lt. Bescheid v.26.06.2020

0- - - - -78532482 Auszahlungen für Straßen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

-31.300-31.300=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 -21.692 -84.292-18.419,72

95 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ausbaubeiträge Regenwasserkanal Niendorf001Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0024 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 00+ 0 0 0 2.025 2.025300,00

0068260000 Anzahlungen für Beiträge 00 0 0 0 2.025 2.025300,00

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 2.025 2.025300,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 2.025 2.025300,00

96 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Straßenneubau Schulzenhufe Beckerwitz004Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0024 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 00+ 0 0 0 50.124 50.1241.600,00

0068260000 Anzahlungen für Beiträge 00 0 0 0 50.124 50.1241.600,00

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 50.124 50.1241.600,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 2.084 2.0840,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 2.084 2.0840,00

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 2.084 2.0840,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 48.040 48.0401.600,00

97 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neugestaltung Vorplatz KITA/LO2033Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 00+ 0 0 0 335.759 335.759100.000,00

0068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 00 0 0 0 335.759 335.759100.000,00

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

Straße,Wege und Beleuchtung, Stellplätze

Die Zuwegung zum neuen Kitastandort befindet sich in einem nicht mehr verkehrssicheren

Zustand. Die bestehende Straße ist knapp 3 m breit und hat einen überfahrbaren Plattengehweg

von etwa 90 cm. Die einfach asphaltierte Straße hat viele Hohlstellen und Defekte. Eine

Entwässerung ist nicht gegeben. Die Platten des Gehweges sind verkantet. Begegnungsverkehr

ist bei der gegebenen Straßenbreite nicht möglich.  Ein sicheres Radfahren und der

Fußgängerverkehr mit den zahlreichen Kindern ist nicht sichergestellt. Die notwendigen

Stellplätze sowie die barrierefreie Zuwegung zur Kita und zum angrenzenden öffentlichen

Spielplatz werden mit der Maßnahme sichergestellt. Zufahrt, Aufstellfläche und Wendeplatz für

das Entsorgungsfahrzeug sowie die Feuerwehr sind derzeit nur provisorisch hergestellt. Durch

die Maßnahme wird das Regenwasser der Straße und der angrenzenden Bebauung kontrolliert

aufgefangen und wegen der Lage im Trinkwasserschutzzone aufbereitet abgeleitet. Die

Dringlichkeit der Maßnahme wird auch durch den vorzeitigen Maßnahmebeginn der

Fördermaßnahme bestätigt.

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 335.759 335.759100.000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 660.112 660.112238.994,15

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 660.112 660.112238.994,15

Straße,Wege und Beleuchtung, Stellplätze

Die Zuwegung zum neuen Kitastandort befindet sich in einem nicht mehr verkehrssicheren

Zustand. Die bestehende Straße ist knapp 3 m breit und hat einen überfahrbaren Plattengehweg

von etwa 90 cm. Die einfach asphaltierte Straße hat viele Hohlstellen und Defekte. Eine

Entwässerung ist nicht gegeben. Die Platten des Gehweges sind verkantet. Begegnungsverkehr

ist bei der gegebenen Straßenbreite nicht möglich.  Ein sicheres Radfahren und der

Fußgängerverkehr mit den zahlreichen Kindern ist nicht sichergestellt. Die notwendigen

Stellplätze sowie die barrierefreie Zuwegung zur Kita und zum angrenzend

98 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neugestaltung Vorplatz KITA/LO2033Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

38Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

en öffentlichen Spielplatz werden mit der Maßnahme sichergestellt. Zufahrt, Aufstellfläche und

Wendeplatz für das Entsorgungsfahrzeug sowie die Feuerwehr sind derzeit nur provisorisch

hergestellt. Durch die Maßnahme wird das Regenwasser der Straße und der angrenzenden

Bebauung kontrolliert aufgefangen und wegen der Lage im Trinkwasserschutzzone aufbereitet

abgeleitet. Die Dringlichkeit der Maßnahme wird auch durch den vorzeitigen Maßnahmebeginn

der Fördermaßnahme bestätigt.

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 660.112 660.112238.994,15

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Straße,Wege und Beleuchtung, Stellplätze

Die Zuwegung zum neuen Kitastandort befindet sich in einem nicht mehr verkehrssicheren

Zustand. Die bestehende Straße ist knapp 3 m breit und hat einen überfahrbaren Plattengehweg

von etwa 90 cm. Die einfach asphaltierte Straße hat viele Hohlstellen und Defekte. Eine

Entwässerung ist nicht gegeben. Die Platten des Gehweges sind verkantet. Begegnungsverkehr

ist bei der gegebenen Straßenbreite nicht möglich.  Ein sicheres Radfahren und der

Fußgängerverkehr mit den zahlreichen Kindern ist nicht sichergestellt. Die notwendigen

Stellplätze sowie die barrierefreie Zuwegung zur Kita und zum angrenzenden öffentlichen

Spielplatz werden mit der Maßnahme sichergestellt. Zufahrt, Aufstellfläche und Wendeplatz für

das Entsorgungsfahrzeug sowie die Feuerwehr sind derzeit nur provisorisch hergestellt. Durch

die Maßnahme wird das Regenwasser der Straße und der angrenzenden Bebauung kontrolliert

aufgefangen und wegen der Lage im Trinkwasserschutzzone aufbereitet abgeleitet. Die

Dringlichkeit der Maßnahme wird auch durch den vorzeitigen Maßnahmebeginn der

Fördermaßnahme bestätigt.

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 -324.352 -324.352-138.994,15
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221.000023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 00+ 0 0 0 0 221.0000,00

221.000068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 00 0 0 0 0 221.0000,00

2020 FöMi Antrag noch nicht gestellt,

mögliche Förderung 65%

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

2020- Die Massnahme dient der Neuordnung und Neugestaltung des wichtigen und stark

frequentierten Anschlusses an die L01. Die Zuwegung ist für den vorhandenen Fahrzeugverkehr

zu schmal und nicht ausreichen ausgebaut. Sichtdreiecke zur Hauptstraße und eine

Verzögerungsspur in der Kurve sind nicht gegeben. Eine Fussgängerführung ist nicht vorhanden.

Es besteht Hochwassergefahr vom Binnenland und der Ostsee. Die vorhandenen Vorflut in die

Ostsee ist versandet und die vorgelagerten Anlagen müssen nachgerüstet werden (WBV,

Gewässer II. Ordnung). Der Zweckverband Wismar unterhält ein Abwasserpumpwerk für die

vorhandenen genutzten Anlagen.  Die Nutzung des Strandbereiches muss geregelt werden.

Neugestaltung Strandzugänge und barrierefreie Zugang ermöglichen einschl. Stellplätze und

Anbindung Bushaltestellen (ÖPNV). Aufwertung und Vorbereitung der angrenzenden

ungenutzten Flächen (Vorbereitung zur Verpachtung für touristische Angebote).  Maßnahmen

dienen dem Erhalt und Ausbau Strandgebühr. Aufgrund der vielen Beteiligten umfangreiche

Vorplanung erforderlich 2017-2019 Planungskosten  FöMi Antrag 2019 Bauzeit 2020 mögliche

Förderung ca. 65%

221.0000=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 221.0000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

2020 FöMi Antrag noch nicht gestellt,

mögliche Förderung 65%

300.00040.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 3.019 343.0190,00

300.00040.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 3.019 343.0190,00

2020- Die Massnahme dient der Neuordnung und Neugestaltung des wichtigen und stark

frequentierten Anschlusses an die L01. Die Zuwegung ist für den vorhandenen Fahrzeugverkehr

zu schmal und nicht ausreichen ausgebaut. Sichtdreiecke zur Hauptstraße 
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und eine Verzögerungsspur in der Kurve sind nicht gegeben. Eine Fussgängerführung ist nicht

vorhanden. Es besteht Hochwassergefahr vom Binnenland und der Ostsee. Die vorhandenen

Vorflut in die Ostsee ist versandet und die vorgelagerten Anlagen müssen nachgerüstet werden

(WBV, Gewässer II. Ordnung). Der Zweckverband Wismar unterhält ein Abwasserpumpwerk für

die vorhandenen genutzten Anlagen.  Die Nutzung des Strandbereiches muss geregelt werden.

Neugestaltung Strandzugänge und barrierefreie Zugang ermöglichen einschl. Stellplätze und

Anbindung Bushaltestellen (ÖPNV). Aufwertung und Vorbereitung der angrenzenden

ungenutzten Flächen (Vorbereitung zur Verpachtung für touristische Angebote).  Maßnahmen

dienen dem Erhalt und Ausbau Strandgebühr. Aufgrund der vielen Beteiligten umfangreiche

Vorplanung erforderlich 2017-2019 Planungskosten  FöMi Antrag 2019 Bauzeit 2020 mögliche

Förderung ca. 65%

300.00040.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 3.019 343.0190,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2020 FöMi Antrag noch nicht gestellt,

mögliche Förderung 65%

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2020- Die Massnahme dient der Neuordnung und Neugestaltung des wichtigen und stark

frequentierten Anschlusses an die L01. Die Zuwegung ist für den vorhandenen Fahrzeugverkehr

zu schmal und nicht ausreichen ausgebaut. Sichtdreiecke zur Hauptstraße und eine

Verzögerungsspur in der Kurve sind nicht gegeben. Eine Fussgängerführung ist nicht vorhanden.

Es besteht Hochwassergefahr vom Binnenland und der Ostsee. Die vorhandenen Vorflut in die

Ostsee ist versandet und die vorgelagerten Anlagen müssen nachgerüstet werden (WBV,

Gewässer II. Ordnung). Der Zweckverband Wismar unterhält ein Abwasserpumpwerk für die

vorhandenen genutzten Anlagen.  Die Nutzung des Strandbereiches muss geregelt werden.

Neugestaltung Strandzugänge und barrierefreie Zugang ermöglichen einschl. Stellplätze und

Anbindung Bushaltestellen (ÖPNV). Aufwertung und Vorbereitung der angrenzenden

ungenutzten Flächen (Vorbereitung zur Verpachtung für touristische Angebote).  Maßnahmen

dienen dem Erhalt und Ausbau Strandgebühr. Aufgrund der vielen Beteiligten umfangreiche

Vorplanung erforderlich 2017-2019 Planungskosten  FöMi Antrag 2019 Bauzeit 2020 mögliche

Förderung ca. 65%
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-79.000-40.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 -3.019 -122.0190,00
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0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

2017-2019 Planungskosten Umfang der Bauleistung

Die vorhandenen kurvenreiche Anbindung von der L01 nach Manderow ist für den vorhanden

Fahrzeugverkehr (Busverkehr, Schülerbeförderung, landwirtschaftlicher Verkehr) zu schmal

ausgebaut. Kurvenradien sehr steil. Ausweichmöglichkeiten nicht gegeben. Die Straßenränder

sind bereits abgängig und es befinden sich zahlreiche Fehlstellen im Asphaltbelag. Ebenfalls ist

mindestens ein Durchlasse defekt. Die Straße überströmt großflächig bereits bei geringen

Niederschlagsereignissen. Im Winter entstehen große Eisflächen; Verkehrssicherheit des

gesamten Abschnittes (ca. 1.300 m) ist auf absehbare Zeit gefährdet. Es sollen vorab

Alternativrouten bzw. ggf. nur einer Anbindung an die L01 Jassewitz/Manderow untersucht

werden.

30.000033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 30.0000,00

30.000078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 30.0000,00

2017-2019 Planungskosten Umfang der Bauleistung

Die vorhandenen kurvenreiche Anbindung von der L01 nach Manderow ist für den vorhanden

Fahrzeugverkehr (Busverkehr, Schülerbeförderung, landwirtschaftlicher Verkehr) zu schmal

ausgebaut. Kurvenradien sehr steil. Ausweichmöglichkeiten nicht gegeben. Die Straßenränder

sind bereits abgängig und es befinden sich zahlreiche Fehlstellen im Asphaltbelag. Ebenfalls ist

mindestens ein Durchlasse defekt. Die Straße überströmt großflächig bereits bei geringen

Niederschlagsereignissen. Im Winter entstehen große Eisflächen; Verkehrssicherheit des

gesamten Abschnittes (ca. 1.300 m) ist auf absehbare Zeit gefährdet. Es sollen vorab

Alternativrouten bzw. ggf. nur einer Anbindung an die L01 Jassewitz/Manderow untersucht

werden.

30.0000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 30.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2017-2019 Planungskosten Umfang der Bauleistung

Die vorhandenen kurvenreiche Anbindung von der L01 nach Manderow ist für den vorhanden

Fahrzeugverkehr (Busverkehr, Schülerbeförderung, landwirtschaftlicher Verkehr) 
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zu schmal ausgebaut. Kurvenradien sehr steil. Ausweichmöglichkeiten nicht gegeben. Die

Straßenränder sind bereits abgängig und es befinden sich zahlreiche Fehlstellen im

Asphaltbelag. Ebenfalls ist mindestens ein Durchlasse defekt. Die Straße überströmt großflächig

bereits bei geringen Niederschlagsereignissen. Im Winter entstehen große Eisflächen;

Verkehrssicherheit des gesamten Abschnittes (ca. 1.300 m) ist auf absehbare Zeit gefährdet. Es

sollen vorab Alternativrouten bzw. ggf. nur einer Anbindung an die L01 Jassewitz/Manderow

untersucht werden.

-30.0000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 -30.0000,00
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0787.00023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 00+ 0 0 0 0 787.0000,00

0787.00068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 00 0 0 0 0 787.0000,00

2019- Die gesamte Ortslage Niendorf einschl. der angeschlossenen Straßen und Wege (ca.

1.400m) sollen in einem Zusammenhang vom Strand bis zum Abzweig hinter dem

landwirtschaftlichen Betrieb beplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende

Wegebeziehung für Rad- und Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich

des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die fehlende Befestigung der

gemeindeeigenen Straßen sowie die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen.  Ziel ist eine

nachhaltige Erneuerung und ggf. Möglichkeiten für weitere Bauflächen zu ermöglichen.

Verkehrssicherheit ist für die vielen Saisonbesucher und Einheimische nicht gegeben. Das

B-Plan Gebiet Meerleben mit neuer Bushaltestelle (Wohlenhagener Weg) und die Straße an der

Vosskaul haben keine sichere Anbindung an die K12, die durch den Ort führt. Durch die

überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben. Ebenso die Erreichbarkeit des

Ostseestrandes ist barrierefrei nicht möglich. Im Kreuzungspunkt Strand treffen sowohl die

zahlreichen Rad- und Fussgänger und die Teilnehmer des motorisierten Verkehrs ungeregelt

aufeinander. Hier soll mit den Beteiligten LK, SBA und Gemeinde eine Lösung erarbeitet werden.

Die Bereiche zwischen Strand und jetzigem Ortseingang (ca. 450 m) und Ortsausgang bis zum

landwirtschaftlichen Weg (ca. 250 m) sollen als Radweg ausgebaut werden. Damit wäre ein

weiterverzweigender Lückenschluss ins Inland hergestellt. Dafür (450 + 250 m) ist eine

Fördervormerkung bei der Landesregierung beantragt. Planungskosten 2018 zur Beantragung

Fördermittel 2018 (Radwege) und 2019 (ILERL)

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

Die gesamte Ortslage Niendorf einschl. der angeschlossenen Straßen und Wege (ca. 1.400m)

sollen in einem Zusammenhang vom Strand bis zum Abzweig hinter dem landwirtschaftlichen

Betrieb beplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und

Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate

und veraltete Beleuchtungsanlage, die fehlende Befestigung der gemeindeeigenen Straßen

sowie die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen.  Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung

und ggf. Möglichkeiten für weitere Bauflächen zu ermöglichen. Verkehrssicherheit ist für die

vielen Saisonbesucher und Einheimische nicht gegeben. Das B-Plan Gebiet Meerleben mit

neuer Bushaltestelle (W
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ohlenhagener Weg) und die Straße an der Vosskaul haben keine sichere Anbindung an die K12,

die durch den Ort führt. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.

Ebenso die Erreichbarkeit des Ostseestrandes ist barrierefrei nicht möglich. Im Kreuzungspunkt

Strand treffen sowohl die zahlreichen Rad- und Fussgänger und die Teilnehmer des

motorisierten Verkehrs ungeregelt aufeinander. Hier soll mit den Beteiligten LK, SBA und

Gemeinde eine Lösung erarbeitet werden. Die Bereiche zwischen Strand und jetzigem

Ortseingang (ca. 450 m) und Ortsausgang bis zum landwirtschaftlichen Weg (ca. 250 m) sollen

als Radweg ausgebaut werden. Damit wäre ein weiterverzweigender Lückenschluss ins Inland

hergestellt. Dafür (450 + 250 m) ist eine Fördervormerkung bei der Landesregierung beantragt.

Planungskosten 2018 zur Beantragung Fördermittel 2018 (Radwege) und 2019 (ILERL)

0787.000=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 787.0000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

2019- Die gesamte Ortslage Niendorf einschl. der angeschlossenen Straßen und Wege (ca.

1.400m) sollen in einem Zusammenhang vom Strand bis zum Abzweig hinter dem

landwirtschaftlichen Betrieb beplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende

Wegebeziehung für Rad- und Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich

des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die fehlende Befestigung der

gemeindeeigenen Straßen sowie die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen.  Ziel ist eine

nachhaltige Erneuerung und ggf. Möglichkeiten für weitere Bauflächen zu ermöglichen.

Verkehrssicherheit ist für die vielen Saisonbesucher und Einheimische nicht gegeben. Das

B-Plan Gebiet Meerleben mit neuer Bushaltestelle (Wohlenhagener Weg) und die Straße an der

Vosskaul haben keine sichere Anbindung an die K12, die durch den Ort führt. Durch die

überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben. Ebenso die Erreichbarkeit des

Ostseestrandes ist barrierefrei nicht möglich. Im Kreuzungspunkt Strand treffen sowohl die

zahlreichen Rad- und Fussgänger und die Teilnehmer des motorisierten Verkehrs ungeregelt

aufeinander. Hier soll mit den Beteiligten LK, SBA und Gemeinde eine Lösung erarbeitet werden.

Die Bereiche zwischen Strand und jetzigem Ortseingang (ca. 450 m) und Ortsausgang bis zum

landwirtschaftlichen Weg (ca. 250 m) sollen als Radweg ausgebaut werden. Damit wäre ein

weiterverzweigender Lückenschluss ins Inland hergestellt. Dafür (450 + 250 m) ist eine

Fördervormerkung bei der Landesregierung beantragt. Planungskosten 2018 zur Beantragung

Fördermittel 2018 (Radwege) und 2019 (ILERL)
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0660.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 0510.000- 0 0 0 512.975 1.172.9750,00

0660.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 0510.000 0 0 0 512.975 1.172.9750,00

Die gesamte Ortslage Niendorf einschl. der angeschlossenen Straßen und Wege (ca. 1.400m)

sollen in einem Zusammenhang vom Strand bis zum Abzweig hinter dem landwirtschaftlichen

Betrieb beplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und

Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate

und veraltete Beleuchtungsanlage, die fehlende Befestigung der gemeindeeigenen Straßen

sowie die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen.  Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung

und ggf. Möglichkeiten für weitere Bauflächen zu ermöglichen. Verkehrssicherheit ist für die

vielen Saisonbesucher und Einheimische nicht gegeben. Das B-Plan Gebiet Meerleben mit

neuer Bushaltestelle (Wohlenhagener Weg) und die Straße an der Vosskaul haben keine sichere

Anbindung an die K12, die durch den Ort führt. Durch die überhohen Straßenborde ist die

Barrierefreiheit nicht gegeben. Ebenso die Erreichbarkeit des Ostseestrandes ist barrierefrei nicht

möglich. Im Kreuzungspunkt Strand treffen sowohl die zahlreichen Rad- und Fussgänger und die

Teilnehmer des motorisierten Verkehrs ungeregelt aufeinander. Hier soll mit den Beteiligten LK,

SBA und Gemeinde eine Lösung erarbeitet werden. Die Bereiche zwischen Strand und jetzigem

Ortseingang (ca. 450 m) und Ortsausgang bis zum landwirtschaftlichen Weg (ca. 250 m) sollen

als Radweg ausgebaut werden. Damit wäre ein weiterverzweigender Lückenschluss ins Inland

hergestellt. Dafür (450 + 250 m) ist eine Fördervormerkung bei der Landesregierung beantragt.

Planungskosten 2018 zur Beantragung Fördermittel 2018 (Radwege) und 2019 (ILERL)

0660.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0510.000 0 0 0 512.975 1.172.9750,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2019- Die gesamte Ortslage Niendorf einschl. der angeschlossenen Straßen und Wege (ca.

1.400m) sollen in einem Zusammenhang vom Strand bis zum Abzweig hinter dem

landwirtschaftlichen Betrieb beplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende

Wegebeziehung für Rad- und Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich

des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die fehlende Befestigung der

gemeindeeigenen Straßen sowie die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen.  Ziel ist eine

nachhaltige Erneuerung und ggf. Möglichkeiten für wei
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tere Bauflächen zu ermöglichen. Verkehrssicherheit ist für die vielen Saisonbesucher und

Einheimische nicht gegeben. Das B-Plan Gebiet Meerleben mit neuer Bushaltestelle

(Wohlenhagener Weg) und die Straße an der Vosskaul haben keine sichere Anbindung an die

K12, die durch den Ort führt. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht

gegeben. Ebenso die Erreichbarkeit des Ostseestrandes ist barrierefrei nicht möglich. Im

Kreuzungspunkt Strand treffen sowohl die zahlreichen Rad- und Fussgänger und die Teilnehmer

des motorisierten Verkehrs ungeregelt aufeinander. Hier soll mit den Beteiligten LK, SBA und

Gemeinde eine Lösung erarbeitet werden. Die Bereiche zwischen Strand und jetzigem

Ortseingang (ca. 450 m) und Ortsausgang bis zum landwirtschaftlichen Weg (ca. 250 m) sollen

als Radweg ausgebaut werden. Damit wäre ein weiterverzweigender Lückenschluss ins Inland

hergestellt. Dafür (450 + 250 m) ist eine Fördervormerkung bei der Landesregierung beantragt.

Planungskosten 2018 zur Beantragung Fördermittel 2018 (Radwege) und 2019 (ILERL)

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Die gesamte Ortslage Niendorf einschl. der angeschlossenen Straßen und Wege (ca. 1.400m)

sollen in einem Zusammenhang vom Strand bis zum Abzweig hinter dem landwirtschaftlichen

Betrieb beplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und

Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate

und veraltete Beleuchtungsanlage, die fehlende Befestigung der gemeindeeigenen Straßen

sowie die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen.  Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung

und ggf. Möglichkeiten für weitere Bauflächen zu ermöglichen. Verkehrssicherheit ist für die

vielen Saisonbesucher und Einheimische nicht gegeben. Das B-Plan Gebiet Meerleben mit

neuer Bushaltestelle (Wohlenhagener Weg) und die Straße an der Vosskaul haben keine sichere

Anbindung an die K12, die durch den Ort führt. Durch die überhohen Straßenborde ist die

Barrierefreiheit nicht gegeben. Ebenso die Erreichbarkeit des Ostseestrandes ist barrierefrei nicht

möglich. Im Kreuzungspunkt Strand treffen sowohl die zahlreichen Rad- und Fussgänger und die

Teilnehmer des motorisierten Verkehrs ungeregelt aufeinander. Hier soll mit den Beteiligten LK,

SBA und Gemeinde eine Lösung erarbeitet werden. Die Bereiche zwischen Strand und jetzigem

Ortseingang (ca. 450 m) und Ortsausgang bis zum landwirtschaftlichen Weg (ca. 250 m) sollen

als Radweg ausgebaut werden. Damit wäre ein weiterverzweigender Lückenschluss ins Inland

hergestellt. Dafür (450 + 250 m) ist eine Fördervormerkung bei der Landesregierung beantragt.

Planungskosten 2018 zur Beantragung Fördermittel 2018 (Radwege) und 2019 (ILERL)
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0127.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-510.000 0 0 0 -512.975 -385.9750,00
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0137.50023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0137.500+ 0 0 0 137.500 275.0000,00

0137.50068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 0137.500 0 0 0 137.500 275.0000,00

Auftragstelllung für 2019 -  65 %

Der ca. 700 m lange unbefestigte Weg beginnt in Wohlenhagen und endet an der

Gemeindegrenze Richtung Bössow. Bis Wohlenhagen ist der Weg asphaltiert und hinter der

Gemeindegrenze schließt eine Betonspurbahn Richtung Thorstorf und Bössow an. Für

Einheimische und Touristen eine abwechslungsreicher und kurzer Weg von und zur Ostsee

durch typisch mecklenburgische Landschaft mit Landwirtschaft. Durch die Höhen und Tiefen ist

der Weg regelmäßig ausgespült. Die Verkehrssicherheit des unbefestigten Weges ist nicht

gegeben und kann mit normaler Unterhaltung nicht sichergestellt werden. Der Weg ist wegen

fehlender Ausweichstellen schwer einsehbar; regelmäßige Unterhaltung und Verkehrssicherung

je mind. 20 TEuro  Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

HH ERM, 

Planung 2017-2019 Planungskosten   2020 Baumaßnahme

Der ca. 700 m lange unbefestigte Weg beginnt in Wohlenhagen und endet an der

Gemeindegrenze Richtung Bössow. Bis Wohlenhagen ist der Weg asphaltiert und hinter der

Gemeindegrenze schließt eine Betonspurbahn Richtung Thorstorf und Bössow an. Für

Einheimische und Touristen eine abwechslungsreicher und kurzer Weg von und zur Ostsee

durch typisch mecklenburgische Landschaft mit Landwirtschaft. Durch die Höhen und Tiefen ist

der Weg regelmäßig ausgespült. Die Verkehrssicherheit des unbefestigten Weges ist nicht

gegeben und kann mit normaler Unterhaltung nicht sichergestellt werden. Der Weg ist wegen

fehlender Ausweichstellen schwer einsehbar; regelmäßige Unterhaltung und Verkehrssicherung

je mind. 20 TEuro  Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019

0137.500=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0137.500 0 0 0 137.500 275.0000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

Auftragstelllung für 2019 -  65 %

Der ca. 700 m lange unbefestigte Weg beginnt in Wohlenhagen und endet an der Gemeinde
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grenze Richtung Bössow. Bis Wohlenhagen ist der Weg asphaltiert und hinter der

Gemeindegrenze schließt eine Betonspurbahn Richtung Thorstorf und Bössow an. Für

Einheimische und Touristen eine abwechslungsreicher und kurzer Weg von und zur Ostsee

durch typisch mecklenburgische Landschaft mit Landwirtschaft. Durch die Höhen und Tiefen ist

der Weg regelmäßig ausgespült. Die Verkehrssicherheit des unbefestigten Weges ist nicht

gegeben und kann mit normaler Unterhaltung nicht sichergestellt werden. Der Weg ist wegen

fehlender Ausweichstellen schwer einsehbar; regelmäßige Unterhaltung und Verkehrssicherung

je mind. 20 TEuro  Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 0275.000- 0 0 0 278.649 278.6490,00

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 0275.000 0 0 0 278.649 278.6490,00

HH ERM, 

Planung 2017-2019 Planungskosten   2020 Baumaßnahme

Der ca. 700 m lange unbefestigte Weg beginnt in Wohlenhagen und endet an der

Gemeindegrenze Richtung Bössow. Bis Wohlenhagen ist der Weg asphaltiert und hinter der

Gemeindegrenze schließt eine Betonspurbahn Richtung Thorstorf und Bössow an. Für

Einheimische und Touristen eine abwechslungsreicher und kurzer Weg von und zur Ostsee

durch typisch mecklenburgische Landschaft mit Landwirtschaft. Durch die Höhen und Tiefen ist

der Weg regelmäßig ausgespült. Die Verkehrssicherheit des unbefestigten Weges ist nicht

gegeben und kann mit normaler Unterhaltung nicht sichergestellt werden. Der Weg ist wegen

fehlender Ausweichstellen schwer einsehbar; regelmäßige Unterhaltung und Verkehrssicherung

je mind. 20 TEuro  Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0275.000 0 0 0 278.649 278.6490,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Auftragstelllung für 2019 -  65 %

Der ca. 700 m lange unbefestigte Weg beginnt in Wohlenhagen und endet an der

Gemeindegrenze Richtung Bössow. Bis Wohlenhagen ist der Weg asphaltiert und hinter der

Gemeindegrenze schließt eine Betonspurbahn Richtung Thorstorf und Bössow an. Für

Einheimische und Touristen eine abwechslungsreicher und kurzer Weg von und zur Ostsee 
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in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

durch typisch mecklenburgische Landschaft mit Landwirtschaft. Durch die Höhen und Tiefen ist

der Weg regelmäßig ausgespült. Die Verkehrssicherheit des unbefestigten Weges ist nicht

gegeben und kann mit normaler Unterhaltung nicht sichergestellt werden. Der Weg ist wegen

fehlender Ausweichstellen schwer einsehbar; regelmäßige Unterhaltung und Verkehrssicherung

je mind. 20 TEuro  Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

HH ERM, 

Planung 2017-2019 Planungskosten   2020 Baumaßnahme

Der ca. 700 m lange unbefestigte Weg beginnt in Wohlenhagen und endet an der

Gemeindegrenze Richtung Bössow. Bis Wohlenhagen ist der Weg asphaltiert und hinter der

Gemeindegrenze schließt eine Betonspurbahn Richtung Thorstorf und Bössow an. Für

Einheimische und Touristen eine abwechslungsreicher und kurzer Weg von und zur Ostsee

durch typisch mecklenburgische Landschaft mit Landwirtschaft. Durch die Höhen und Tiefen ist

der Weg regelmäßig ausgespült. Die Verkehrssicherheit des unbefestigten Weges ist nicht

gegeben und kann mit normaler Unterhaltung nicht sichergestellt werden. Der Weg ist wegen

fehlender Ausweichstellen schwer einsehbar; regelmäßige Unterhaltung und Verkehrssicherung

je mind. 20 TEuro  Planungskosten 2018 und Fördermittelbeantragung für 2019

0137.500=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-137.500 0 0 0 -141.149 -3.6490,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Weg nach Zierow2018/07Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

52Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 00+ 425.000 0 0 0 425.0000,00

0068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 00 425.000 0 0 0 425.0000,00

2019- 382.500 € geplant Flurneuordnung 90 %

42.500 € Beteiligung/ Zuschuss Dritter Kostenbeteiligung B 27 aus Vertrag

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

2020 Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA 30.000 € für Ausbesserung am

vorhanden Weg Planung im 54101-52338000

2019-naturschutzrechtlich Anforderung den vorhandenen Küstenstreifen zwischen Zierow und

Hohen Wieschendorf stillzulegen. Herrstellung eines neuen Weges ausserhalb des

Schutzgebietes; für die Gemeinde kostenneutral, da vertragliche Regelung als

Ausgleichsmaßnahme zum B-Plan 27; erweitertes und verbessertes touristisches Angebot als

gut ausgebauter Rad- und Wanderweg

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 425.000 0 0 0 425.0000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

2019- 382.500 € geplant Flurneuordnung 90 %

42.500 € Beteiligung/ Zuschuss Dritter Kostenbeteiligung B 27 aus Vertrag

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 00,00

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

2020 Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA 30.000 € für Ausbesserung am

vorhanden Weg Planung im 54101-52338000

2019-naturschutzrechtlich Anforderung den vorhandenen Küstenstreifen zwischen Zierow und

Hohen Wieschendorf stillzulegen. Herrstellung eines neuen Weges ausserhalb des

Schutzgebietes; für die Gemeinde kostenneutral, da vertragliche Regelung als

Ausgleichsmaßnahme zum B-Plan 27; erweitertes und verbessertes touristisches Angebot als

gut ausgebauter Rad- und Wanderweg

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

113 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Weg nach Zierow2018/07Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2019- 382.500 € geplant Flurneuordnung 90 %

42.500 € Beteiligung/ Zuschuss Dritter Kostenbeteiligung B 27 aus Vertrag

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2020 Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA 30.000 € für Ausbesserung am

vorhanden Weg Planung im 54101-52338000

2019-naturschutzrechtlich Anforderung den vorhandenen Küstenstreifen zwischen Zierow und

Hohen Wieschendorf stillzulegen. Herrstellung eines neuen Weges ausserhalb des

Schutzgebietes; für die Gemeinde kostenneutral, da vertragliche Regelung als

Ausgleichsmaßnahme zum B-Plan 27; erweitertes und verbessertes touristisches Angebot als

gut ausgebauter Rad- und Wanderweg

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 425.000 0 0 0 425.0000,00

114 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Durchlass Moorweg2018/10Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 0100.000- 0 0 0 100.000 100.0000,00

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 0100.000 0 0 0 100.000 100.0000,00

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0100.000 0 0 0 100.000 100.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-100.000 0 0 0 -100.000 -100.0000,00

115 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neugestaltung Ortszentrum HoWieDo2018/12Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

2019- Vergrößerung des aufzu-nehmenden Regenwasser-volumens, Sicherung der

angrenzenden abgängigen Straßen

Die einzelnen Ortsteile in der Gemeinde sollen in den nächsten Jahren beplant werden

(ausschließlich Planungskosten). Der Bestand ist aufzunehmen und die bestehenden Defizite

insbesonder bezüglich der Verkehrssicherheit,  der fehlenden Entwässerungsanlagen bzw.

ungünstiger  Löschwasserbereitstellung sollen erfaßt und bewertet werden. Aufgrund des

augenscheinlichen Zustandes und der geplanten Entwicklungen entstand die nachfolgenden

Dringlichkeiten. Mit den Planungen sollen später Förderungsmittel eingeworben werden. Der

Umfang der Einzelmaßnahmen kann dertzeit nicht ermittelt werden.

5.0005.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 10.0000,00

5.0005.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 10.0000,00

2019- Vergrößerung des aufzu-nehmenden Regenwasser-volumens, Sicherung der

angrenzenden abgängigen Straßen

Die einzelnen Ortsteile in der Gemeinde sollen in den nächsten Jahren beplant werden

(ausschließlich Planungskosten). Der Bestand ist aufzunehmen und die bestehenden Defizite

insbesonder bezüglich der Verkehrssicherheit,  der fehlenden Entwässerungsanlagen bzw.

ungünstiger  Löschwasserbereitstellung sollen erfaßt und bewertet werden. Aufgrund des

augenscheinlichen Zustandes und der geplanten Entwicklungen entstand die nachfolgenden

Dringlichkeiten. Mit den Planungen sollen später Förderungsmittel eingeworben werden. Der

Umfang der Einzelmaßnahmen kann dertzeit nicht ermittelt werden.

5.0005.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 10.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2019- Vergrößerung des aufzu-nehmenden Regenwasser-volumens, Sicherung der angrenz

116 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neugestaltung Ortszentrum HoWieDo2018/12Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

56Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

enden abgängigen Straßen

Die einzelnen Ortsteile in der Gemeinde sollen in den nächsten Jahren beplant werden

(ausschließlich Planungskosten). Der Bestand ist aufzunehmen und die bestehenden Defizite

insbesonder bezüglich der Verkehrssicherheit,  der fehlenden Entwässerungsanlagen bzw.

ungünstiger  Löschwasserbereitstellung sollen erfaßt und bewertet werden. Aufgrund des

augenscheinlichen Zustandes und der geplanten Entwicklungen entstand die nachfolgenden

Dringlichkeiten. Mit den Planungen sollen später Förderungsmittel eingeworben werden. Der

Umfang der Einzelmaßnahmen kann dertzeit nicht ermittelt werden.

-5.000-5.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 -10.0000,00

117 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neugestaltung Beckerwitz Ausbau2018/13Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

57Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

HHP 2019

2018: Planungskosten

2019: Regelung mit Landkreis bzgl. Buswendeschleife, Ankauf/ Übetragung Verpflegungstrakt

Jugendherberge

Baumaßnahme mit Bau und Kosten noch offen

Verkehrssicherheit und Entnahme Löschwasser nicht gegeben; Sicherung ÖPNV notwendig,

Gehwege, Sicherung Flächen für Buswende, Straßenentwässerung nicht gegeben

Die einzelnen Ortsteile in der Gemeinde sollen in den nächsten Jahren beplant werden

(ausschließlich Planungskosten). Der Bestand ist aufzunehmen und die bestehenden Defizite

insbesonder bezüglich der Verkehrssicherheit,  der fehlenden Entwässerungsanlagen bzw.

ungünstiger  Löschwasserbereitstellung sollen erfaßt und bewertet werden. Aufgrund des

augenscheinlichen Zustandes und der geplanten Entwicklungen entstand die nachfolgenden

Dringlichkeiten. Mit den Planungen sollen später Förderungsmittel eingeworben werden. Der

Umfang der Einzelmaßnahmen kann dertzeit nicht ermittelt werden.

010.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 10.0000,00

010.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 10.0000,00

HHP 2019

2018: Planungskosten

2019: Regelung mit Landkreis bzgl. Buswendeschleife, Ankauf/ Übetragung Verpflegungstrakt

Jugendherberge

Baumaßnahme mit Bau und Kosten noch offen

Verkehrssicherheit und Entnahme Löschwasser nicht gegeben; Sicherung ÖPNV notwendig,

Gehwege, Sicherung Flächen für Buswende, Straßenentwässerung nicht gegeben

Die einzelnen Ortsteile in der Gemeinde sollen in den nächsten Jahren beplant werden

(ausschließlich Planungskosten). Der Bestand ist aufzunehmen und die bestehenden Defizite

insbesonder bezüglich der Verkehrssicherheit,  der fehlenden Entwässerungsanlagen bzw.

ungünstiger  Löschwasserbereitstellung sollen erfaßt und bewertet werden. Aufgrund des

augenscheinlichen Zustandes und der geplanten Entwicklun

118 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neugestaltung Beckerwitz Ausbau2018/13Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

58Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

gen entstand die nachfolgenden Dringlichkeiten. Mit den Planungen sollen später

Förderungsmittel eingeworben werden. Der Umfang der Einzelmaßnahmen kann dertzeit nicht

ermittelt werden.

010.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 10.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

HHP 2019

2018: Planungskosten

2019: Regelung mit Landkreis bzgl. Buswendeschleife, Ankauf/ Übetragung Verpflegungstrakt

Jugendherberge

Baumaßnahme mit Bau und Kosten noch offen

Verkehrssicherheit und Entnahme Löschwasser nicht gegeben; Sicherung ÖPNV notwendig,

Gehwege, Sicherung Flächen für Buswende, Straßenentwässerung nicht gegeben

Die einzelnen Ortsteile in der Gemeinde sollen in den nächsten Jahren beplant werden

(ausschließlich Planungskosten). Der Bestand ist aufzunehmen und die bestehenden Defizite

insbesonder bezüglich der Verkehrssicherheit,  der fehlenden Entwässerungsanlagen bzw.

ungünstiger  Löschwasserbereitstellung sollen erfaßt und bewertet werden. Aufgrund des

augenscheinlichen Zustandes und der geplanten Entwicklungen entstand die nachfolgenden

Dringlichkeiten. Mit den Planungen sollen später Förderungsmittel eingeworben werden. Der

Umfang der Einzelmaßnahmen kann dertzeit nicht ermittelt werden.

0-10.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 -10.0000,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neugestaltung Ortszentrum Groß Walmsdorf2019/005Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0110.500+ 0 0 0 110.500 110.5000,00

0068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 0110.500 0 0 0 110.500 110.5000,00

FöMi 65% lt. Festlegung FA vom 04.12.2018

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

Festlegung FA vom 04.12.2018 - Erhöhung Planansatz vom 25T€ auf 150 TE,

2019- Teilrückbau Gerätehaus/ Garagen, Gartenanlage, Wiederherstellung Entwässerung

Die einzelnen Ortsteile in der Gemeinde sollen in den nächsten Jahren beplant werden

(ausschließlich Planungskosten). Der Bestand ist aufzunehmen und die bestehenden Defizite

insbesonder bezüglich der Verkehrssicherheit,  der fehlenden Entwässerungsanlagen bzw.

ungünstiger  Löschwasserbereitstellung sollen erfaßt und bewertet werden. Aufgrund des

augenscheinlichen Zustandes und der geplanten Entwicklungen entstand die nachfolgenden

Dringlichkeiten. Mit den Planungen sollen später Förderungsmittel eingeworben werden. Der

Umfang der Einzelmaßnahmen kann dertzeit nicht ermittelt werden. 

Festlegung FA vom 04.12.2018: Ansatz von 25 T€ auf 150 T€ erhöhen sowie 65% FöMi

einplanen

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0110.500 0 0 0 110.500 110.5000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

FöMi 65% lt. Festlegung FA vom 04.12.2018

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 0134.100- 0 0 0 140.764 140.7646.664,00

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 0134.100 0 0 0 140.764 140.7646.664,00

Festlegung FA vom 04.12.2018 - Erhöhung Planansatz vom 25T€ auf 150 TE,

2019- Teilrückbau Gerätehaus/ Garagen, Gartenanlage, Wiederherstellung Entwässerung

Die einzelnen Ortsteile in der Gemeinde sollen in den nächsten Jahren beplant werden

(ausschließlich Planungskosten). Der Bestand ist aufzunehmen und die bestehenden Defizit

120 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neugestaltung Ortszentrum Groß Walmsdorf2019/005Projekt
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Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

e insbesonder bezüglich der Verkehrssicherheit,  der fehlenden Entwässerungsanlagen bzw.

ungünstiger  Löschwasserbereitstellung sollen erfaßt und bewertet werden. Aufgrund des

augenscheinlichen Zustandes und der geplanten Entwicklungen entstand die nachfolgenden

Dringlichkeiten. Mit den Planungen sollen später Förderungsmittel eingeworben werden. Der

Umfang der Einzelmaßnahmen kann dertzeit nicht ermittelt werden. 

Festlegung FA vom 04.12.2018: Ansatz von 25 T€ auf 150 T€ erhöhen sowie 65% FöMi

einplanen

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0134.100 0 0 0 140.764 140.7646.664,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

FöMi 65% lt. Festlegung FA vom 04.12.2018

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Festlegung FA vom 04.12.2018 - Erhöhung Planansatz vom 25T€ auf 150 TE,

2019- Teilrückbau Gerätehaus/ Garagen, Gartenanlage, Wiederherstellung Entwässerung

Die einzelnen Ortsteile in der Gemeinde sollen in den nächsten Jahren beplant werden

(ausschließlich Planungskosten). Der Bestand ist aufzunehmen und die bestehenden Defizite

insbesonder bezüglich der Verkehrssicherheit,  der fehlenden Entwässerungsanlagen bzw.

ungünstiger  Löschwasserbereitstellung sollen erfaßt und bewertet werden. Aufgrund des

augenscheinlichen Zustandes und der geplanten Entwicklungen entstand die nachfolgenden

Dringlichkeiten. Mit den Planungen sollen später Förderungsmittel eingeworben werden. Der

Umfang der Einzelmaßnahmen kann dertzeit nicht ermittelt werden. 

Festlegung FA vom 04.12.2018: Ansatz von 25 T€ auf 150 T€ erhöhen sowie 65% FöMi

einplanen

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-23.600 0 0 0 -30.264 -30.264-6.664,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Hohenkirchen Birken-/Butscherweg2019/008Projekt
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Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0100.500+ 0 0 0 100.500 100.5000,00

0068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 0100.500 0 0 0 100.500 100.5000,00

Die Straße Butscherweg ist unbefestigt und befindet sich in einem nicht mehr verkehrssicheren

Zustand. Die öffentliche Erschließung ist nicht gesichert. (Rettungswege,

Niederschlagsentwässerung, Ver- und Entsorgung der Grundstücke).  Ein sicheres Radfahren

und der Fußgängerverkehr ist nicht sichergestellt. Durch die Maßnahme wird das Regenwasser

der Straße und der angrenzenden Bebauung kontrolliert aufgefangen und wegen der Lage im

Trinkwasserschutzzone aufbereitet abgeleitet. Im Birkenweg drängt der Zweckverband auf eine

Umverlängung von Leitungen aus dem privaten in den öffentlichen Bereich. Davon ist eine

weitere Entwicklung von Baugrundstücken im angrenzenden Gebietes (B6) abhängig. Die

Leistung ist Voraussetzung für eine private Maßnahme. Gleichzeitig ist die LED Umrüstung der

Straßenbeleuchtung geplant.

0024 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 00+ 0 0 0 0 00,00

0068260000 Anzahlungen für Beiträge 00 0 0 0 0 00,00

Die Straße Butscherweg ist unbefestigt und befindet sich in einem nicht mehr verkehrssicheren

Zustand. Die öffentliche Erschließung ist nicht gesichert. (Rettungswege,

Niederschlagsentwässerung, Ver- und Entsorgung der Grundstücke).  Ein sicheres Radfahren

und der Fußgängerverkehr ist nicht sichergestellt. Durch die Maßnahme wird das Regenwasser

der Straße und der angrenzenden Bebauung kontrolliert aufgefangen und wegen der Lage im

Trinkwasserschutzzone aufbereitet abgeleitet. Im Birkenweg drängt der Zweckverband auf eine

Umverlängung von Leitungen aus dem privaten in den öffentlichen Bereich. Davon ist eine

weitere Entwicklung von Baugrundstücken im angrenzenden Gebietes (B6) abhängig. Die

Leistung ist Voraussetzung für eine private Maßnahme. Gleichzeitig ist die LED Umrüstung der

Straßenbeleuchtung geplant.

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0100.500 0 0 0 100.500 100.5000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

Die Straße Butscherweg ist unbefestigt und befindet sich in einem nicht mehr verkehrssicheren

Zustand. Die öffentliche Erschließung ist nicht gesichert. (Rettungswege, 
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Hohenkirchen Birken-/Butscherweg2019/008Projekt
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Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

Niederschlagsentwässerung, Ver- und Entsorgung der Grundstücke).  Ein sicheres Radfahren

und der Fußgängerverkehr ist nicht sichergestellt. Durch die Maßnahme wird das Regenwasser

der Straße und der angrenzenden Bebauung kontrolliert aufgefangen und wegen der Lage im

Trinkwasserschutzzone aufbereitet abgeleitet. Im Birkenweg drängt der Zweckverband auf eine

Umverlängung von Leitungen aus dem privaten in den öffentlichen Bereich. Davon ist eine

weitere Entwicklung von Baugrundstücken im angrenzenden Gebietes (B6) abhängig. Die

Leistung ist Voraussetzung für eine private Maßnahme. Gleichzeitig ist die LED Umrüstung der

Straßenbeleuchtung geplant.

50.000100.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 0143.000- 0 0 0 145.278 295.2782.278,14

50.000100.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 0143.000 0 0 0 145.278 295.2782.278,14

50.000100.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0143.000 0 0 0 145.278 295.2782.278,14

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Die Straße Butscherweg ist unbefestigt und befindet sich in einem nicht mehr verkehrssicheren

Zustand. Die öffentliche Erschließung ist nicht gesichert. (Rettungswege,

Niederschlagsentwässerung, Ver- und Entsorgung der Grundstücke).  Ein sicheres Radfahren

und der Fußgängerverkehr ist nicht sichergestellt. Durch die Maßnahme wird das Regenwasser

der Straße und der angrenzenden Bebauung kontrolliert aufgefangen und wegen der Lage im

Trinkwasserschutzzone aufbereitet abgeleitet. Im Birkenweg drängt der Zweckverband auf eine

Umverlängung von Leitungen aus dem privaten in den öffentlichen Bereich. Davon ist eine

weitere Entwicklung von Baugrundstücken im angrenzenden Gebietes (B6) abhängig. Die

Leistung ist Voraussetzung für eine private Maßnahme. Gleichzeitig ist die LED Umrüstung der

Straßenbeleuchtung geplant.

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

-50.000-100.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-42.500 0 0 0 -44.778 -194.778-2.278,14
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Entwässerung Schulzenhufe2020/01Projekt
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0024 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 060.000+ 0 0 0 60.000 60.0000,00

0068260000 Anzahlungen für Beiträge 060.000 0 0 0 60.000 60.0000,00

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

Finanzierung über Eigenmittel ohne Förderung 

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 060.000 0 0 0 60.000 60.0000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 070.000- 0 0 0 70.000 70.0000,00

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 070.000 0 0 0 70.000 70.0000,00

Finanzierung über Eigenmittel ohne Förderung 

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 070.000 0 0 0 70.000 70.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Finanzierung über Eigenmittel ohne Förderung 

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-10.000 0 0 0 -10.000 -10.0000,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Dorfentwicklung Groß Walmsdorf2020/05Projekt
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 020.000- 0 0 0 20.000 20.0000,00

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 020.000 0 0 0 20.000 20.0000,00

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 020.000 0 0 0 20.000 20.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-20.000 0 0 0 -20.000 -20.0000,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen541

54101

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Dorfentwicklung Beckerwitz2020/06Projekt
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

ERM 2020 - Abriss neue Kita und Baracke, Neugestaltung

Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - Geld für Abrisskosten

und geringe Kosten für Neugestaltung einplanen.

0100.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 020.000- 0 0 0 20.000 120.0000,00

0100.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 020.000 0 0 0 20.000 120.0000,00

ERM 2020 - Abriss neue Kita und Baracke, Neugestaltung

Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - Geld für Abrisskosten

und geringe Kosten für Neugestaltung einplanen.

0100.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 020.000 0 0 0 20.000 120.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

ERM 2020 - Abriss neue Kita und Baracke, Neugestaltung

Festlegung vom 15.10.2020 durch Bürgermeister und FA Vorsitzendem - Geld für Abrisskosten

und geringe Kosten für Neugestaltung einplanen.

0-100.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-20.000 0 0 0 -20.000 -120.0000,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Gemeindestraßen541

54103

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

66Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen 00 0 0 0 0 00,00

3 weitere Geschwindigkeitsanzeigen sollen beschafft werden.

0068570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 00 0 0 0 0 00,00

3 weitere Geschwindigkeitsanzeigen sollen beschafft werden.

11.5005.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 21.125 37.62511.181,47

6.500078532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen 00 0 0 0 21.125 27.62511.181,47

3 weitere Geschwindigkeitsanzeigen sollen beschafft werden.

5.0005.00078570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 00 0 0 0 0 10.0000,00

3 weitere Geschwindigkeitsanzeigen sollen beschafft werden.

11.5005.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 21.125 37.62511.181,47

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

3 weitere Geschwindigkeitsanzeigen sollen beschafft werden.

0- - - - -78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

3 weitere Geschwindigkeitsanzeigen sollen beschafft werden.

-11.500-5.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 -21.125 -37.625-11.181,47
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Gemeindestraßen541

54103

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neubau Buswartehäuschen005Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

67Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 046.000+ 0 0 0 112.633 112.6330,00

0068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 046.000 0 0 0 112.633 112.6330,00

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 046.000 0 0 0 112.633 112.6330,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 064.000- 0 0 0 165.275 165.2750,00

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 064.000 0 0 0 165.275 165.2750,00

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 064.000 0 0 0 165.275 165.2750,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-18.000 0 0 0 -52.642 -52.6420,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Kreisstraßen542

54201

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz006Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

68Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0303.00023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 00+ 0 0 0 122.800 425.800122.800,00

0068142000 Investitionszuwendungen vom Land 00 0 0 0 0 00,00

0303.00068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 00 0 0 0 122.800 425.800122.800,00

2020 EFRE-Mittel Fördersatz 75 %

2019 Kofi aufgenommen

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

2020 Maßnahme ist im Frühjahr 2020 abgeschlossen, abgerechnet wird zum Ende 2020.

Planansatz für Entschädigungszahlungen an Eigentümer.

30 T€ lt. Telko vom 20.11.2020

0303.000=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 122.800 425.800122.800,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

2020 EFRE-Mittel Fördersatz 75 %

2019 Kofi aufgenommen

0078142000 Investitionszuwendungen für das Land 00 0 0 0 0 00,00

030.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 0420.000- 0 0 0 1.093.375 1.123.375639.080,85

030.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 0420.000 0 0 0 1.093.375 1.123.375639.080,85

2020 Maßnahme ist im Frühjahr 2020 abgeschlossen, abgerechnet wird zum Ende 2020.

Planansatz für Entschädigungszahlungen an Eigentümer.

30 T€ lt. Telko vom 20.11.2020

030.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0420.000 0 0 0 1.093.375 1.123.375639.080,85

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2020 EFRE-Mittel Fördersatz 75 %

2019 Kofi aufgenommen
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Kreisstraßen542

54201

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz006Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

69Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0- - - - -78142000 Investitionszuwendungen für das Land - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2020 Maßnahme ist im Frühjahr 2020 abgeschlossen, abgerechnet wird zum Ende 2020.

Planansatz für Entschädigungszahlungen an Eigentümer.

30 T€ lt. Telko vom 20.11.2020

0273.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-420.000 0 0 0 -970.575 -697.575-516.280,85
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Kreisstraßen542

54201

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Umrüstung der Straßenbeleuchtung031Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0163.00023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0850.000+ 0 0 0 850.000 1.013.0000,00

0163.00068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 0850.000 0 0 0 850.000 1.013.0000,00

FÖMI 25 %

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

2019Festlegung vom 19.12.2018 durch Bürgermeister und FA.- Projekt vollstämdig nach 2021

schieben FÖMi Antrag noch nicht gestellt-Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung dient neben

der Einsparung von Energie der Modernisierung/Erneuerung der Gesamtanlage. Somit werden

die Kosten der Unterhaltung und der Ersatzleuchten der teilweise völlig veralteten Anlage

eingespart. Während in einigen Leuchten nur die Leuchtmittel getauscht werden, sind an einigen

Straßenzügen die gesamten Masten und Erdkabel zu tauschen. Aufgrund der Leistungsfähigkeit

der Gemeinde sollen weitere Mittel eingeworben werden (KOFI/SBZ). Die Gemeinde geht durch

die Erneuerungsmaßnahmen von einer Energieeinsparung in Höhe von 80% aus. Aufgrund der

derzeitigen Beleuchtungskosten (etwa 30 TEuro/a) würden etwa 24 TEuro Einsparungen erziehlt

werden. Eine Wirtschaftlichkeit würde ohne Zinseffekt, ohne Energiepreissteigerung und bei der

jetzt angesetzten Förderung nach 13,5 Jahren eintreten. Die Bilanz wird durch die eingesparte

Unterhaltung deutlich verbessert. Die Planung erfolgt über mehrere Jahre. Die Grundzüge der

Planung liegen vor und können zudem bei künftigen Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt

werden. Förderanträge gestellt.

0163.000=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0850.000 0 0 0 850.000 1.013.0000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

FÖMI 25 %

0420.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 12.396 432.3960,00

0420.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 12.396 432.3960,00

2019Festlegung vom 19.12.2018 durch Bürgermeister und FA.- Projekt vollstämdig nach 2021

schieben FÖMi Antrag noch nicht gestellt-Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung dient neben

der Einsparung von Energie der Modernisierung/Erneuerung der Gesamtanlage. Somit werden

die Kosten der Unterhaltung und der Ersatzleuchten der teilw
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Kreisstraßen542

54201

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Umrüstung der Straßenbeleuchtung031Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

71Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

eise völlig veralteten Anlage eingespart. Während in einigen Leuchten nur die Leuchtmittel

getauscht werden, sind an einigen Straßenzügen die gesamten Masten und Erdkabel zu

tauschen. Aufgrund der Leistungsfähigkeit der Gemeinde sollen weitere Mittel eingeworben

werden (KOFI/SBZ). Die Gemeinde geht durch die Erneuerungsmaßnahmen von einer

Energieeinsparung in Höhe von 80% aus. Aufgrund der derzeitigen Beleuchtungskosten (etwa 30

TEuro/a) würden etwa 24 TEuro Einsparungen erziehlt werden. Eine Wirtschaftlichkeit würde

ohne Zinseffekt, ohne Energiepreissteigerung und bei der jetzt angesetzten Förderung nach 13,5

Jahren eintreten. Die Bilanz wird durch die eingesparte Unterhaltung deutlich verbessert. Die

Planung erfolgt über mehrere Jahre. Die Grundzüge der Planung liegen vor und können zudem

bei künftigen Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt werden. Förderanträge gestellt.

0420.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 12.396 432.3960,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

FÖMI 25 %

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

2019Festlegung vom 19.12.2018 durch Bürgermeister und FA.- Projekt vollstämdig nach 2021

schieben FÖMi Antrag noch nicht gestellt-Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung dient neben

der Einsparung von Energie der Modernisierung/Erneuerung der Gesamtanlage. Somit werden

die Kosten der Unterhaltung und der Ersatzleuchten der teilweise völlig veralteten Anlage

eingespart. Während in einigen Leuchten nur die Leuchtmittel getauscht werden, sind an einigen

Straßenzügen die gesamten Masten und Erdkabel zu tauschen. Aufgrund der Leistungsfähigkeit

der Gemeinde sollen weitere Mittel eingeworben werden (KOFI/SBZ). Die Gemeinde geht durch

die Erneuerungsmaßnahmen von einer Energieeinsparung in Höhe von 80% aus. Aufgrund der

derzeitigen Beleuchtungskosten (etwa 30 TEuro/a) würden etwa 24 TEuro Einsparungen erziehlt

werden. Eine Wirtschaftlichkeit würde ohne Zinseffekt, ohne Energiepreissteigerung und bei der

jetzt angesetzten Förderung nach 13,5 Jahren eintreten. Die Bilanz wird durch die eingesparte

Unterhaltung deutlich verbessert. Die Planung erfolgt über mehrere Jahre. Die Grundzüge der

Planung liegen vor und können zudem bei künftigen Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt

werden. Förderanträge gestellt.
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Kreisstraßen542

54201

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Umrüstung der Straßenbeleuchtung031Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

72Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0-257.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0850.000 0 0 0 837.603 580.6030,00

133 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Landesstraßen543

54301

Produktgruppe

Produkt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gestaltung Umwelt5

54

Hauptproduktberei

Produktbereich

Straßenbeleuchtung im Zuge des Neubaus Radweg L 02 - Hohenkirchen2020/02Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

73Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

Ausschreibung und Planung in 2019

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 050.000- 0 0 0 50.000 50.0000,00

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 050.000 0 0 0 50.000 50.0000,00

Ausschreibung und Planung in 2019

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 050.000 0 0 0 50.000 50.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Ausschreibung und Planung in 2019

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-50.000 0 0 0 -50.000 -50.0000,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Strände

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)551

55103

Produktgruppe

Produkt

Natur- und Landschaftspflege

Gestaltung Umwelt5

55

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068560732 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen 00 0 0 0 0 00,00

0068570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

Mobile Endgeräte zum Drucken und Abrechnen

0068570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 00 0 0 0 0 00,00

u.a. Beschilderung Strandaufgänge

5001.80033 Auszahlungen für Sachanlagen 0500- 500 500 500 2.866 6.6662.366,17

0078560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen 00 0 0 0 2.366 2.3662.366,17

01.30078570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 1.3000,00

Mobile Endgeräte zum Drucken und Abrechnen

50050078570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 0500 500 500 500 500 3.0000,00

u.a. Beschilderung Strandaufgänge

5001.800=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0500 500 500 500 2.866 6.6662.366,17

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Mobile Endgeräte zum Drucken und Abrechnen

0- - - - -78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

u.a. Beschilderung Strandaufgänge

-500-1.800=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-500 -500 -500 -500 -2.866 -6.666-2.366,17
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Strände

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)551

55103

Produktgruppe

Produkt

Natur- und Landschaftspflege

Gestaltung Umwelt5

55

Hauptproduktberei

Produktbereich

Beschaffung neuer Strandautomaten002Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

75Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige 00 0 0 0 0 00,00

Beschaffung neuer Strandautomaten

10.00010.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 14.589 34.5893.927,00

10.00010.00078560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige 00 0 0 0 14.589 34.5893.927,00

Beschaffung neuer Strandautomaten

10.00010.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 14.589 34.5893.927,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Beschaffung neuer Strandautomaten

-10.000-10.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 -14.589 -34.589-3.927,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Gewässerunterhaltung

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz552

55201

Produktgruppe

Produkt

Natur- und Landschaftspflege

Gestaltung Umwelt5

55

Hauptproduktberei

Produktbereich

Neubau Brücke Rad- und Wanderweg Fahrenkamp2021/06Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

Rad- und Wanderwegverbindung Hohenkirchen- Niendorf (Liebeslaube) ggf. Planungskosten

(technische Planung, Attenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Naturschutzfachplanung inkl. Eingriffs-

Ausgleichsbilanzierung)

Ansatz 40 T€ in 2021 lt. Telko vom 20.11.2020

40.000033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 40.0000,00

40.000078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 40.0000,00

Rad- und Wanderwegverbindung Hohenkirchen- Niendorf (Liebeslaube) ggf. Planungskosten

(technische Planung, Attenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Naturschutzfachplanung inkl. Eingriffs-

Ausgleichsbilanzierung)

Ansatz 40 T€ in 2021 lt. Telko vom 20.11.2020

40.0000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 40.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Rad- und Wanderwegverbindung Hohenkirchen- Niendorf (Liebeslaube) ggf. Planungskosten

(technische Planung, Attenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Naturschutzfachplanung inkl. Eingriffs-

Ausgleichsbilanzierung)

Ansatz 40 T€ in 2021 lt. Telko vom 20.11.2020

-40.0000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 -40.0000,00

137 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

BgA Parken steuerliche Anmeldung am .... zum 01.01.2019

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573

57304

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0025 Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software 00 0 0 0 0 00,00

Beschaffung vo 2 Mobiles All- in - one Geräten zur Abrechnung von Strand- und weiteren

Gebühren (Strandläufer)

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige 00 0 0 0 0 00,00

Ersatzbeschaffung Gebührenautomaten und Nachrüsten auf EC Casch an bestehenden

Gebührenautomaten

0068570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0500- 0 0 0 620 620120,00

0078410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 0500 0 0 0 620 620120,00

Beschaffung vo 2 Mobiles All- in - one Geräten zur Abrechnung von Strand- und weiteren

Gebühren (Strandläufer)

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 032.200- 0 0 0 32.200 32.2000,00

0078560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige 031.000 0 0 0 31.000 31.0000,00

Ersatzbeschaffung Gebührenautomaten und Nachrüsten auf EC Casch an bestehenden

Gebührenautomaten

0078570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 01.200 0 0 0 1.200 1.2000,00

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032.700 0 0 0 32.820 32.820120,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Beschaffung vo 2 Mobiles All- in - one Geräten zur Abrechnung von Strand- und weiteren

Gebühren (Strandläufer)

0- - - - -78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Ersatzbeschaffung Gebührenautomaten und Nachrüsten auf EC Casch an bestehenden

Gebührenautomaten

138 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

BgA Parken steuerliche Anmeldung am .... zum 01.01.2019

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573

57304

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

78Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0- - - - -78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-32.700 0 0 0 -32.820 -32.820-120,00

139 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

BgA Parken steuerliche Anmeldung am .... zum 01.01.2019

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573

57304

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktberei

Produktbereich

"Smart Parken"2019/002Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige 00 0 0 0 0 00,00

Anschaffung Gebührenautomat (9T€), Kamerasystem (25 T€), Schnittstelle (1T€)

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 33.182 33.18233.182,10

0078560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige 00 0 0 0 33.182 33.18233.182,10

Anschaffung Gebührenautomat (9T€), Kamerasystem (25 T€), Schnittstelle (1T€)

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 33.182 33.18233.182,10

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Anschaffung Gebührenautomat (9T€), Kamerasystem (25 T€), Schnittstelle (1T€)

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 -33.182 -33.182-33.182,10

140 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

BgA Golfplatz steuerliche Anmeldung am 20. Dezember 2018 zum 01.01.2018

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen573

57305

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen
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26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge 00 0 0 0 0 00,00

0068560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger 00 0 0 0 0 00,00

0068560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge 00 0 0 0 0 00,00

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 24.998 24.99824.998,64

0078560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge 00 0 0 0 5.300 5.3005.300,00

0078560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger 00 0 0 0 11.506 11.50611.506,00

0078560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge 00 0 0 0 8.192 8.1928.192,64

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 24.998 24.99824.998,64

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 -24.998 -24.998-24.998,64

141 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Tourismus

Tourismus575

57501

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

81Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 23.799 23.799800,00

0068560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge 00 0 0 0 23.799 23.799800,00

0068570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

10 Bänke für das Gemeindegebiet

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 23.799 23.799800,00

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 23.799 23.7990,00

0078560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge 00 0 0 0 23.799 23.7990,00

0078570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 00 0 0 0 0 00,00

10 Bänke für das Gemeindegebiet

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 23.799 23.7990,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

10 Bänke für das Gemeindegebiet

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 -0 -0800,00

142 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Tourismus

Tourismus575

57501

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktberei

Produktbereich

Wege-und Beschilderungskonzept2018/09Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

82Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 042.700+ 0 0 0 42.700 42.7000,00

0068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 042.700 0 0 0 42.700 42.7000,00

FöMi

Planung und Ausführung ausschließlich einer Anliegerstraße; erstmalige Befestigung der

Fahrbahn; Maßnahme gemeinsam mit dem Zweckverband zur Trennung der Hausanschlüsse; 

Kostenbeteiligung der Anlieger;

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

HH Übertrag 

Plaung beauftragt und durchgeführt, noch keine Rechnung: 24.500,00 € 

Liefer- und Bauleistungen beauftragt, befindet sich in Umsetzung: Auftragssumme 24.720,00 €

Fördermittel Leader 90 %: 42.625,80 €

Eigenanteil lt. Zuwendungsbescheid: 4.736,20 €

durch erhöhte Auftragssummen, muss Gemeinde wahrscheinlich zusätzlich zahlen: 1.900,00 €

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 042.700 0 0 0 42.700 42.7000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

FöMi

Planung und Ausführung ausschließlich einer Anliegerstraße; erstmalige Befestigung der

Fahrbahn; Maßnahme gemeinsam mit dem Zweckverband zur Trennung der Hausanschlüsse; 

Kostenbeteiligung der Anlieger;

02.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 047.500- 0 0 0 52.795 54.7955.295,50

02.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 047.500 0 0 0 52.795 54.7955.295,50

HH Übertrag 

Plaung beauftragt und durchgeführt, noch keine Rechnung: 24.500,00 € 

Liefer- und Bauleistungen beauftragt, befindet sich in Umsetzung: Auftragssumme 24.720,00 €

Fördermittel Leader 90 %: 42.625,80 €
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Tourismus

Tourismus575

57501

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktberei

Produktbereich

Wege-und Beschilderungskonzept2018/09Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

83Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

Eigenanteil lt. Zuwendungsbescheid: 4.736,20 €

durch erhöhte Auftragssummen, muss Gemeinde wahrscheinlich zusätzlich zahlen: 1.900,00 €

02.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 047.500 0 0 0 52.795 54.7955.295,50

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

FöMi

Planung und Ausführung ausschließlich einer Anliegerstraße; erstmalige Befestigung der

Fahrbahn; Maßnahme gemeinsam mit dem Zweckverband zur Trennung der Hausanschlüsse; 

Kostenbeteiligung der Anlieger;

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

HH Übertrag 

Plaung beauftragt und durchgeführt, noch keine Rechnung: 24.500,00 € 

Liefer- und Bauleistungen beauftragt, befindet sich in Umsetzung: Auftragssumme 24.720,00 €

Fördermittel Leader 90 %: 42.625,80 €

Eigenanteil lt. Zuwendungsbescheid: 4.736,20 €

durch erhöhte Auftragssummen, muss Gemeinde wahrscheinlich zusätzlich zahlen: 1.900,00 €

0-2.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-4.800 0 0 0 -10.095 -12.095-5.295,50

144 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Tourismus

Tourismus575

57501

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktberei

Produktbereich

Naturerlebnistation (Rangerstation)2020/03Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

84Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 034.000+ 0 0 0 34.000 34.0000,00

0068170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 034.000 0 0 0 34.000 34.0000,00

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 034.000 0 0 0 34.000 34.0000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078100000 Investitionszuwendungen 00 0 0 0 0 00,00

0033 Auszahlungen für Sachanlagen 040.000- 0 0 0 40.000 40.0000,00

0078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 040.000 0 0 0 40.000 40.0000,00

00=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 040.000 0 0 0 40.000 40.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78100000 Investitionszuwendungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-6.000 0 0 0 -6.000 -6.0000,00

145 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Tourismus

Tourismus575

57501

Produktgruppe

Produkt

Wirtschaft und Tourismus

Gestaltung Umwelt5

57

Hauptproduktberei

Produktbereich

Reit- und Wanderwege2021/01Projekt

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

85Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0026 Einzahlungen aus Sachanlagen 00+ 0 0 0 0 00,00

0068580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 00,00

Festlegung 15.10.2020 durch Festlegung Bürgermeister und FA - suksessive Planung und

Umsetzung

20.00010.00033 Auszahlungen für Sachanlagen 00- 0 0 0 0 30.0000,00

20.00010.00078590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 00 0 0 0 0 30.0000,00

Festlegung 15.10.2020 durch Festlegung Bürgermeister und FA - suksessive Planung und

Umsetzung

20.00010.000=38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 30.0000,00

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Festlegung 15.10.2020 durch Festlegung Bürgermeister und FA - suksessive Planung und

Umsetzung

-20.000-10.000=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 0 -30.0000,00

146 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611

61101

Produktgruppe

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen6

61

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

86Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 00+ 0 0 0 138.341 138.34115.895,56

0068142000 Investitionszuwendungen vom Land 00 0 0 0 138.341 138.34115.895,56

Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung

mit folgenden Prozentsätzen:

a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (34,5 T€)

Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen

Mindestbetrag von 4 % (15,9 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr.

2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 138.341 138.34115.895,56

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078142000 Investitionszuwendungen für das Land 00 0 0 0 0 00,00

Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung

mit folgenden Prozentsätzen:

a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (34,5 T€)

Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen

Mindestbetrag von 4 % (15,9 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr.

2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78142000 Investitionszuwendungen für das Land - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung

mit folgenden Prozentsätzen:

a) kreisangehörige Gemeinden 8,7 % (34,5 T€)

Der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Teilschlüsselmassen reduziert sich auf einen

Mindestbetrag von 4 % (15,9 T€), wenn andernfalls gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr.

2 GemHVO-Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist.

147 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611

61101

Produktgruppe

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen6

61

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

87Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00 0 0 0 138.341 138.34115.895,56

148 von 163 in Zusammenstellung



Hilfsfeld

Hilfsfeld

allgemeine Zuweisungen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611

61103

Produktgruppe

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen6

61

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

88Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

90.00090.50023 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 091.600+ 0 0 0 91.600 272.1000,00

90.00090.50068142000 Investitionszuwendungen vom Land 091.600 0 0 0 91.600 272.1000,00

nur Übergangsweise, da das Konto 2013 noch nicht im Kontenplan hinterlegt ist - Konto somit für

Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des

Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern = INFRASTRUKTURPAUSCHALE

90.00090.500=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 091.600 0 0 0 91.600 272.1000,00

0032 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 00- 0 0 0 0 00,00

0078142000 Investitionszuwendungen für das Land 00 0 0 0 0 00,00

nur Übergangsweise, da das Konto 2013 noch nicht im Kontenplan hinterlegt ist - Konto somit für

Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des

Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern = INFRASTRUKTURPAUSCHALE

darunter:

0- - - - -neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

0- - - - -78142000 Investitionszuwendungen für das Land - - - - -- - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - -- - - - -

nur Übergangsweise, da das Konto 2013 noch nicht im Kontenplan hinterlegt ist - Konto somit für

Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des

Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern = INFRASTRUKTURPAUSCHALE

90.00090.500=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 091.600 0 0 0 91.600 272.1000,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen611

61108

Produktgruppe

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen6

61

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

89Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

0030 Sonstige Investitionseinzahlungen 0360.000+ 0 0 0 360.000 360.0000,00

0068900000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0360.000 0 0 0 360.000 360.0000,00

00=31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0360.000 0 0 0 360.000 360.0000,00

darunter:

00=39 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0360.000 0 0 0 360.000 360.0000,00
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Hilfsfeld

Hilfsfeld

VV-Konten

VV-Konten619

61999

Produktgruppe

Produkt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen6

61

Hauptproduktberei

Produktbereich

Ohne Projektzuordnung

Investitionsprogramm 2021 / 2022

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

90Seite :

26.11.2020Datum:

14:50:39Uhrzeit:

davon

bereits

geleistet

Ansatz des

ersten

Haushalts-

jahres

Ansatz des

zweiten

Haushalts-

jahres

Bezeichnung der Maßnahme

1

in €

2019 2020

in €

2

in €

2021

in €

2022

in €

2023

in €

2024 

in € in € in € in €

lfd.

Nr.

Ergebnisse

des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge

Planungs-

daten des

ersten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

3 4 i5 6

Planungsdaten

der weiteren

Haushaltsjahre

bis zum Abschluss

der Maßnahme

7

bis einschließlich

des Haushaltsvor-

jahres bereit-

gestellte Mittel

8

Gesamt

-aus-

zahlungen

9 10

darunter:

0040 Angaben zur Kofinanzierung 00 0 0 0 -17.986 -17.986-115.883,00

00Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der

Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe

enthalten:

00 0 0 0 1.090.934 1.090.934285.917,05

0069920000 Treuhänderische Gelder 00 0 0 0 0 00,00

0069923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte 00 0 0 0 116.381 116.3811.923,09

0069923702 Einzahlung für Verwahrkonto 2 00 0 0 0 366.628 366.62847.981,00

0069923710 Einzahlung für Verwahrkonto 10 00 0 0 0 607.275 607.275235.762,96

0069940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V 00 0 0 0 650 650250,00

00Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der

Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe

enthalten:

00 0 0 0 1.108.921 1.108.921401.800,05

0079920000 Treuhänderische Gelder 00 0 0 0 0 00,00

0079923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte 00 0 0 0 383.296 383.29647.981,00

0079923702 Auszahlung für Verwahrkonto 2 00 0 0 0 117.527 117.527117.527,94

0079923710 Auszahlung für Verwahrkonto 10 00 0 0 0 607.607 607.607236.241,11

0079940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V 00 0 0 0 490 49050,00
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Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Hohenkirchen (Klützer Winkel)
Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.257

Erhebungsjahr: 2021
Wert Punkte

Ergebnishaushalt

Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 1.674.841,00 €

Jahresergebnis -392.300,00 €

Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres 1.282.541,00 €

Ausgleich des Ergebnishaushalts Ja 0

Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen 86,5% -3

Jahresergebnis ausgeglichen? Nein -2

Finanzhaushalt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des
Haushaltsvorjahres

1.511.524,00 €

jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen -531.400,00 € -2

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.  des
Haushaltsjahres

980.124,00 €

Ausgleich des Finanzhaushalts Ja 0

Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen
Auszahlungen

93,1% -2

Finanzplanungszeitraum

Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums 916.541,00 €

Ergebnis je Einwohner 729,15 € 0

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende
des Finanzplanungszeitraums

546.124,00 €

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner 434,47 € 0

Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V

Haushaltssicherungskonzept erforderlich? Nein 0

Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? nicht relevant 0

Einhaltung des Überschuldungsverbots

Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres 9.894.337,00 € 0

Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums 9.691.137,00 € 0

Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im
Finanzplanungszeitraum abgebaut

nicht relevant 0

Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums

bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen

Konsolidierungszeitraum abgebaut

nicht relevant 0

Sonstige finanzielle Risiken

Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung
im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist

mittel -40

Weitere Kennzahlen

Investitionskredite je Einwohner 831,64 €

Zinsquote 2,2%

Tilgungsquote 34,6%

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite 2,8 Jahre

Seite 1 von 2
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fristenkongruente Finanzierung? Ja

Förderquote 14,8%

Liquiditätskredite je Einwohner 0,00 €

Forderungen je Einwohner 1.769,05 €

Werthaltigkeit der Forderungen 98%

freiwillige Leistungen je Einwohner 54,34 €

Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen 2,7%

Bemerkungen der Kommune Bilanz 2017

Bemerkungen der RAB k.A.

GESAMTPUNKTZAHL: -49

LEISTUNGSGRUPPE: eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit
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Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Hohenkirchen (Klützer Winkel)
Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.257

Erhebungsjahr: 2022
Wert Punkte

Ergebnishaushalt

Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr 1.282.541,00 €

Jahresergebnis -162.800,00 €

Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres 1.119.741,00 €

Ausgleich des Ergebnishaushalts Ja 0

Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen 93,8% -2

Jahresergebnis ausgeglichen? Nein -2

Finanzhaushalt

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des
Haushaltsvorjahres

980.124,00 €

jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 1.773.100,00 € 0

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.  des
Haushaltsjahres

2.753.224,00 €

Ausgleich des Finanzhaushalts Ja 0

Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen
Auszahlungen

103,1% 0

Finanzplanungszeitraum

Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums 916.541,00 €

Ergebnis je Einwohner 729,15 € 0

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende
des Finanzplanungszeitraums

546.124,00 €

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner 434,47 € 0

Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V

Haushaltssicherungskonzept erforderlich? Nein 0

Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? nicht relevant 0

Einhaltung des Überschuldungsverbots

Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres 9.894.337,00 € 0

Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums 9.691.137,00 € 0

Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im
Finanzplanungszeitraum abgebaut

nicht relevant 0

Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums

bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen

Konsolidierungszeitraum abgebaut

nicht relevant 0

Sonstige finanzielle Risiken

Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung
im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist

mittel -40

Weitere Kennzahlen

Investitionskredite je Einwohner 831,64 €

Zinsquote 2%

Tilgungsquote 36,3%

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite 2,7 Jahre
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fristenkongruente Finanzierung? Ja

Förderquote 14,8%

Liquiditätskredite je Einwohner 0,00 €

Forderungen je Einwohner 1.769,05 €

Werthaltigkeit der Forderungen 98%

freiwillige Leistungen je Einwohner 43,60 €

Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen 2,2%

Bemerkungen der Kommune Bilanz 2017

Bemerkungen der RAB k.A.

GESAMTPUNKTZAHL: -44

LEISTUNGSGRUPPE: eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit
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Bilanz zum 31.12.2017

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

Bilanz 2017

BezeichnungPosten

31.12.

Haushalts-

jahr

Veränderung

gegenüber

dem

Haushalts-

vorjahr

in € in €

31.12.

Haushalts-

vorjahr

in €

Verweis auf

Anhang

(lfd. Nr.)

Aktivseite

20Seite :

04.05.2020Datum:

08:59:11Uhrzeit:

1. Anlagevermögen 10.342.681,769.602.934,39 739.747,37

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 4.395,744.389,78 5,96

1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an

solchen Rechten und Werten

135,390,00 135,39

01120000 Datenverarbeitungs-Software 135,390,00 135,39

01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige

0,000,00 0,00

1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 4.260,354.389,78 -129,43

01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 4.260,354.389,78 -129,43

1.2 Sachanlagen 9.239.682,568.499.941,15 739.741,41

1.2.1 Wald, Forsten 91.004,5091.004,50 0,00

02140000 Gehölz 91.004,5091.004,50 0,00

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 999.322,361.000.396,55 -1.074,19

02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland 94.973,1394.973,13 0,00

02240000 Sportflächen 500.296,56500.296,56 0,00

02250000 Kinderspielplätze 6.053,706.053,70 0,00

02290000 Grünflächen / Sonstige 75.906,7774.086,72 1.820,05

02310000 Ackerland 156.693,22156.693,22 0,00

02330000 Öd- und Unland 54.738,6666.137,16 -11.398,50

02350000 Streuobstwiesen 446,042.367,10 -1.921,06

02360000 Moor und Heide 10.425,320,00 10.425,32

02620000 Seen und Teiche 86.580,1686.580,16 0,00

02690000 Gewässer / Sonstige 12.388,5712.388,57 0,00

02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke 0,000,00 0,00

02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte /

Sonstige

820,23820,23 0,00

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.316.531,494.283.204,42 33.327,07

03120200 Gebäude von Mehrfamilienhäusern 304.271,10313.220,25 -8.949,15

03120400 Außenanlagen von Mehrfamilienhäusern 1,001,00 0,00

03140100 Grund und Boden von landwirtschaftlichen Gebäuden 63.248,8563.248,85 0,00

03210100 Grund und Boden von Kindertagesstätten 16.786,7316.786,73 0,00

03210200 Gebäude von Kindertagesstätten 1.991,072.053,29 -62,22

03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten 1.984,942.977,42 -992,48

03540100 Grund und Boden von Sportplätzen 67.570,0667.570,06 0,00

03540200 Gebäude von Sportplätzen 1,001,00 0,00

03540400 Außenanlagen von Sportplätzen 1,001,00 0,00

03929100 Grund und Boden von sonstigen Anlagen - Friedhof 1.855,991.855,99 0,00

03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 28.568,5828.568,58 0,00

03950200 Gebäude von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 263.737,84249.103,63 14.634,21

03950400 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 16.403,5317.281,64 -878,11

03970100 Grund und Boden von Gewerbe und Industrie 12.605,6912.605,69 0,00

03990000 Sonstige Gebäude, Bauten 2.371,272.371,27 0,00

03990100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden, Bauten 0,000,00 0,00

03990200 Gebäude von sonstigen Gebäuden, Bauten 8.498,171,00 8.497,17

03990400 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden, Bauten 3,000,00 3,00

CIP-KD / OKBILA3

Rel. 4.2.8 (Update 5) (03.04.2020)
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Bilanz zum 31.12.2017

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

Bilanz 2017

BezeichnungPosten

31.12.

Haushalts-

jahr

Veränderung

gegenüber

dem

Haushalts-

vorjahr

in € in €

31.12.

Haushalts-

vorjahr

in €

Verweis auf

Anhang

(lfd. Nr.)

Aktivseite

21Seite :

04.05.2020Datum:

08:59:11Uhrzeit:

03991000 Grillhütten 0,000,00 0,00

03991900 Grillhütten / Sonstiges 3.557,090,00 3.557,09

03992000 Campingplätze 0,000,00 0,00

03992100 Grund und Boden von Campingplätzen 3.514.810,863.497.293,30 17.517,56

03998100 Grund und Boden von Garagen 8.263,728.263,72 0,00

1.2.4 Infrastrukturvermögen 2.472.795,852.590.817,33 -118.021,48

04321000 Betriebseinrichtungen der Erzeugung (Strom) 983,73983,73 0,00

04322000 Betriebseinrichtungen des Bezugs (Strom) 1.961,321.961,32 0,00

04730000 Abwassersammlungsanlagen 832,38832,38 0,00

04732000 Regenbauwerke 42.112,9543.151,01 -1.038,06

04733000 Pumpwerke 774,76774,76 0,00

04824000 Gemeindestraßen 1.875.233,941.990.876,95 -115.643,01

04825000 Straßenbegleitgrün 19.773,7619.773,76 0,00

04832000 Gehwege 122.912,57130.332,35 -7.419,78

04833000 Wanderwege 293,11293,11 0,00

04834000 Radwege 66.112,8266.995,19 -882,37

04835000 Landwirtschaftliche Wege 383,30383,30 0,00

04836000 Wirtschaftswege 47.228,5147.228,51 0,00

04841000 Parkplätze 54.888,0654.888,06 0,00

04842000 Dorfplätze 26.261,4526.261,45 0,00

04849000 Sonstige Plätze 2.770,002.770,00 0,00

04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung 41.450,2049.196,19 -7.745,99

04924000 Hafenanlagen 31.428,0031.428,00 0,00

04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 136.240,29121.459,63 14.780,66

04939000 Sonstige Anlagen (ÖPNV) 1.154,701.227,63 -72,93

1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 60.919,430,00 60.919,43

05999000 Sonstige Gebäude (Sonstige) auf fremdem Grund und Boden 60.919,430,00 60.919,43

1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 308.853,89330.953,37 -22.099,48

07110000 PKW 0,000,00 0,00

07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge 26.328,3329.190,00 -2.861,67

07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 208.675,22230.351,21 -21.675,99

07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger 2,002,00 0,00

07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten 2,002,00 0,00

07182000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge 5.336,040,00 5.336,04

07183000 Schneepflüge 4.095,580,00 4.095,58

07184000 Mäheinrichtungen 4.747,920,00 4.747,92

07189000 Sonstige Zusatzgeräte 0,003.567,76 -3.567,76

07190000 Sonstige Fahrzeuge 31.455,4036.266,27 -4.810,87

07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und

Katastrophenschutzes

598,09718,52 -120,43

07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen 0,000,00 0,00

07292000 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung 8.383,569.793,71 -1.410,15

07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen 19.229,7521.061,90 -1.832,15

1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 98.611,72137.174,63 -38.562,91

CIP-KD / OKBILA3
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Bilanz zum 31.12.2017

Gemeinde: 05   Gemeinde Hohenkirchen

Bilanz 2017

BezeichnungPosten

31.12.

Haushalts-

jahr

Veränderung

gegenüber

dem

Haushalts-

vorjahr

in € in €

31.12.

Haushalts-

vorjahr

in €

Verweis auf

Anhang

(lfd. Nr.)

Aktivseite

22Seite :

04.05.2020Datum:

08:59:11Uhrzeit:

08211000 Werkstätteneinrichtungen 1,001,00 0,00

08213000 Werkzeuge 4.226,392.483,48 1.742,91

08214000 Brand- und Katastrophenschutz 75.635,2679.007,67 -3.372,41

08219000 Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter) 10.877,3751.599,63 -40.722,26

08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung 2.370,341.650,51 719,83

08229000 Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen,

Rohrpostanlagen)

0,000,00 0,00

08250000 Schuleinrichtungen 1,001,00 0,00

08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände 74,0048,00 26,00

08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.704,142.383,34 2.320,80

08290001 Sonst. BGA Sammelkonto Inventar Seagull 722,220,00 722,22

1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau 891.643,3266.390,35 825.252,97

09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 13.736,000,00 13.736,00

09190000 Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebaulichem

Sondervermögen

0,000,00 0,00

09600000 Anlagen im Bau 877.907,3266.390,35 811.516,97

1.3 Finanzanlagen 1.098.603,461.098.603,46 0,00

1.3.3 Beteiligungen 5.112,925.112,92 0,00

11120000 Nicht börsennotierte Anteile an Beteiligungen 0,005.112,92 -5.112,92

11190000 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen 5.112,920,00 5.112,92

1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen

Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

1.093.490,541.093.490,54 0,00

12310000 Zweckverbände 1.093.490,541.093.490,54 0,00

2. Umlaufvermögen 2.179.252,511.427.697,94 751.554,57

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.179.252,511.427.697,94 751.554,57

2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 78.780,1371.589,11 7.191,02

  davon

     Forderungen 82.926,4575.356,96 7.569,49

15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen 1.824,76-473,56 2.298,32

15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich 763,22-8.111,99 8.875,21

15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige 1,52-6,17 7,69

15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen 0,000,00 0,00

15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich 6.408,6015.429,55 -9.020,95

15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen 21.780,8824.436,70 -2.655,82

15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen 13.899,534.963,47 8.936,06

15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen 0,000,00 0,00

15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich 7.035,345.375,20 1.660,14

15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich 0,000,00 0,00

15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich 1.864,362.956,72 -1.092,36

15390900 Sonstige Steuerforderungen gegen Sonstige 0,00-12,33 12,33

15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgren 0,000,00 0,00

15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen 29.008,2129.008,21 0,00

15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten

Bereich

340,031.791,16 -1.451,13

     Pauschalwertberichtigungen -4.146,32-3.767,85 -378,47
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21155900 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche

Forderungen gegen Sonstige

-4.146,32-3.767,85 -378,47

     Einzelwertberichtigungen 0,000,00 0,00

21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den

sonstigen privaten Bereich

0,000,00 0,00

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53.251,9167.395,09 -14.143,18

  davon

     Forderungen 93.554,64108.442,20 -14.887,56

16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private

Unternehmen

66.756,5666.337,27 419,29

16510001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Hausverwalter 15.288,065.213,17 10.074,89

16510010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private

Unternehmen/ Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr

0,000,00 0,00

16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen

privaten Bereich

11.510,0236.891,76 -25.381,74

     Pauschalwertberichtigungen -2.802,73-3.547,11 744,38

21169000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen gegen Sonstige

-2.802,73-3.547,11 744,38

     Einzelwertberichtigungen -37.500,00-37.500,00 0,00

21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen gegen private Unternehmen

-37.500,00-37.500,00 0,00

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.076,251.076,25 0,00

  davon

     Forderungen 1.076,251.076,25 0,00

15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen 1.076,251.076,25 0,00

  davon

     Forderungen 0,000,00 0,00

16200000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

0,000,00 0,00

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände,

Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

0,22-36,79 37,01

  davon

     Forderungen 0,22-36,79 37,01

15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände 8,640,00 8,64

15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00-28,37 28,37

15344100 Grundsteuerforderungen gegen Zweckverbände -8,42-8,42 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 1.936.889,671.285.252,94 651.636,73

2.2.6.1 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand 1.936.889,501.280.988,11 655.901,39

17431001 Forderungen aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 - Amt Klützer Wi 1.936.889,501.280.988,11 655.901,39

2.2.6.2 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,174.264,83 -4.264,66

  davon

     Forderungen 0,174.264,83 -4.264,66

15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund -0,49-0,49 0,00

15142000 Gebührenforderungen gegen das Land 0,000,00 0,00

15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 0,000,00 0,00

15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,660,00 0,66
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15341100 Grundsteuerforderungen gegen den Bund 0,000,00 0,00

15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbänd 0,004.265,32 -4.265,32

15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbä 0,000,00 0,00

15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,000,00 0,00

15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land 0,000,00 0,00

15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und

Gemeindeverbände

0,000,00 0,00

15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche

Sonderrechnungen

0,000,00 0,00

15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen

Bereich

0,000,00 0,00

16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und

Gemeindeverbände

0,000,00 0,00

16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen

öffentlichen Bereich

0,000,00 0,00

17419000 Sonstige Forderungen gegen den Bund / Sonstige 0,000,00 0,00

2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 109.254,332.421,34 106.832,99

  davon

     Forderungen 109.254,332.421,34 106.832,99

17519000 Sonstige Forderungen gegen Banken (inländischer Geldmarkt) /

Sonstige

0,000,00 0,00

17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer

Bereich) / Sonstige

76,000,00 76,00

17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige

inländischer Bereich) / Sonstige

2.508,852.988,25 -479,40

17991901 Forderungen aus Sicherheitseinbehalte 105.019,000,00 105.019,00

17991910 Forderungen aus Verwahrkonto 10 0,00578,43 -578,43

17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 0,00-1.145,34 1.145,34

17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge 1.650,480,00 1.650,48

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

0,000,00 0,00

18410040 Spk Mecklenburg-Nordwest 0,000,00 0,00

18410049 Spk Mecklenburg-Nordwest - SP 0,000,00 0,00

18410080 DKB Poeler Drift 0,000,00 0,00

18800000 Verrechnung 0,000,00 0,00

3. Rechnungsabgrenzungsposten 1.872,15670,93 1.201,22

3.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.872,15670,93 1.201,22

19550100 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für ehrenamtlich

Tätige

665,15664,93 0,22

19550200 Rechnungsabgrenzungsposten für Dienstbezüge und dergleichen 6,006,00 0,00

19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser /

Abwasser / Abfall

1.201,000,00 1.201,00

Bilanzsumme 12.523.806,4211.031.303,26 1.492.503,16
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1. Eigenkapital 9.402.017,679.246.815,48 155.202,19

1.1 Kapitalrücklage 8.482.616,298.448.652,49 33.963,80

1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage 8.290.926,438.291.086,43 -160,00

20110000 Allgemeine Kapitalrücklage 8.290.926,438.291.086,43 -160,00

20199997 Ausgleichskonto für  automatische Kassenrestvorträge 0,000,00 0,00

20199998 Vorläufiges Ausgleichskonto für Kassenrestvortrag 0,000,00 0,00

20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz 0,000,00 0,00

1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen 191.689,86157.566,06 34.123,80

20121000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen

Zuweisungen 2008-2011

0,000,00 0,00

20122000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen

Zuweisungen ab 2012

191.689,86157.566,06 34.123,80

20123000 Sonderhilfen vom Land für die Jahre 2014- 2016 0,000,00 0,00

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 919.401,38798.162,99 121.238,39

2. Sonderposten 1.529.185,831.036.943,39 492.242,44

2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen 1.529.185,831.036.943,39 492.242,44

2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen 845.075,45867.941,38 -22.865,93

23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU 346.182,74364.163,61 -17.980,87

23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund 88.678,64100.653,52 -11.974,88

23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a.

Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

348.895,31304.678,60 44.216,71

23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

3.591,484.427,01 -835,53

23144000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden 35.428,3339.139,31 -3.710,98

23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen 8.616,080,00 8.616,08

23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich 2.970,003.510,00 -540,00

23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen 10.712,8751.369,33 -40.656,46

2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 158.866,12169.002,01 -10.135,89

23259010 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen

privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

158.866,12169.002,01 -10.135,89

2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 525.244,260,00 525.244,26

23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 525.244,260,00 525.244,26

23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt 0,000,00 0,00

3. Rückstellungen 0,0024.000,00 -24.000,00

3.3 Sonstige Rückstellungen 0,0024.000,00 -24.000,00

29510000 Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 0,0024.000,00 -24.000,00

4. Verbindlichkeiten 1.583.798,92723.544,39 860.254,53

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.045.366,38640.683,09 404.683,29

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

1.045.366,38640.683,09 404.683,29

31513000 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Ja 485.416,690,00 485.416,69

31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und

mehr / Euro-Währung (fester Zins)

502.564,45525.538,87 -22.974,42

31523000 Investitionskredite von Sparkassen / Laufzeit mehr als 5 Jahre 57.385,24115.144,22 -57.758,98

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen

6.677,1911.227,87 -4.550,68
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33510000 Finanzierungsleasing 6.677,1911.227,87 -4.550,68

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 34.716,15-306,78 35.022,93

35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der

Bereichsabgrenzung

0,000,00 0,00

35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten

Unternehmen

34.426,2012,90 34.413,30

35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem

sonstigen privaten Bereich

289,95-319,68 609,63

35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonsti 0,000,00 0,00

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.547,40-341,72 1.889,12

36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der

Bereichsabgrenzung

0,000,00 0,00

36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten

Bereich

1.547,40-341,72 1.889,12

4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung,

Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen

Stiftungen

376,00236,00 140,00

35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber

Zweckverbänden

376,00236,00 140,00

36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänd 0,000,00 0,00

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 65.342,8364.389,20 953,63

4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand 0,000,00 0,00

37431001 Verbindlichkeiten aus Einheitskassen gegenüber GKZ 1 0,000,00 0,00

4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 65.342,8364.389,20 953,63

  davon

     Verbindlichkeiten 65.342,8364.389,20 953,63

31423000 Investitionskredite vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre 0,000,00 0,00

31912000 Investitionskredite von öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen /

Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung

38.100,9842.479,00 -4.378,02

35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem 0,000,00 0,00

35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem L 0,000,00 0,00

35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber

Gemeinden und Gemeindeverbänden

0,000,00 0,00

36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und

Gemeindeverbänden

0,000,00 0,00

36489000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen

öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige)

0,000,00 0,00

36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen

öffentlichen Bereich

0,000,00 0,00

37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land 0,000,00 0,00

37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und

Gemeindeverbänden

5.331,650,00 5.331,65

37490000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen

Bereich

21.910,2021.910,20 0,00

37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern 0,000,00 0,00
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4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 429.772,977.656,73 422.116,24

37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung 0,000,00 0,00

37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen 258,620,00 258,62

37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 0,000,00 0,00

37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen

Bereich (Sonstige)

2.324,010,00 2.324,01

37640000 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber innländischer Geldmarkt 11.092,250,00 11.092,25

37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern 225,0030,00 195,00

37910001 Sicherheitseinbehalte 4.781,21-179,99 4.961,20

37910010 Verwahrkonto 10 122,92701,35 -578,43

37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige) 0,000,00 0,00

37990099 Gegenkonto- Personal- und Lohnschnittstelle 0,000,00 0,00

37991000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V 0,000,00 0,00

37991901 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten 382.032,847.299,38 374.733,46

37991910 Verbindlichkeiten aus Verwahrkonto 10 0,000,00 0,00

37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 0,00285,00 -285,00

37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser /

Abfall

11.279,1234,81 11.244,31

37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaf 4.327,90491,72 3.836,18

37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge -74,75150,00 -224,75

37998525 VJ-Abgrenzung für Kostenerstattungen 10.855,560,00 10.855,56

37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck 200,002.203,43 -2.003,43

37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und

dergleichen

0,00-3.637,24 3.637,24

37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung 2.168,450,00 2.168,45

37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen 179,84278,27 -98,43

5. Rechnungsabgrenzungsposten 8.804,000,00 8.804,00

5.3 Sonstige 8.804,000,00 8.804,00

39946200 Rechnungsabgrenzungsposten für weitere sonstige laufende Erträg 8.804,000,00 8.804,00

Bilanzsumme 12.523.806,4211.031.303,26 1.492.503,16

*** Ende der Liste "Bilanz" ***
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